


Bei der Justiz geht 
es nicht so schnell 

1m August 1987 fragte der FDP
Abgeordnete Karl-Heinz Baetge den 
Senat, wie bewertet der Senat die 
Tatsache , daß seit der Zusage des 
Senats vom 5.7.1984 - die Aufgaben 
der Gruppenleiter im Strafvollzug zu 
konkretisieren -, also genau seit drei 
Jahren, kein Resultat erzielt worden 
ist? Darauf antwortete der Senator 
für Justiz am 1.9.1987, da eine Auf
gabenbeschreibuns ftir Gruppenleiter 
im Strafvollzug aus den in der 
Antwort zu Frp.ge 2 der Kleinen 
Anfrage Nr. 32t.7 vom 31. März 1987 
dargelegten Gründen sehr schwierig 

und zeitaufwendig ist, hat das 
Vorhaben bisher nicht zum Abschluß 
gebracht werden können. Die hierfür 
·rforderlichen Arbeiten werden vor

a..tsstchtlich Anfang nächsten Jahres 
abgeschlossen sein. 

Man stelle sich das einmal vor. Seit 
vielen Jahren beschäftigt der Sena
tor für Justiz Gruppenleiter und kann 
bis zum heutigen Tage deren Auf
gaben nicht konkretisieren. Eine par
lamentarische Anfrage eines Abge
ordneten wird nicht beantwortet, weil 
die Senatsverwaltung für Justiz nicht 
in der Lage ist, zu beschreiben, 
wozu Gruppenleiter im Strafvollzug 
benötigt werden. 

Das ist für die Gruppenleiter eine 
besonders schwierige Situation, 
wissen sie jetzt doch gar nicht, 
wofür sie überhaupt im Strafvollzug 
tätig sind. Nach meinen Erfahrungen, 
und als Kaninchen kann ich ja nur 
das wissen, was mir Gefangene der 
JVA Tegel erzählen, tun sie wenig 
oder gar nichts. So darf man zum 
Beispiel nach einem längeren Vortrag 
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beim Gruppenleiter schon mal tele
fonieren und unter Umständen auch 
einen Antrag abgeben. Manchmal wird 
auch etwas im Vollzugsplan vermerkt, 
aber damit ist die verantwortungs
volle Tätigkeit eines Gruppenleiters 
schon ziemlich erschöpft. 

Wenn man unbestätigten Gerüchten 
glauben kann, sehen einige Gruppen
leiter der Teilanstalt 1 ihre Tätigkeit 
auch darin, sich jeden Morgen zu 
einem gemeinsamen Frühstück zu 
treffen und darüber zu philoso
phieren, warum dec- Kaffee schon 
wieder etwas dünner geworden ist. 

Vielleicht könnten diese Herren dem 
Herrn Senator bei der Beantwortung 
dieser Kleinen Anfrage behilflich sein, 
denn schließlich hat die Öffentlich
keit ja ein Recht darauf, zu edahren, 
wozu Gruppenleiter im Strafvollzug 
gebraucht werden. 
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es hat den Anschein, als wenn sich die Berliner 
Justiz jetz t schon Verbrecher bedient, um Straftaten 
'aufzuklären' . Unter dem Ti tel 'V-Mann - Knacki - Po
lizist?' berichten wir über einen V-Mann in der 
JVA - Tegel auf Seite 4. 

Auf den Seiten 8 bis 11 und auf Seite 27 wird der 
Leser über die versuchte Flucht und die Hintergründe 
informiert . Die Abteilung Sicherheit hat sich ja bei 
dieser Geschichte kein Ruhmesblatt verdient . Wenn die 
Leiter nicht gebrochen wäre ... 

Auf 21 Seiten wird diesmal über Tegeler Themen be
richtet, und wir hoffen sehr, daß wir damit die Abtei
lung V beim Senator für Justiz zufriedenste11en. Man 
hatte uns ja im vorigen Jahr aufgefordert , uns auf 
Berliner Themen zu beschränken . 

Leider i s t es auch dem Senator für Justiz nicht ge
lungen , die Aufgaben eines Gruppenleiters zu definie
ren . Eine kleine Anfrage ist deshalb nach drei Jahren 
immer noch nicht beantwortet . Die armen Gruppen
leiter - die wissen nun gar nicht was sie tun sol
len ! Zu diesem Thema hat sich Hoppelehen aus dem 
Hasenhimmel gemeldet (siehe Hoppel'chen meint) . 

Uns haben vi ele nette Briefe zu Hoppels Tod erreicht , 
und wir danken allen Lesern, die uns ein neues Häs
chen angeboten haben . Die Zeiten haben sich aber 
geändert, und wir würden heute keine Genehmigung mehr 
zur Hasenhaltung bekommen . Die ehemalige Teilan
staltsleiterin, Frau Ziegler , hat uns ihr Mitgefühl 
ausgesprochen und uns eine Maus angeboten (Leser
brief auf Seite 17 ). Aber s.icherlich hätten da unsere 
Hausverwaltung und auch die Hausmeister etwas gegen 
einzuwenden . 

Ach ja, Hausverwaltung und Hausmeister . Da hat uns 
doch ein Leidender Senatsquerulant geschrieben und 
über Haus verwaltungen und Hausmeister berichtet . Wi r 
haben den Bericht nicht so ganz verstanden , aber 
sicher lieh liegt das dar an , daß wir Schmuddelkinder 
sind und dadurch etwas dumm. 

Wir werden uns auch wei terhin bemühen, der Dorn im 
Fleische der Justiz zu sein . Auch wenn noch mehr 
Druck auf uns ausgeübt wird, kann uns das nicht 
schrecken . Wie sagte schon l<urt Tueholski vor vi elen 
Jahrzehnten: ' Im übri gen gilt ja hierzulande der
jenige , der auf den Schmutz hinweist , für viel ge
fährlicher als der, der den Schmutz macht' . 

Am 9. November wird der nächste Lichtblick erschei 
nen, und wir hoffen, daß bis dahin wieder einige Mark 
auf unserem Spendenkonto eingegangen sind, rfAnn uns 
stehen ei ni ge teure Reparaturen ins Haus. 
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Michael Gähner 

Kna 
Merk-w~·..._ .... 

lm Spätsommer 1985 berichtete mir 
ein Mitgefangener, er sei im Jahre 
1979 von einem anderen Gefangenen 
zum Heroinhandel angestiftet worden, 
ebenfalls daß dieser ihn anschließend 
bei der Staatsanwaltschaft denun
ziert hatte. Damals war ich noch 
reichlich naiv und konnte mir so 
etwas nicht vorstellen. Heute bin ich 
eines Besseren belehrt und weiß: 
Entgegen den Beteuerungen des 
Leiters der JVA Tegel tummeln sich 

w.A~t.o!~1'1w 

unter rechtskräftig verur
Strafgefangenen V-Leute der 

Da ich also den Ausführungen meines 
Mitgefangenen mit Skepsis begegnete, 
übergab mir dieser Briefe und Aus
sagen des V -Mannes, der u. a . an 
einen Staatsanwalt H. die Bitte rich
tete, die Bearbeitung einer von ihm 
gegen einen ~titgefangenen erstat
teten Anzeige noch einige Tage hin
auszuzögern, da der Betreffende 
demnächst in den offenen Vollzug 
verlegt werden wUrde und ihm dann 
nichts mehr anhaben könnte. Nun 
besagt so eine Bitte recht wenig, 
jedoch fand sich in der vor dem 
Sicherheitsdienst der JVA Tegel 
gemctchten Aussage ein Satz, der 
mich aufhorchen ließ: "lch mache 
diesen Brief, den ich hiermit über
gebe, zum Gegenstand meiner Aus
sage." Das ist Amtsdeutsch und nicht 
Umgangssprache . 

V-M 
fand ich heraus, daß 

dieser Gefangene - als er noch in 
- Tegel war - praktisch jederzeit mit 

der Staatsanwaltschaft telefonieren 
konnte, auch befand er sich - mit 
mehr als SO Monaten Reststrafe - als 
rückfälliger BTM- Täter irn offenen 
Vollzug, ein absolutes Novum in 
Berlin. Meine Neugier war geweckt. 
Vorsichtig begann ich mit Recherchen 
und stieß dabei auf einen angeb
lichen Mittäter dieses Gefangenen 
(den ich der Einfachheit halber Peter 
H. nennen werde) , der mir einiges 
erzählte, was mich sprachlos machte. 
Gerade am Vortag sei er wegen Peter 
H. zu einer Vernehmung bei der 
Kriminalpolizei geladen gewesen. 
Dabei sei er davon unterrichtet 
worden, daß eben dieser in kUrze 
vom Freigang abgelöst und wegen 
noch zu klärender Vorfälle zurück 
nach Tegel kommen werde. H. sei ein 
V-Mann, so mein lnformant, und 
einige Leute wUrden da die Hand 
drauf halten. Er zeigte mir die T~le
fonnummer dieses Beamten und sprach 
davon, er sei zu Stillschweigen ver
pflichtet worden, und man hätte ihn 
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß 
die Ermittlungen verdeckt geführt 
wUrden. 

Einige Tage später zeigte mir ein 
anderer Mitgefangener in der Teilan
stalt l, in der ich untergebracht bin, 
einen Mann und sagte, dieser sei 
"die Anscheißersau" . Die Nachfrage 
bei einem Beamten, ob Peter H. 
wieder in Tegel wäre, bestätigte dies, 
er schränkte zugleich ein, H. werde 
wohl nicht lange bleiben. Daraufhin 
begann ich, mich mit verschiedenen 
Personen über diesen Gefangenen zu 
unterhalten - was dabei zutage trat 
reicht al:ls, ein Buch zu füllen. Der 
Gefangene hatte in seiner Zelle einen 
florierenden Handel betrieben, ohne 
jemals deswegen Ärger zu bekommen. 
Er verbrachte kurze Zeit auf der 
Abschirmstation für Dealer, war 
jedoch ungewöhnlich schnell wieder 
ins Haus zurtickverlegt worden. Alles 
Geschehnisse, die nicht normal sind: 
\.Jer im Haus 1 auf die Abschirm
station kommt, verbleibt dort fUr 
längere Zeit. 

t 



Aus den Fakten und Aussagen fügte 
sich langsam ein Mosaik zusammen: 
dieser Gefangene war ein V-Mann. So 
veröffentlichten wir in der Januar
Ausgabe 1986 der Gefangenenzeit
schrift "der lichtblick" einen Artikel 
mit dem Titel "Der Gefangene Peter 
H. . .. ", in dem es u. a. heißt: "So. 
wie es aussieht, honoriert die 
Anstaltsleitung Gefangene, die helfen, 
Straftaten aufzudecken. Die Frage 
muß jetzt aber gestattet sein, was 
passiert denn, wenn jemand, um sich 
Vorteile zu verschaffen, angebliche 
Straftaten erfindet? Uns liegen 
Vernehmungsprotokolle von Peter H. 
vor, in denen er Gefangene beschul
digt, gedealt zu haben, was sich 
aber im nachhinein als falsch heraus
gestellt hat. Im Gesetzbuch nennt 
man so etwas falsche Verdächtigung." 

Kurze Zeit nach Erscheinen dieses 
Artikels wurde Peter H. wiederum in 
den offenen Vollzug verlegt. Eines 
Tages erhielt ich einen Brief von 
einem Rechtsanwalt, der schrieb, er 
vertr-ete Herrn H., und der mich auf
forderte, die Behauptungen über 

Mandanten zu untedassen. Im 
1986 wurde ich in 

Anklageschrift der Staatsanwaltschaft 
Berlin beschuldigt, "in Beziehung auf 
einen anderen durch Verbr-eiten von 
Schriften eine Tatsache, welche nicht 
erweislich wahr ist, behauptet oder 
verbreitet zu haben, welche den
selben ver-ächtlich zu machen oder in 
der öffentlichen Meinung herabzu
würdigen geeignet ist." 

Die Klage richtete sich gegen einen 
einzigen Punkt: lch hatte im "lieht
blick" behauptet, dieser- Gefangene 
hat auch Leute für das Heroin
geschäft angeworben und sie dann 
bei der Polizei . angeschwärzt. H. 
sagte aus, niemals ander-e Häftlinge 
angeworben zu haben. Einer- unserer 
Zeugen bekam daraufhin "kalte Füße" 
und offenbarte, daß er bereits mehr
fach erlebt habe, wie dieser V- Mann 
von der Staatsanwaltschaft protegiert 
werde . Zwischenzeitlich hatten sich 
weitere Gefangene und Rechtsanwälte 
an uns gewandt - erstaunlich, · was 
ihre Erfahrungen mit Peter H. alles 
zutage förderten. Stellvertretend 
hier der Auszug einem Urteil: 

'"lm Mai/Juni 1985 erhielt der Ange
klagte M. den Anruf eines Bekannten, 
ein Freigänger aus Düppel wolle ihn 
treffen. Der Bekannte, ebenfalls ein 
ehemaliger Strafhäftling, sagte 
zugleich, der Freigänger sitze eine 
fünf bis sechs Jahre lange Strafe 
wegen der- Beteiligung an einem 
Drogengeschäft ab. Der Angeklagte 
erklärte sich einverstanden. Bei dem 
Treffen sagte der Freigänger, er sei 
an Geschäften aller Art, vor allem an 
Schmuck, Schecks und ähnlichem 
interessier-t; er habe auch Interessen
ten für Heroin. Das Treffen endete 
ohne konkrete Abmachungen. Im 
September 1985 trafen sich der 
Angeklagte und der Freigänger erneut 
zufällig wieder. Der Angeklagte 
erklärte dem Freigänger, er könne 
zwar kein Heroin, wohl aber Kokain 
beschaffen. Dieser Erkläruno laQ 
zugrunde, daß der Angekla;te ~ 
Sommer 1985 den Mitangeklagten H. 



kennengelernt hatte. der ein Maler-
geschäft eröffnen wollte, in dem der 
Angeklagte M. sich eine Beschäftigung 
erhofrte und H. ihm erklärt hane, er 
könne Kokain über einen "Geschäfts
m·lnn" beschaffen. Der Freigänger und 
der Angeklagte M. trafen sich 
daraufhin erneut am 2. Oktober 1985 
am Kottbusser Tor; an diesem Treffen 
hatte - nach vorangegangener einge
holter Zustimmung des Angeklagten -
der Freigänger einen "Bekannten", 
der Interessent für Kokain sei. mit
gebracht. Er stellte seinen "Bekann
ten" . den Zeugen Kriminalobermeister 
Baum, als "\~olfgang aus Hannover" 
vor. ln dem anschließenden Gespräch 
erklärte der Angeklagte ~1., er könne 
200 g Kokain für 50.000.- DM 
besor~en. Der Zeuge Baum sagte zu, 
wollte jedoch nur U..OOO,- - DM 
zahlen. Der Angeklagte M. rief an
schließend den Angeklagten H. an, 
der ihm erklä.rte, er könne die Menge 
zum Preis von 50.000,- DM beschaf
fen, was M. noch am selben Abend 
dem Zeugen mitteilte. Nach telefo
nischem Kontakt am 3. Oktober 1985 
vereinbarten der Angeklagte ~1 . und 
der Zeuge Baum am L. Oktober 1985 
die Übergabe von 200 g Kokain ge~en 
50.000,-- DM am 7. Oktober 1985: 
vorangegangen war eine entsprechen
de Abstimmung der beiden Ange
klagten. 

Oktober 1985 
fuhren der Angeklagte M. und der 
Zeuge Baum in dessen Fahrzeug in die 
Nähe der Wohnung des Angeklagten H. 
in Spandau. Auf der Fahrt dorthin 
erklärte M., der sich von dem 
Geschäft eine Provision und die 
Zusage des H. zu seiner Anstellung in 
dessen Geschäft erwartete, dem 
Zeugen, sie könnten weitere Kokain
geschäfte durchfUhren, da er auch 
noch andere gute ~ellen besitze. tn 
Spandau trafen der Angeklagte H. und 
der Zeuge Baum zusammen. H. bestä
tigte die Lieferung von 200 g Kokain 
fUr 50.000,-- DM; die Lieferung sollte 
vor dem Lokal 'MG' in der Lietzen
burger Straße stattfinden. Auf Ver
langen des Angeklagten M., der den 
Zeugen auch nach dem Besitz einer 
Waffe fragte, zeigte der Zeuge dem 
Angeklagten H. das Kaufgeld. Als M. 
sich absetzen wollte, da er die 
Geschäftspartner zusammengebracht 
hatte, bestand der Zeuge Baum, 'da 
sie sich bereits näher kannten' auf 
seine weitere Anwesenheit be1 dem 
Geschäft. Der Zeuge fuhr aus Sicher
heitsgründen wegen der mitgeführten 
50.000,- DM nur mit dem Angeklag
ten M. zum 'MG'; der Angeklagte H., 
der seine Freundin j . mitnahm. fuhr 
in einem Taxi dort hin". 

\•Jie unschwer zu erkennen, wurde 
dieser Mann von dem Freigänger 
regelrecht zu emer Straftat ange
halten. Der Freigänger freilich ist 
kein anderer als P..eter H., der im 
Prozeß allerdings nicht namentlich 
genannt wurde - der Kriminalober
meister sprach stets nur von seinem 
Lnformanten. Themas M. wurde zu 
einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren 
verurteilt, die er gerade absitzt. 
Gegen ihn - er ist Pole - liegt 
wegen seiner Betäubungsmittelverur
teilung eine rechtskräftige Aus
weisung vor, in Polen droht eine 
weitere Verurteilung. Für den V-~iann 
ergaben sich keinerlei Konsequenzen; 
es folgte weder eine Anklage, noch 
erschien sein Name in den Verneh
mungsakten der Kriminalpolizei. lm 
Bericht des Kriminalobermeisters Baum 
vom 3. Oktober 1985 ist zu lesen: 

"Am 1.10.1985 teilte ein Lnformant der 
hiesigen Dienststelle mit, daß er von 
einer.~ Ausländer - namens Thomas -
200 g Kokain angeboten bekommen 
habe. 

Diese Person ist, wie der Informant 
angab, unter der Rufnummer . .. ... zu 
erreichen. 

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen er
gaben, daß es sich bei. dem Anbieter 
um den Polen 

Zbigniew Themas M. 

Mit keinem Wort wird erwähnt, daß 
der Beamte an der Einfädelung des 
vermeintlichen Geschäftes maßgeblich 
beteiligt war. Aus dem Urteil: aller
dings ergibt sich Uberdeutlich, daß 
es der Kriminalbeamte war, der M. 
dazu brachte, bei der Übergabe an
\-'esend zu sein. Wenn dies für eine 
Verurteilung ausreicht, ist zu fragen, 
warum der V-Mann ,der Anklage ent
gangen ist? Hier jedoch beginnt die 
Grauzone: Der eigentliche Draht
zieher bleibt ungestraft, der "hilfs
bereite" Vermittler wird abgeurteilt 
und ausgewiesen: das ist bundes
deutsche Gerechtigkeit und zugleich 
das Füllen der aufgeklärten Rausch
giftstatistik. 



Aber es geht noch weiter. 
September des vergangeneo Jahres 
erhielt ich eine Anklage, im Januar 
1987 folgte die Ladung zu einem 
Termin am 31. März. Meine Rechts
anwälte nannten unsere Beweismittel 
und baten um Ladung einiger Zeugen 
- am 30. März erfuhren sie, daß der 
~beraumte Termin aufgehoben war. 
Uber Monate hinweg herrschte Schwei
gen. Unter dem Titel "Lichtblick 
schafft Einblick" erschien im Juli in 
einem Berliner Stadtmagazin ein 
Bericht, in dem die Geschichte des 
Peter H. nachzulesen war. Der stau
nende Leser erfuhr, daß H. zum 
dritten Mal auf Bewährung entlassen 
werden kann. Die Begründung der 
Strafvollstreckungskammer lautet: 
"Zwar ist der Verurteilte wegen 
Diebstahl und einschlägig wegen BTM
Vergehen mit Jugendstrafe und Frei
heitsstrafe vorbestraft. Die Kammer 
verkennt auch nicht, daß bei beiden 
Vorverurteilungen je\.,reils die Voll
streckung eines Strafrestes zur 
Bewährung ausgesetzt worden ist und 
diese Strafaussetzungen später 
widerrufen werden mußten. Gleich
wohl kann mit dem Verurteilten jetzt 
nochmals die kritische Probe in die 
Freiheit gewagt werden." 

Vergegenwärtigt man sich , daß in 
Berlin nicht einmal 10 % der Straf
gefangenen vorzeitig entlassen wer-
den (in anderen Bundesländern sind 
es bis zu 25 %), wird die Bedeutung 
dieses Beschlusses klar. 

Auch der SFB recherchierte für sein 
Kriminalmagazin PULP und fragte den 
Pressesprecher des Senators für 
Justiz, wann der Termin gegen mich 
stattfinde. Plötzlich wurde für den 
11. August ein Termin anberaumt. 

•. Zwischenzeitlich stand fest, daß alle 
Behauptungen in meinem Artikel aus 
dem "lichtblick" der Wahrheit ent
sprechen. In einer richterlichen Ver
nehmung hatte der Gefangene 

dem Ausweisungsbeschluß bestätigt: 
Der V- Mann hatfe Jemanden zum BTM
Handel angestiftet und ihn später bei 
der Polizei angezeigt. So rechnete 
die Redaktion fest mit einem Frei
spruch und war entsprechend ge
stimmt: Wann gelingt es schon, einen 
V- Mann zu enttarnen und ihn einer 
Straftat zu überführen? 

Jedoch: Kurz vor dem angesetzten 
Gerichtstermin erfuhr ich, daß er 
wiederum aufgehoben und auf den 10. 
November 1987 verschoben worden 
war. Aller Voraussicht nach wird 
auch dieser verschoben werden, so 
daß in ein paar Jahren keiner mehr 
weiß, worum es eigentlich geht, und 
das ganze Verfahren wird eingestellt 
werden: Erledigung auf dem kalten 
Wege. 

Es soll nicht unerwännt bleiben, daß 
in der Redaktion bereits eine wei
tere Anzeige - wegen Beleidigung -
eingetroffen ist. Der Senator für 
Justiz hatte am 23. Dezember 1986 
Strafanzeige wegen Beleidigung er
stattet: In der Ausgabe vom Novem
ber 1986 des "lichtblicks" war -
eindeutig als Satire zu erkennen -
über einen Justizbeamten berichtet 
worden, in einer Zeichnung konnte 
der Begriff "Schweinebacke" erraten 
werden. Die Anklage in dieser Sache 
wurde im Juli zugestellt. Mehrere 
Zeugen wurden genannt - unter 3) 
auch der Gefangene Peter H.; er ist 
zu laden über einen Polizeibeamten 
der Direktion VB F I, Heerstraße 28. 
Ohne Anschriftennennung wurden bis
lang nur Polizeibeamte geladen - ist 
der ehemalige Strafgefangene jetzt 
einer von ihnen? Will der Senator für 
Justiz auf diesem Wege Deutschlands 
größte Gefangenenzeitung mundtot 
machen? 

•• vorgange 
Zeitschrift fü r Bürgerrechte 
und Gesellschaftspolitik 
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Fluchtvers 
Die nachstehende PressemitteilWlg 
gab der Pressesprecher des Senators 
für Justiz am Sonntag, dem 13.9.1987 
heraus. Darin wild über einen Flucht
versuch berichtet, der sich am Sonn
abend, dem 12.9.1987, um 8.44 Uhr in 
der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel 
am. C-Fliigel des Hauses lll ereignete. 
Die Version, die der Pressesprecher 
des Senators für Justiz von sich gab, 
lttlterscheidet sich von den Tatsachen 
erheblich, so daß wir versuchen, im 
nachfolgenden Artikel die Zusammen
hänge aufzuklären. 

-Pressere fera t-

Berlin am 13. 09 .1987 

Pressemitteilung 54/87 

Ausbruchsversuch in Justizvoll
zugsanstalt Tegel gescheitert 

Aufgrund technischer Sicherhel ts
vorkehrungen und der Aufmerksam
keit eines Beamten konnte heute 
morgen in der Justizvollzugsan
stalt Tegel ein Ausbruchsversuch 
verhindert werden. 

Gegen 8. 44 Uhr bemerkte ein Beam
ter, der sich auf einem vor der 
Teilanstalt III befindlichen Wach
turm aufhielt, wie vier Personen 
aus dem Tor der Teilanstalt III 
herauskamen. Da eine Person mit 
einer Dienstmütze und einem grauen 
Arbeitskittel bekleidet war, nahm 

8 'der lichtblick' 

der Beamte zunächst an, es handelt 
sich um eine Arbeitskolonne. 

Circa 6 Meter vor dem Hauptausgang 
befindet sich aus Sicherheits
gründen noch ein 2 Meter hoher 
Gitterzaun mit Tür . Die Gefangenen 
versuchten, mit einem nachgemach
ten Schlüssel diese Tür zu öffnen, 
was aber mißlang, da der Schlüssel 
brach. Die Personen kletterten 
dann über , den Zaun . Der auf dem 
Wachturm befindliche Beamte gab 
nun Alarm. Einer der vier Gefan
genen lief auf den Turm zu und 
sprähte ein Reizgas, welches auf 
einem Vierkantholz befestigt war 
in den Ausguck des Wachtu.cms. Ein 
anderer Gefangener versuchte mit 
einem Schreckschußrevolver den 
Beamten zu bedrohen, schleuderte 
dann aber den Revolver in Richtung 
Wachturm. Die Gefangenen gaben 
nunmehr ihren Ausbruchsplan auf 
und flüchteten in die Teilanstalt 
III zurück. 

Bisher konnten von den vier Per
sonen zwei identifiziert werden. 
Es handelt sich zum einen um einen 
40-jährigen Gefangenen, der bis 
1995 eine mehrjährige Freihel ts
strafe wegen räuberischer Erpres
sung zu verbüßen hat. Gegen den 
anderen Gefangenen wird eine vier
jährige Freiheitsstrafe wegen 
schweren Raubes vollstreckt. 

Die Kriminalpolizei wurde von der 
Anstaltsleitung umgehend einge
schaltet. 

Die Dienstmütze, der Schreckschuß
revol ver und zwei nachgemachte 
Schlüssel wurden sichergestellt. 

Neuhaus 

Gegen 8.42 Uhr verlassen vier Gefan
gene, von d~nen einer mit einer 
grauen Dienstmütze und einem grauen 
Kittel bekleidet ist, durch die Tür 
des C-Flügels die Teilanstalt 111. 
Hinter der normalen Ausgangst ür 
befindet sich ein Gitterkasten. Bei 
dem Versuch, die Tür in diesem Gitter 
aufzuschließen, bricht der nach
gemachte Schlüssel ab. Darauf klet
tern die vier Gefangenen über den 
Zaun. Ein Beamter vom Turm 1, der 
sich gegenüber der Teilanstalt 1 
befindet, beobachtet sie dabei. 

Die Gefangenen stecken eine Stan
genleiter zusammen, die aus Meter
teilen mit seitlich angebrachten 
Sprossen besteht. Diese Leiter wird 
an die Mauer gelegt, und in diesem 
Augenblick gibt der Beamte vom Turm 
1 Anstaltsalarm. Beim Anlegen der 
Leiter an die Mauer bildet sich eine 
Schräge, und als der zweite Mann 
auf die Leiter tritt, bricht sie ab. 

Der Fehler der Gefangenen war, daß 
sie glaubten, daß die Mauer auf der 
linken Seite vom Turm 13 genauso 
hoch ist wie auf der rechten Seite. 
Da die Mauer aber an dieser Stelle 
einen Meter niedriger ist, hing die 
Leiter durch und brach deshalb bei 
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uch inTegel 
der Belastung ab. Daraufhin been
deten die Gefangenen ihren Flucht
versuch und traten den Rückzug an. 
Über den weiteren Weg in der Teil
anstalt lll schweigt des Sängers Höf
lichkeit. Wir wollen der Abteilung 
Sicherheit nicht noch die Arbeit er
leichtern. Trotzdem hat es genug 
Mitgefangene gegeben, die sich 
sofort als Zeugen zur Verfügung ge
stellt haben. 

Nach Auskunft des Leiters der Abtei
lung Sicherheit, Herrn Oberregie
rungsrat Seider, ist von den vier 
Gefangenen einer eindeutig identi
fiziert, und drei andere sind durch 
Beweismittel überführt. Der Leiter 
der Abteilung Sicherheit wird nach 
Abschluß der Ermittlungen dem Licht
blick ein Interview geben und 
hoffentlich bei dieser Gelegenheit 
auch andere Fragen zum Thema 
Sicherheit in Tegel beantworten. 
Jedenfalls sind vier Insassen der 
Teilanstalt Ill der ]VA Tegel in die 
]VA Moabit verlegt worden. Die 
Abteilung Sicherheit geht dabei 
davon aus, daß es die Gefangenen 
waren, die den Fluchtversuch unter
nommen haben. 

Die Teilanstalt III war an dem 
Fluchttag bis 18.05 Uhr unter Ver
schluß. Das Essen wurde einzeln von 
Zelle zu Zelle von Justizbeamten 
ausgegeben (siehe zu den Vorfällen 
während der Flucht auch die Seiten 
10, 11 und 27). 

Am darauffolgenden Mittwoch erklärte 
der Staatssekretär des Senators für 
Justiz, Alexander von Stahl, bei der 
Rechtsausschußsitzung, daß er froh 
wäre, daß der· Beamte, der den Turm
dienst versah, nicht geschossen hat, 
denn der Fluchtversuch wäre auch 
ein Grund für Schußwaffengebrauch 
gewesen. Diese Aussage ist bedenk
lich nach meiner Meinung. \Yie aus 
dem Verlauf der versuchten Flucht 
hervorgeht, haben die Gefangenen 
noch gar nicht die Mauerkrone 
passiert gehabt, und nach meiner 
Rechtsauffassung ist der Gefangene 
erst nach Überqueren der Mauer auf 
der Flucht. Er kann sich beim 
Besteigen der Leiter immer noch 
überlegen, ob er flüchten will oder 
nicht und selbst kurz vor der Mauer
krone noch umkehren. Was einem 
Beamten geschieht, der dann schon 
von der Schußwaffe Gebrauch 
gemacht hat, ist für jeden leicht 
auszurechnen. Außerdem wird jeder 
Beamte sich gründlich die Benutzung 
einer Schußwaffe überlegen. Quer
schläger könnten harmlose Passanten 
oder gar eigene Kollegen gefährden. 

Sicherlich spielt beim Waffengebrauch 
auch der Gedanke eine Rolle, daß die 
Verletzung oder Erschießung eines 
Gefangenen eine Versetzung nach 
Westdeutschland zur Folge haben 
würde. Nach den allgemeinen Vor
schriften muß ein Beamter, der einen 
Gefangenen bei einem Fluchtversuch 
mit der Schußwaffe verletzt hat, 
nach Westdeutschland versetzt 

werden, damit er hier in Berlin nicht 
gefährdet ist. Für mich ist es 
geradezu ein Hohn, daß ein Beamter, 
der auf der Station als Gruppen
betreuer für die Belange der Gefan
genen zuständig sein soll, im Wach
dienst eingesetzt wird. Derselbe 
Gruppenbetreuer soll dann den be
treuten Gefangenen mit Waffen
gewalt beim Fluchtversuch stoppen. 

Bisher konnte sich der Beamte immer 
noch herausreden, daß er schlecht 
zielen oder schlecht sehen kann. Das 
ist in kürze vorbei. Wenn erst die 
neuen Gewehre an denen die 
Justizvollzugsbeamten jetzt schon 
ausgebildet werden ausgegeben 
sind, gilt die Ausrede mit dem 
schlecht zielen nicht mehr. Die 
neuen Gewehre haben ein Spezialziel
gerät und sind sehr treffgenau. 

Wäre die Flucht geglückt, hätte es 
sicherlich in der Spitze der Senats
verwaltung für Justiz Veränderungen 
gegeben. Dann wäre es nicht mehr 
möglich gewesen, der Öffentlichkeit 
mit der Erklärung, daß die tech
nischen Sicherheitseinrichtungen sich 
bewährt haben, Sand in die Augen zu 
streuen. Dann wäre zutage getreten, 
daß die Häuser sämtlich mit Personal 
unterbesetzt sind, und daß es mit 
dem Begriff Sicherheit und Ordnung 
in der Berliner Justiz nicht so weit 
her ist. Es hat schon mal ein Justiz
senator wegen einer Flucht gehen 
müssen, doch die war geglückt. 

-gäh-

'der lichtblick' 9 



TEGEL INTERN TfGEl INTERN TfGEl INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTER 

Am 12. Sep tember machten sich ein 
paar Ge.fangene der Teilanstalt 111 
auf den Weg, die - mit Dienstmütze 
und Werkkittel im Vorspann - , als 
Arbeitskolonne getarnt, ihren "Feier
abend" wohl draußen begehen wollten. 
Die samstägliche Schwarzarbeit flog 
jedoch schon an der Zauntür vor der 
Mauer auf, weil der in "Heimarbeit" 
hergestellte Nachschlüssel Iias 
Anstaltsgelände nicht mit verlassen 
wollte und kurzerhand teilweise im 
Schloß stecken blieb. 

Die anschließende Klettertour der 
" Dienstmütze" und ihrer Ge folgschaft 
über den Gitterzaun veranlaßte den 
wachhabenden Turmbeamten nun doch, 
nicht mehr an offizielle Wochenend
arbeit zu glauben, zumal er plötzlich 
selber als "Werkstück" herhalten 
sollte und mit einer Spraydose (ver
mutlich Reizgas) sowie einer Pistole 
(vermutlich Schreckschuß) "bear
beitet" wurde So jedenfalls 
konnte man es diversen Zeitungs
berichten entnehmen. 

Auch mittels der hastig an der 
Mauerkrone befestigten Stangenleiter 
gelang es den Gefangenen nicht, die 
"große Flatter" zu machen. Die 
selbstgebastelte Sturmleiter war zu 
kurz und brach außerdem noch 
unterhalb des über die Mauer gewor
fenen "Enterhakens" ab. Der not
gedrungen ungeordnete Rückzug der 
Klettertruppe führte zu keinen wei
teren Verlust en . .. Kein Wort davon, 
daß der Beamte im Turm erst einmal 
hin- und hersprang und vor Auf
regung nicht wußte, welchen 
Alarmknopf er zuerst drUcken sollte 

Um kurz vor Dreiviertelneun 
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Ursache u11 
schrillten also in der ganzen Anstalt 
die Sirenen. 

Die folgende Prozedur versaute uns 
den halben Tag. Der Sport und 
sonstige Freizeitaktivitäten wurden 
abgebrochen, und alle Gefangenen 
mußten erst einmal unter Einzel
verschluß. Besonders unangenehm 
wirkte sich der Alarmzustand auf die 
Sprechstunden aus. Die Besucher 
wurden an der Pforte zurück
gewiesen und mußten unverrichteter 
Dinge wieder nach Hause gehen. 
Allerdings durften die Besucher 
anderntags wiederkommen, was dann 
jedoch zu einem unvorhergesehenen 
Gedränge im Sprechzentrum und teil
weise ziemlich langen \"artezeiten 
führte. 

Am Abend wurde der Alarm wieder 
aufgehoben und die Gefangenen zum 
normalen Freizeitaufschluß aus ihren 
Zellen gelassen. Die Ermittlungen 
nach weiteren Fluchtverdächtigen 
dauern jedoch an. Die Kripo gibt 
sich derzeit in Tegel die Klinke in 
die Hand, und auch sonst sind 
hektische Aktivitäten angesagt. Klar, 
daß auch alte "Verdachtsfälle" mit 
aufgerollt werden, und wer von 
denen ke in lupenreines " Alibi" hat, 
der wird erst einmal präventiv 
"gezottelt" (also unter besondere 
Sicherheitsmaßnahmen gestellt). 

Wir wollen den offiziellen Teil nun 
hintanstellen und uns darüber 
Gedanken machen, wie dieser Vorfall 
zu bewerten ist und welche Konse
quenzen daraus gezogen werden 
sollten. 

Seit einiger Zeit ist eine immer 
größer werdende Unzufriedenheit 
unter den Tegeler Insassen zu beob
achten. Insbesondere die Gefangenen 
der Teilanstalt 111 fühlen sich immer 
stärker benachteiligt und um ihre 
Rechte aus dem Strafvollzugsgesetz 
gebracht. Das Haus lll wird als 
sogenanntes "Totenhaus" angesehen. 
Hier liegen überwiegend nur Lang
zeitbestrafte und Ausländer, die auf 
ihre spätere Ausweisung warten. Da 
für Ausländer keine Resozialisierungs
maßnahmen vorgesehen sind (die 
werden eh abgeschoben, und da lohnt 
es sich wohl nach Ansicht der 
Justizverwaltung auch nicht, irgend
etwas zu "investieren" ... ), ist ihre 
Unterbringung im Haus Ill nur folge
richtig: Hier werden solche Maß
nahmen nicht einmal ansatzweise 
durchgeführt! 

Es ist also nur zu verständlich, daß 
die Langzeitbestraften wegen der 
lnhaltslosigkeit des Vollzugsablaufes 

auch mal auf "dumme Gedanken" 
kommen ... ! Der Hungerstreik von ca. 
30 Gefangenen Anfang September war 
ja nun ein deutlicher Hinweis, daß 
sich jetzt endlich auch mal im Haus 
111 etwas tun muß; vor allem, daß 
überhaupt die Vollzugssituation der 
Langzeitbestraften spürbar gebessert 
werden muß! Mit der bloßen Auf
rechterhaltuns der minimalsten 
Lebensfunktionen - Essen, Trinken, 
Toilette und Schlafen -. sowie viel
leicht noch einer Arbeit nachgehen 
zu dürfen, ist es einfach nicht getan 

Hier muß die Vollzugsbehörde 
stärker in die Verantwortung 
genommen werden! Der verbindliche 
Auftrag durch das Strafvollzugs
gesetz ist eindeutig und muß bei 
jedem Strafgefangenen, wenigstens 
versuchsweise, angewendet werden. 
Jeder Verurteilte hat das (Menschen-) 
Recht auf eine Bewährungschance! 
Und diese Chance zur Wiederein
gliederung in die Gesellschaft muß 
von beiden Seiten so aufgebaut 
werden, daß der Delinquent nicht 
gegen "eine Bombe" läuft. D. h ., die 
erste - neue - Vertrauensvergabe 
darf nicht zu hoch angesetzt sein, 
sondern muß von dem Bewährungs
willigen auch aus eigener Kraft 
gemeistert werden können! Es geht 
einfach nicht an, die Gefangenen 
jahrelang in ihrem eigenen Saft 
schmoren zu lassen, um dann in den 
letzten Monaten vor der Entlassung 
(Endstrafe "verst eht sich" ... ) 
einen "auf wichtig" zu machen; von 
wegen: '1a, wir müssen jetzt auch mal 
an Ihren Vollzugsplan denken 
und Lockerungen kommen ja vielleicht 
auch in Betracht ... " 

Wenn nicht schon von Anfang an 
positiv auf die Strafgefangenen ein
gewirkt wird, so läßt sich kurz vor 
Toresschluß, bzw. treffender Toreauf, 
erst recht keine Verhaltensänderung 
mehr bewirken. Die Leidtragenden 
dieser anscheinend professionell 
betriebenen - Lebensuntüchtigkeits
machung sind nicht nur die Gefan
genen selber, sondern letztlich auch 
die Bürger, die mit solcherart Entlas
senen konfrontiert werden Wir 
wollen nicht den Teufel an die Wand 
malen und schon gar keine "Schuld
zuweisungen" vornehmen; es ist 
jedoch eine feststehende Tatsache, 
daß die schweren Straftaten - bei 
denen Menschen verletzt werden oder 
zu Tode kommen - zugenommen haben. 
Leider treten bei solchen Verbrechen 
vielfach Personen in Erscheinung, die 
schon einmal in Tegel eingesessen 
haben und hier "irgendwie behandelt" 
worden sind. Es sind durchaus nicht 
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~Wirkung 
solche, die bereits wegen "Mord oder 
Totschlag" vorbestraft waren 
Woher kommt also diese ausufernde 
Gewalttätigkeit? Was veranlaßt den 
vormals "kleinen Dieb", nach der 
Haftentlassung draußen durchzu
drehen .•. ??? 

Wir hegen die Befürchtung, daß in 
dem überharten Berliner Vollzug -
der, bei genauem Hinsehen, eigent
lich überwiegend auf "Zerstörung" 
ausgelegt zu sein scheint - bald 
auch "westdeutsche Verhältnisse" 
einreißen könnten. Das heißt, die 
schweren Vorfälle in den west
deutschen Vollzugsanstalten, wie z. 
B. die vielen Fluchtversuche mit 
Geiselnahme, könnten sich hier 
womöglich wiederholen Gerade 
dieser Fluchtversuch, sowie auch die 
zunehmende Gewaltbereitschaft der 
Gefangenen untereinander (Messer
stecherei u. ä . ), sind unverkennbare 
Warnzeichen. Der unverhältnismäßige 
Druck, dem besonders die Langzeit
bestraften durch den derzeitigen 
Vollzugsablauf ausgesetzt sind, lähmt 
den gesunden Menschenverstand, und 
er birgt zunehmend die Gefahr von 
Kurzschlußreaktionen in sich! Welcher 
Gefangene läßt sich schon gerne vom 
Vollzugspersonal mit irgendwelchen 
Sprüchen und der Aussicht auf die 
"große Chance" am Sankt Nimmer
leinstag zur Mitarbeit am Vollzugsziel 
motivieren, wenn er der Meinung ist, 
hier gerade bei lebendigem Leibe zu 
verfaulen ... 

Der Vorwurf an die Anstaltsleitung 
und die politisch Verantwortlichen, 
daß einfach zu wenig in dem reso
zialisierenden Sinne des Strafvoll
zugsgesetzes gehandelt wird, ist 
leider nur zu berechtigt! Es muß 
jetzt wirklich mehr an die Menschen 
gedacht werden, die hier drinnen auf 
echte Hilfe angewiesen sind und die 
darauf warten, daß ihnen diese 
Hilfestellung von den per Gesetz 
dazu verpflichteten Amtspersonen 
auch endlich ge\vährt wird. Die 
Sozialarbeiter - Gruppenleiter - sind 
hierbei besonders gefordert, sich 
auch als solche zu erweisen und für 
die Interessen ihrer "Klienten" 
endlich stärker gegenüber der 
Anstaltsleitung einzutreten. 

Bei dem jetzigen Zustand könnte man 
glauben, daß alle Strafgefangenen 
"von Amts wegen" bereits auf eine 
"Verlustliste" gesetzt wurden und als 
menschlich "abgeschrieben" gelten ... 
So ließe sich die absolute Gleich
gültigkeit der Gesellschaft, sowie die 
extreme Tatenlosigkeit der Verant
wortlichen uns Gefangenen gegenüber 

auch am ehesten erklären! Wir Gefan
gene werden wohl nur noch als 
"Abfall" angesehen und an "Recy
cling" ist bei dieser Sorte "Müll" 
nicht mehr gedacht ... ! 

Allerdings glauben wir nicht, daß die 
Anstaltsleitung, bzw. die politische 
Führung, daran interessiert ist, daß 
aus der JVA Tegel mal eine Art 
"Militärgefängnis" wird; mit bewaff
neten Patrouillen, Wachhunden und 
Todesstreifen. Daß der ~hiesige Voll
zug jedoch - langfristig gesehen -
zu solch einer Form eskalieren 
könnte, erscheint uns angesichts des 
geballten sozialen Sprengstoffs 
drinnen wie draußen - und der uner
träglichen Verwahrmentalität des 
überwiegenden Teils aller Justiz
bediensteten, gar nicht mal so ab
wegig zu sein ... · 

Es ist doch auffällig, daß trotz ·der 
Millionen, die für Sicherheitseinrich
tungen ausgegeqen wurden, immer 
noch unbemerkt Fluchtvorbereitungen 
getroffen werden können und Gefan
gene sogar noch, ohne Alarm auszu
lösen, bis an die Mauer gelangen 
könn~n ... Wenn der Justizsprecher 
der Offentlichkeit einreden will, daß 

'"die technischen Sicherheitsvor
kehrungen", bzw. "die Aufmerksamkeit 
des Wachpersonals" die Flucht der 
alternativen Arbeitskolonne ver
hindert hätten, so können wir dar
über nur lachen! Das einzige, was 
die Flucht der vier Gefangenen ver
hindert hat, waren deren eigene 
"technische Vorkehrungen", die sich 
für diesmal eben noch als mangelhaft 
erwiesen. 

Wie soll also die Hochsicherheit in 
Tegel zukünftig aussehen, ohne daß 
auf "DDR- Standards" zurückgegriffen 
werden muß ... ! ? ? Es wäre ja für 
manch einen Sicherheitsfanatiker 
sicherlich traumhaft schön, wenn 
selbst noch im Knast "MG-Nester" 
installiert und an jeder Ecke 
"Straßensperren" errichtet werden 
könnten; aber: noch weiter lassen 
sich die minimalsten Lebensäuße
rungen der Gefangenen doch gar 
nicht unterdrücken als es ohnehin 
schon geschieht. 

Auch der Unsitte, daß unsere soge
nannten Gruppenbetreuer (altdeutsch: 
Stationsvollzugsbeamter) Turmdienst 
machen müssen und die eigentlich 
von ihnen zu betreuenden Gefangenen 
bei Fluchtversuchen von Amts wegen 
"totschießen" sollen, könnte durch 
"DDR- Methoden" begegnet werden. 

Wir denken da an ein gesamt
deutsches Amtshilfeersuchen, durch 

welches der Senat von Westberlin 
sich ein paar "Grenzaufklärer" von 
Ostberlin ausleiht; diese könnten 
dann hier auf den Gefängnistürmen 
Wache schieben. Auch das ''mensch
liche Versagen" unseres jetzigen 
Wachpersonals könnte auf diese Weise 
ausgeschaltet werden. Während unsere 
Gruppenbetreuer ja womöglich doch 
vor dem "finalen Rettungsschuß" 
zurückschrecken und vielleicht nur 
halbherzig das Sturmgewehr auf 
unsereinen anlegen, haben die 
Ostberliner Mauerspezialisten sicher 
viel weniger menschliche Hemmungen. 
Bei denen kann immer mit einer 
vollen Breitseite gerechnet werden, 
und auch die Trefferquote ist 
wesentlich größer 

Trotz alledem hätten wir einen Vor
schlag zur Güte: 

Das laufende "Abfallbeseitigungs
programm" wird sofort unterbrochen; 
die Gefangenen werden wieder wie 
Menschen behandelt; die alten 
Freund/Feind-Fronten werden auf
gelöst; das Strafvollzugsgesetz wird 
in der für den Gefangenen günstig
sten Auslegung praktiziert; jeder 
Gefangene erhält eine reelle Chance 
zur Bewährung (diese Chance muß 
von beiden · Seiten sorgfältig und 
solide aufgebaut werden, ein mög
liches Scheitern darf nicht vorpro
grammiert sein); der alte Verwahr
vollzug wird abgeschafft; eine Reso
zialisierung in des Wortes Sinne wird 
bei allen Gefangenen versucht, und 
das Erreichen des Vollzugszieles hat 
oberste Priorität. Kurzum: Wir emp
fehlen einen gesetzmäßigen Straf
vollzug! -kra-
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Arbeitsübertastun9 der Gerichte 
Durch Presseberichte wird nicht nur 
dem Laien, sondern selbst Fachleuten 
der Eindruck vermittelt, als würden 
die Strafgerichte vorwiegend durch 
die Aburteilung von Kapitalver
brechen, z. B. Tötungsdelikte, Schwe
rer Raub, Vergewaltigung mit Todes
folge, belastet. 

Sogar die wissenschaftliche Fach
literatur verstärkt diesen Eindruck 
und befaßt sich in großem Umfang 
mit besonders grausamen Tötungs
und Sexualdelikten. Dasselbe betreibt 
die Literatur, welche sich mit Haft
schäden befaßt. Auch hier gilt die 
Aufmerksamkeit vorwiegend Schäden 
durch lebenslange Haft, also Schäden 
bei rechtskräftiger Verurteilung 
wegen Mordes (Trotzdem kann man 
die gesamte Literatur, welche Haft
schäden bei diesen Menschen ver
neint, nur als zynisch bezeichnen. 
Sie ist mit großer Unkenntnis der 
gesamten Vollzugsproblematik ge
schrieben. Wer die Materie kennt 
weiß aber, daß nur ein bestimmter 
Teil dieser Inhaftierten die Mehrzahl 
der Psychologen und Sozialarbeiter 
an sich bindet. ). 

lm Jahre 1982 befanden sich in der 
Bundesrepublik 989 Personen in Haft, 
welche zu lebenslanger Freiheits
strafe verurteilt waren. Das sind 
2,2 % aller Strafgefangenen. Da 
diese Personen aber 15 bis 20 Jahre 
lang in der Haft bleiben, tauchen sie 
15- bis 20mal in der Statistik in auf
einanderfolgenden Jahren auf. Ihr 
Anteil, auf den jährlichen Zugang der 
Strafgefangenen berechnet, liegt 
daher wesentlich niedrigl!r, nämlich 
bei 0,11 %. Gerade diesen Häftlingen 
aber widmet sich ein großer Stab 
von im Vollzug Tätigen bereits in der 
Untersuchungshaft. 

Die Frage, daß selbstverständlich 
nicht alle zu lebenslanger Haft Ver
urteilten besonders grausame Delikte 
verübt haben, und daß es auch in 
diesem Bereich immer wieder 
Fehlurteile gibt, bleibt davon unbe
rührt. 

Tilman Moser schildert die Situation 
eines wegen schwerster Sexualdelikte 
an Kindem Inhaftierten sehr treffend: 

"Er saß, als der Prozeß begann, seit 
16 Monaten in Untersuchungshaft ... 
er hatte in dieser Zeit von Fürsor
gern, Seelsorgern, Kriminalisten, 
Psychiatern, Richtern und Ärzten ein 
Maß an Zuwendung und Aufmerksam
keit erfahren, wie er es in seinem 
von Einsamkeit gekennzeichneten 
Leben sich nie hätte träumen lassen. 
Er hatte mit sachkundigen und 
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•.• mit Au.swirlrungen auf den Strafvollzug I Steuenmgsmöglicbkeiten durch 
Anwendung der §§ 153, 153 a StPO I Ein Nachweis mit Hilfe der amtlichen 
Statistiken 

weniger sachkundigen Menschen alle 
Bereiche seiner Seel e und seiner 
Taten abgeschrit t en, er hatte eine 
Präzision des Ausdrucks gewonnen, 
die manchem Anfangssemester in der 
Psychologie Ehre gemacht hätte." 
(Entnommen T. Moser "Repressive 
Sozialpsychiatrie", 1971 , S. 14. ) 
Delikt: Nachgewiesene und gestan
dene äußerst grausame Tötung von 
vier Kindern aus sexuellen Motiven. 

Uninteressant ist der Häftling, 
welcher nur drei Monate Strafhaft 
verbüßt, völlig uninteressant der-
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jenige, dessen Strafhaft durch 
Untersuc hungshaft verhUßt wurde. 
Gerade dieser Häftling aber ist es, 
welcher die schwersten .Haftschäden 
erleidet. 

Von diesen Gefangenen sprechen die 
schlichten, schier endlosen Zahlen
kolonnen der amtlichen öffentlichen 
Statistiken "Rechtspflege, Strafver
folgung und Strafvollzug", und sie 
berichten, wie durch Verurteilung bei 
Bagatelldelikten - also mit Hilfe der 
Rechtsprechung - Alkoholismus ver
festigt wird. 
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~urcb Ba9ateJJverfabren von Dr. med. 
Annemarie Wiegand 

Um aus der Vielfalt der in der amt
lichen öffentlichen Statistik ange
gebenen Zahlen einen Überblick zu 
ver:schaffen, wurden bestimmte, 
besonders häufige oder interessante 
Delikte ausgewählt. Eine Unterschei
dung zwischen Männern und Frauen, 
Erwachsenen und Jugendlichen wurde 
nicht getroffen. 

Die Abgeurteilten 

Im Jahre 1982 wurden in der Bundes
Republik Deutschland insgesamt 981 083 
Personen abgeurteilt. Das heißt, gegen 
sie wurde ein Strafverfahren (durch 
Privatklage oder die Staatsanwalt
schaft) eingeleitet und nach Eröff
nung des Hauptverfahrens oder Ein
stellungsbeschlusses rechtskräftig ab
geschlossen. 

Abgeurteilte in %: berechnet als 
Anteil des jeweiligen Delikts an der 
Summe aller Abgeurteilten, also von 
981 083. 

Die Verurteilten 

Alle Personen, gegen die nach all
gemeinem Strafrecht Freiheitsstrafe, 
Strafarrest oder Geldstrafe oder nach 
Jugendstrafrecht Jugendstrafe, Zucht
mittel oder Erziehungsmaßregel ver
hängt wurde. Das waren 1982 772 194 
Personen. 

Verurteilte %: Prozentsatz der Abge
urteilten, welcher verurteilt wurde 
; 78,7 %. 

NI CHI' - Vorbestraft e 
(= erstmalig Verurteilte) 

Die Statistik arbeitet mit "Vorbe
straften" und gibt an, wie viele Vor
bestrafte erneut verurteilt wurden. 

Da für die vorliegende Arbeit die 
Zahl der Nicht- Vorbestraften, welche 
- noch - den Großteil unserer Bevöl
kerung darstellt, interessanter ist, 
wurden diese aus der Differenz 
Verurteilte/Vorbestrafte ermittelt. 

Die Vorbestraften sind in der Stati
stik nur als Anteil der Verurteilten 
angegeben. Wie viele Nicht- Vorbe
strafte erstmals abgeurteilt wurden, 
kann daher nicht ausgesagt werden. 

Nicht-Vorbestrafte %: Prozentsatz 
der Verurteilten, welche nicht vor
bestraft waren. 

Tabelle 1,1 zeigt, daß die Zahl der 
Nicht-Vorbestraften 1982 insgesamt 
453 753 Personen betrug, also fast 
eine halbe Million Menschen. Im Zeit
raum von 1976 bis 1982 wurden ins-

gesamt 3 196 072 Personen erstmalig 
bestraft und damit laut Gesetz ~u 
Vorbestraften. Das sind mehr als 5 % 
der Gesamtbevölkerung der Bundes
republik einschließlich aller Straf
unmündigen und Greise. 

Jeder Vorbestrafte aber hat bei einer 
erneuten Aburteilung eine größere 
Chance; erstens, überhaupt verurteilt 
zu werden, zum zweiten muß eine 
ausgesetzte Bewährungsstrafe abge
rufen werden. 

Das Heer der mit Haft Vorbestraften 
wird dadurch inuner weiter vergrö
ßert. 

Der hohe Prozentsatz der Vorbe
straften bei Gewaltdelikten ist 
besonders auffallend. Daß bei Verur
teilung zu "Mord" die Zahl der 
Nicht-Vorbestraften niedriger liegt 
als bei den Verurteilungen wegen 
"Totschlags" bedarf einer näheren 
Untersuchung, die den Rahmen dieser 
Arbeit sprengt (siehe auch Tabelle 2) 

In der Häufigkeit der Aburteilungen 
führt das Delikt "Diebstahl", § 242 
StGB, mit 17 4 441 abgeurteilten 
Personen. In weitem Abstand folgt 
das Delikt "Trunkenheit im Straßen
verkehr, ohne Unfall, ohne Fremd
schaden", § 316 StGB, mit 98 138 
Personen, die dritte Stelle wird ein
genommen von "Fahren ohne Führer
schein, ohne Unfall", § 21 Abs. 1 Nr. 
1 StVG, mit 66 564 Abgeurteilten. 

Damit sind mehr als ein Drittel aller 
abgeurteilten Fälle erfaßt. 

Überraschend ist, daß bei "Trunken
heit im Verkehr, ohne Unfall, ohne 
Fremdschaden" 97,7 % aller Abgeur
teilten verurteilt werden, obwohl 
63,4 % dieser Verurteilten nicht vor
bestraft waren = 60 94 7 Personen. 

Verfolgt man dieses Delikt weiter und 
geht über zu Tabelle 2 - "Relation 
100 Strafgefangene zu 100 Haftjahre 
(Fußnote: Berechnungswege hinter
legt beim Deutschen Anwaltsverein) -
so stellt man fest, daß die Zahl der 
Strafgefangenen auf 100 verhängte 
Haftjahre bei 153 liegt, also um 53 % 
überschritten wird. 

Einern Großteil der hier Verurteilten 
wurde mit der Verurteilung zusätz
lich der Weg in den Alkoholismus und 
damit zur nächsten. Verurteilung 
eröffnet durch den Entzug des 
Führerscheins. Nicht mehr Fahren zu 
dlirfen, verleitet viele Menschen zum 
Trinken. Die nächste Verurteilung -
z . B. für Fahren ohne Führerschein 
plus Alkohol - wird vorprogrammiert. 

Wie Tabelle 2 zeigt, wurden 1982 
(ähnlich wie 1981) für das Delikt 
"Trunkenheit im Straßenverkehr" ins
gesamt 1 54 7 ] ahre Strafhaft zu je 
ca. einem halben Jahr Dauer ver
hängt. Am Stichtag saßen aber 1 528 
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Gefangene wegen dieses Delikts in 
Strafhaft, obwohl es nur ca. 750 
hätten sein dürfen. 

Für "Trunkenheit im Straßenverkehr" 
wird zwar selten Untersuchungshaft 
verbüßt (Tab. 2), aber es werden 
zusätzlich zu den vollziehbaren Haft
strafen das Zweieinhalbfache an 
Bewährungsstrafen verhängt, zu 87 % 
Bewährungsstrafen von unter sechs 
Monaten. Wegen des Entzugs des 
Führerscheins und der doppelten 
Provokation zum Fahren ohne Führer
schein und zum Alkoholrnißbrauch, 
werden diese Haftstrafen sehr häufig 
abgerufen. Die Haft wird dann, da 
sie nur kurz ist, in der Regel unter 
ungünstigsten Bedingungen verbracht 
und der Alkoholismus weiter ver
festigt . 

Es ist auch nicht zutreffend, wenn 
man meint, der größte Teil dieser 
Gefangenen würde im weniger 
Schaden verursachenden offenen 
Vollzug untergebracht - das waren 
nur ein Drittel dieser Gefangenen 
und wahrscheinlich gerade nicht die 
durch Alkohol Vorgeschädigten. 

Es besteht überhaupt kein Zweifel, 
daß der allergrößte Teil der Perso
nen, welche wegen "Trunkenheit im 
Straßenverkehr, ohne Unfall, ohne 
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Fremdschaden11 (ebenso wie bei 
Fahren ohne Führerschein) verurteilt 
werden, sogar mit sehr harten 
,a\uflagen einverstanden wären, wenn 
man ihnen den Führerschein beläßt. 
Hier sollten besonders solche Auf
lagen erteilt werden, welche die 
Betreffenden vom Alkohol fernhalten . 

Bei "Fahren ohne Führerschein" 
sollte als allererste Auflage das 
Ablegen der Fahrprüfung stehen. 

Ftir viele Menschen könnte die Justiz 
hier segensreich wirken und ihr 
Absinken in die Kriminalität und in 
den Alkoholismus verhindern. Aber es 
geschieht das Gegenteil. 

Ein weiteres, besonders krasses Bei
spiel ftir die Verurteilung vorwiegend 
Alkoholkranker zu Strafhaft bietet 
das Delikt "Verletzung der Unter
haltspflicht", § 170 b StGB. Hier 
finden wir, statt der erwarteten 
(Anm.: um 74 Jahre Untersuchungshaft 
zu verbüßen, müssen täglich ca. 70 
Personen in Untersuchungshaft sitzen 
- ftir 70 Jahre Strafhaft zu ca. 
sechs Monaten Dauer sind ca. 350 bis 
maximal 400 Gefangene pro Tag in 
Strafhaft erforderlich. 1981 wurde 
ungefähr dieselbe Relation an Haft
jahren ausgeworfen, so daß auch 
kein Oberhang vorliegt.) 350 bis 400 
Strafgefangenen, sogar 1 730 Straf
gefangene plus ca. 70 Untersuchungs
gefangene. Das ist mehr als das 
Drei- bis Vierfache. 

Die große Zahl der kurzen Bewährungs
strafen (ca. 85 %, davon wiederum 
63,2 % von einer Dauer von unter 
sechs Monaten) und die Biographie 
der Verurteilten löst das Rätsel: 
Straffällig wegen "Verletzung der 
Unterhaltspflicht" werden vorwiegend 
Menschen (in der Mehrzahl Männer 
oder sozial aufs Schwerste geschä
digte Frauen), die deshalb keinen 
Unterhalt ftir ihre Familie oder 
Kinder im Heim zahlen, weil sie das 
nicht können. 

Häufig H.ihrt eine Alkoholproblematik 
zur Scheidung, Wegnahme der Kinder, 
Verlust der Partnerin, Verlust der 
Wohnung. Der Betroffene kann wegen 
seines Alkoholismus nicht zahlen, 
denn er ist zumindest krank und 
arbeitstmfähig (falls nicht bereits 
Vollinvalid - allerdings ohne amtliche 
Bescheinigung), oder ihm bleibt bei 
Leistung der Zahlungen so wenig Geld 
zum Leben, daß dieses Geld nur noch 
für Alkohol ausreicht (vgl. Bodel
schwingh, ges. Schriften). 

Es erfolgt ein Widerruf der Bewäh
rung, Inhaftierung unter den 
schlechtesten Bedingungen, da die 
Strafe "so kurz" ist (hier befanden 
sich nur ca. 30 % der Inhaftierten 
im offenen Vollzug) und Vertiefung 
des Alkoholismus. Eine versicherungs
rechtlich als behandlungsbedUrftig 
anerkannte Erkrankung wird nicht 
behandelt, sondern so verfestigt, daß 
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der Betreffende nicht mehr behandelt 
werden kann. Ergebnis: Auch nach 
Haftentlassung keine Zahlungen, 
erneute Verurteilung, erneute Inhaf
tierung. Tod spätestens im Alter von 
50 Jahren, inzwischen sechs, acht, 
zehn Jahre mindestens in TeilstUcken 
in Haft, Haftkosten ca. DM 175-000,
(ca . DM 60,- pro Tag und Gefan
gener) . Der Staat muß nun endgültig 
fUr den Unterhalt der Familie und 
alle zusätzlich aufgelaufenen Schul
den einstehen. 

Das traurigste Kapitel der Inhaf
tierung Alkoholkranker bildet die 
Inhaftierung wegen "Vollrausch ohne 
Verkehrsunfall" ( § 323 a StGB). ln 
keinem Bereich werden so lange 
Untersuchungshaftzeiten verbüßt wie 
hier. 

1982 wurden 783 Personen wegen 
"Vollrausch" nach Untersuchungshaft 
abgeurteilt, 366 von ihnen erhielten 
vollziehbare Haftstrafen. Die Unter
suchungshaftzelten gestalten sich wie 
'olgt: 

tntet"N(huf\"•tl4ftdaue.r f~ ~,:.1tr-4u.~h 
~1\nt Verkehrsunfall 

Geklärt ist damit, weshalb fUr 
"Vollrausch" nicht mehr Personen in 
Strafhaft sitzen als erwartet: das 
Delikt, bzw. die verhängte vollzieh
bare Haftstrafe ist in der Regel mit 
Untersuchtmgshaft verbüßt. 

Untersuchungshaft, das bedeutet auch. 
heute noch 23 Stunden Dauerein
schluß in einer fünf bis sechs 
~adratmeter großen kellerähnlichen 
Zelle mit Toilette tmd den entspre
chenden schwersten Entsozialisie
rungsfolgen. Verfestigung von Alko
holismus. Unberücksichtigt muß 
bleiben, daß eine lange Untersu
chungshaft eine harte Verurteilung 
geradezu erzwingt. So erhielten 
wegen Vollrauschs 35 Personen eine 
Haftstrafe von ein bis zwei Jahren, 
zwölf Personen eine Haftstrafe von 
drei bis fünf Jahren. 

Durch das Dritte Reich scheint in 
der Bundesrepublik ein Großteil fun
dierter wissenschaftlicher Erkennt~ 

nisse über Haft und Haftschäden ver
lorengegangen. So schreibt bereits 
Friedrich von Bodelschwingh 1902 
Uber die Nichtseßhaften und Alkohol
kranken: " lange genug haben 
Gefängnisse und Korrektionshäuser 
ihre nicht nur nutzlose, sondern 
geradezu seelenmörderische Arbeit 
getan." (Aus "Meinen lieben Brüdern 
von der Landstraße'~) 

Mit "nutzlos" dürften die unsinnigen 
Haftkosten und die vertane Lebens
zeit gemeint sein, mit "seelenmörde
ti.sch" die Zerstörung der Fähigkeit, 
eigenverantwortlich zu leben und 
dauerhafte Bindungen einzugehen. 

In jüngster Zeit wird bundesweit eine 
Zunahme der Obdachlosen, der soge
nannten Berber, beklagt. Der größte 
Teil <:lieser Menschen wurde nicht 
durch Arbeitslosigkeit, sondern durch 
Untersuchungshaft und kurze Strafhaft 
in den Alkoholismus und die Nicht
seßhaftigkeit getrieben. 

Wie viele Menschen Kurzstrafen ver
büßen, geht sowohl aus der amtlichen 
Statistik "Vollzugsdauer" hervor, 
noch deutlicher aber, wenn man die 
durchschnittlichen jährlichen Zugänge 
nach Haftdauer berechnet: 
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Die Summe aller Zugänge in Strafhaft 
wird für 1982 mit 59 383 Personen 
angegeben, die hier ermittelte Zahl 
der Zugänge Strafhaft beträgt 59 481 
Personen und liegt damit um 0,16 % 
zu hoch, dürfte also korrekt sein 
und enthüllt damit eine unvorstell
bare Tragödie. 

Das bedeutet: weit über 50 % aller 
Strafgefangenen, welche jährlich 
durch rechtskräftige Verurteilung 
unsere Strafgefängnisse zur Straf
verbüßung betreten, sind zu Haft
strafen von unter sechs Monaten 
Dauer verurteilt. Sie sind vorwiegend 
Alkoholkranke und verbüßen Haft
strafen, welche ihren Alkoholismus 
verfestigen. 

Diese Kurzstrafen müssen außerdem 
vorwiegend Bewährungs- und Geld
strafen sein, denn 1982 wurden ins
gesamt 10.772 vollziehbare Haft
strafen und 42.269 Bewährungsstrafen 
von unter sechs Monaten Dauer ver
hängt. Da aber insgesamt 34 436 
Erwachsene und 755 Jugendliche (?!) 
die Strafgefängnisse passierten mit 
Haftstrafen von unter sechs Monaten 
Dauer, müssen dies fast alles aus
schließlich Bewährungs- und Geld
strafen gewesen sein. Kurze vollzieh
bare Haftstrafen im sozialen Bereich 
(Alkohol und Ladendiebstahl) werden 
vorwiegend mit Untersuchungshaft 
verbüßt. 

Es sei nochmals betont: diese kurzen 
Bewährungsstrafen werden vorwiegend 
gegen Menschen verhängt, welche 
wegen Alkoholgefährdung Oberhaupt 
nicht inhaftiert werden dürften. 



Diese kleine Tabelle zeigt nochmals 
sehr deutlich die Überlastung der 
Gerichte und Strafgefängnisse durch 
Bagatelldelikte. 
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Von seiten der Richter wird immer 
häufiger über die ständig steigende 
Zahl der Verfahren geklagt. So 
berichtete die Berliner Morgenpost 
am 16.8.84, daß Vertreter des Richter
bundes darüber geklagt hätten, daß 
die Überlastung der Gerichte teilweise 
zur "oberflächlichen" Arbeit zwinge. 

Betrachtet man die Grundtabellen 1,1 
bis 1,4 und die Tabelle 4, so ver
steht man nicht, daß bisher nichts 
unternommen wurde, um die Fülle der 
Bagatellverfahren einzuschränken. So 
werden z. B. jährlich ca. 12 000 
Menschen wegen "Beleidigung" nach § 
185 StGB abgeurteilt, weit mehr als 
im gesamten Bereich "Raub und Erpres
sung" mit ca. 8 500 Abgeurteilten. 

1m Bereich der Wirtschaft aber 
werden Betrugsverfahren, bei welchen 
es um Millionen geht, eingestellt oder 
verjähren. Dies wird häufig begrün
det mit dem Mangel an Personal. 

lm Bereich ''Andere Vermögensdelikte" 
werden sämtliche Betrugs- und auch 
Wirtschaftsstrafverfahren größten 
Umfangs zusammengefaßt. In dieser 
Rubrik werden äußerst selten Haft
strafen von 10 bis 15 Jahren Dauer 
verhängt, obwohl man annehmen 
müßte, daß bei einem solchen Betrag, 
noch dazu der Allgemeinheit betrü
gerisch entzogen, eine hohe Haft
strafe angebracht wäre, insbesondere, 
wenn man an die Haftstrafen bei 
Ladendiebstählen denkt: 
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In Berlin verjährte z. B. im Dezem
ber 1982 ein Wirtschaftsstrafver
fahren im Werte von über 2,4 
Millionen DM während der Haupt
verhandlung. Hier sollten auch die 
verantwortlichen Richter strafrecht
lich belangt werden. Die immer wieder 
neue Begründung: kein Personal. 

Das ganze wird besonders unver
ständlich, wenn man sich z. B. die 

Zahlen der wegen "Einfachen Dieb
stahls'' und wegen "Trunkenheit im 
Straßenverkehr, ohne Unfall, ohne 
Fremdschaden" Abgeurteilten und 
Verurteilten vor Augen führt. 

Vlir haben es auch im ]ustizbereich, 
da Menschen über Menschen richten, 
mit biologischen Zahlen zu tun. Grobe 
Fehler in der Statistik sind nicht 
möglich, da große Schwankungen 
immer auf einen Rechenfehler oder auf 
äußere Eingriffe zurückzuführen sind. 

Daß man in der Rechtsprechung - also 
in biologische Zahlen- eingreifen kann, 
ohne Gesetze zu erlassen, sei am Bei
spiel der Verfolgung von Ladendieb
stahl in Berlin kurz aufgezeigt. 

Die "Lex Baumann" 

Mit Weisung vom 15.7. 77 verbot der 
damalige Berliner ]ustizsenator, Pro
fessor Baumann, der Staatsanwalt
schaft, auf Ladendiebstahl den § 
153, 153 a StPO anzuwenden. Es war 
jetzt in allen Fällen eine gerichtliche 
Entscheidung zu bringen, während die 
Staatsanwaltschaft vorher viele Ver
fahren von Ladendiebstahl mit Hilfe 
beider Paragraphen eingestellt hatte. 
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Leider zeigt sich nicht nur 1978, daß 
Richter Menschen sind und, wenn eine 
härtere Verurteilung gefordert wird -
von seiten der Staatsanwaltschaft -, 
auch in ihrem Bereich nachgezogen 
wird, sondern nochmals 1982. 

Da geschah es, daß im Juni in einer 
Rechtsausschußsitzung des Berliner 
Abgeordnetenhauses der damalige 
Senator für Justiz, Professor Scholz, 
mutmaßte, daß in Berlin bei 
Bagatelldelikten viel milder verirrteilt 
werde als im Bundesgebiet - obwohl 
das Gegenteil der Fall ist. Damit 
stieg nicht nur die Zahl der Verur
teilten bei Bagatelldelikten, sondern 
auch die Zahl der verhängten Haft
strafen, insbesondere bei Frauen, an. 

Wie groß die durch die sogenannte Lex 
Baumann heraufbeschworene Tragödie 
ist, und daß besonders sozial Schwache 
von ihr betroffen sind, zeigt sich an 
der Steigerung der Verurteilung von 
alten Frauen. Die Zahl der über 70-
jährigen Verurteilten stieg folgender
maßen von 1976 zu 1978: 
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Diese Verfolgung macht selbst vor 
alten Bürgern aus der DDR nicht halt. 
Gerade für diesen Personenkreis ist 
aber die Versuchung durch das Waren
angebot viel größer als für Westber
liner. Diese Menschen sind auch nicht 
gewohnt, daß so ein großzügiges Wa
renangebot in Höhe der Hände liegt -
sie haben ein völlig anderes Kauf
verhalten und dadurch, daß die 
Warenhausdetektive ein Fangsoll zu 
erfüllen haben, und das Ergreifen von 
Ladendieben mit einer Prämie von DM 
50,- für Laien belohnt wird (diese 
Prämie wurde sogar von den Gerich
ten abgesichert), wurde dem Miß
brauch Tür und Tor geöffnet. 

Inzwischen wehren sich in Berlin 
zahlreiche Polizeibeamte aller 
Dienstgrade, daß sie das Geschäft 
der Warenhäuser besorgen sollen. 
Auch die Berliner Presse hat dieses 
Thema immer wieder äußerst kritisch 
aufgegriffen, bisher vergeblich. Wer, 
wie die Warenhäuser, eine solche 
Versuchung und "Gefahrenquelle" 
selbst eröffnet, dürfte weit weniger 
schutzbedürftig sein als andere 
Anzeigende in vielen Fällen - gerade 
alte Menschen. 

Man wundert sich besonders, daß 
immer wieder große Wirtschafts
strafverfahren nach § 153, 153 a 
StPO eingestellt werden - wieso nicht 
bei diesem Delikt der besonders 
Armen. Diese Anordnung trägt zweifel
los, nach allem was dargelegt wurde, 
den Makel der Rechtswidrigkeit. 

In Berlin stieg qurch diese Weisung 
die Zahl der Abgeurteilten von 1976 
zu 1978 insgesamt um 4 096 Personen, 
das sind 51,3 % (von 7 882) der 
gesamten Steigerung. Hier hätte 
Kritik der Richterschaft ansetzen 
müssen. 

Wenn es möglich war, durch eine 
Weisung an die Staatsanwaltschaft 
bezüglich des § 153, 153 a StPO die 
Zahl der Verfahren und damit die 
Arbeitsbelastung der Richterschaft 
derartig zu steigern, so müßte auch 
das Gegenteil, nämlich im positiven 
Sinne, für dieses Delikt und für 
Alkoholdelikte möglicl1 sein: ver
mehrte Anwendung des § 153 und 
insbesondere 153 a StPO mit sinn
vollen Auflagen, welche eine Vertie
fung des Alkoholismus und einen 
Rückfall verhindern - bevor es zu 
einer Inhaftierung und damit zum 
endgültigen Abgleiten in Suchter
krankung und Kriminalität kommt. 

Damit würde gleichzeitig eine große 
Zahl von Arbeitskräften nicht nur im 
Bereich der Staatsanwaltschaft und 
der Richter, sondern auch der Polizei 
freigesetzt, so daß endlich eine 
wesentlich effektivere Bekämpfung, 
nicht nur der Wktschafts- , sondern 
auch der Umweltkriminalität (siehe 
Rubrik "Gemeingefährliche Straftaten" 
stattfinden könnte (vgl. Wagner "Das 
absurde System", 1983). 
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil , müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken. Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn ents{)rechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Lieber Lichtblick, 

Hoppelehens Dahinscheiden hat mich 
nicht minder betroffen wie der 
Hungerstreik der Frauen. Es ist in 
der Tat traurig zu sehen, mit 
welcher Kaltschnäuzigkeit und Abge
brühtheit die Anstaltsleitung auf 
solche Sachen reagiert. Man könnte 
meinen, der Geist dieser Herren und 
Damen (Vollzugsbedienstete) sei infi
ziert vom Gedankengut des Dritten 
Reiches. 

Im Umgang mit lebenden Wesen ist es 
doch unerläßlich, human und mit 
Fingerspitzengefühl vorzugehen. Was 
empfinden die beim Abendessen? Und 
überhaupt Gipfel der Unverschämtheit 
ist der Ausspruch, "wer weiß, ob sie 
ihr Abendmahl .. . " . Da sollte diesem 
Herren doch mal die Bibel übersetzt 
werden. 

Sicher haben wir in Stadelheim und 
anderswo in den bayrischen Knästen 
die gleichen Probleme. Alle Schikanen 
aufzuzählen oder gar die bewußten 
Quälereien auszusprechen sind sinn
los, weil sie bereits so zahlreich sind 
und genauso verharmlost werden. 
Gute Lust hätte ich schon, ins Detail 
zu gehen ... Ein wenig mehr Demut 
vor dem lebendigen Wesen wäre schon 
angebracht. 

Im übrigen höre ich auch recht 
interessante Dinge wie "ah, wieder 
einer reif für die Wiederaufberei
tungsanlage"! Ein besonderes Erlebnis 
war eine Baumbesteigung, wo die 
Herren Beamten unterschiedliche 
Beleidigungen anhören mußten und 
daraufhin sehr verdattert waren. 
Aber darüber schreibt man nicht. 
Ein Anstaltsleiter, der mit Vorliebe 
Bücher wie "Stephen King" liest, sei 
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noch erwähnt. Der erdreistet sich 
Mütter anzusprechen auf das Ver
halten ihres Sohnes, der im Begriff 
ist , eine Gruppe zu bilden, einen 
Kreis, entweder grün oder weiß, 
vielleicht gar ein Terrorist! 

Und jetzt erst recht Gott zum Gruß ... 

Janos Galbacs 
Stadelheim 

Redaktionsgemeinschaft 
'der lichtblick' 

Lieber Michael, 

im letzten Lichtblick 
Leser Themas Rung 
persönlichen Angriff 
fahren zu können, der 
sprechen bleiben darf. 

glaubte der 
einen ganz 
gegen Dich 

nicht unwider-

Wie wohl teilweise bekannt, bin ich 
nicht nur Vorsitzender des Vereins 
"Solidarität Baden Württemberg" , 
sondern war lange Zeit Redaktions
sprecher der Gefangenenzeitschrift 
"Klette" in der VA Mannheim und 
somit ebenfalls "verantwortlicher 
Redakteur". 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, 
daß es immer wieder Gefangene gibt, 
die zu bequem, zu unfähig oder zu 
feige sind, sich in die vorderste 
Front zu begeben und lieber mittels 
persönlicher Angriffe ihre Profil
neurose pflegen. Gewöhnlich erfolgen 
solche Angriffe, wenn die Hoffnung 
gehegt werden kann, daß der Ange
griffene sich konträr gegenüber den 
Justizorganen .. bewegt . U;nd hierdurch 
vielleicht ·leichter veivundbar wird. 
Vermutlich wollen damit solche Typen 
den Verantwortlichen beweisen, daß 

si.e (fast ) resozialisiert sind und 
somit besonders lockerungsprädesti
niert. Hiermit muß ein "verantwort
licher Redakteur" leben, und soweit 
ich dies Deinen Artikeln und unserem 
gelegentlichen Schriftwechsel ent
nehme, bist Du Dir dessen auch 
bewußt. 

Trotzdem sollte einmal deutlich 
gemacht werden, daß der Job eines 
Redakteurs einer Gefangenenzeitung, 
besonders wenn er noch die Verant
wortung trägt, kein Honiglecken ist, 
und hierzu auch schon eine 
gehörige Portion Mut, Rückgrat· und 
Durchstehvermögen gehört. Redak
teure sind gewiß keine Lieblings
kinder der Vollzugsverwaltungen und 
können auch kaum mit besonderem 
Wohlwollen rechnen, wenn sie ihre 
Aufgaben ernst nehmen. 

Einem solchen engagierten Gefan
genen persönliche Vorteilnahme zu 
unterstellen, ist direkt hanebüchen 
und zeugt von primitiver Selbstein
schätzung, denn nur wer selber nach 
derartigen Vorstellungen lebt, kann 
diese anderen unterstellen wollen. 

Ich kann mir ein solches Urteil 
erlauben, denn schließlich verdanke 
ich meinem Engagement, welches sich 
ja nicht nur auf die Klette 
beschränkte, meine Reise ins Offen
burger Exil, in dem ich nun als 
Strafgefangener mit langjähriger 
Freiheitsstrafe die "Freuden" einer 
V-Haftanstalt genießen kann, um 
darüber nachzudenken, ob sich 
solcher Einsatz wirklich für die 
lieben Mitgefangenen lohnt, die dann 
mittels Leserbriefe oder per 
Gerüchteküche Verunglimpfungen vom 
Stapel lassen. 

Gottseidank ist der überwiegende Teil 
nkht so veranlagt und weiß den 
Einsatz der Redakteure von Gefan
genenzeitungen zu schätzen. 

Ich möchte betonen, daß ich sehr 
kritisch, schon von der Sacl)kenntnis 
her, den Lichtblick gelesen habe und 
senau den Stil, vom Zeitpunkt der 
Obernahme des Amtes eines verant
wortlichen Redakteurs durch Dich, 
verfolgte. Hierzu möchte ich betonen, 
daß nicht nur mir persönlich, sondern 
auch den Vereinsmitgliedern aufge
fallen ist, daß "der lichtblick" sich 
im Niveau noch verbessert hat .•. 
was leider ja auch die Strafanträge 
gegen Dich beweisen. 

Mache weiter so und lasse Dich nicht 
durch Polemik einzelner aus der Ruhe 
bringen. Die Güte der Zeitung wird 
alleine dadurch bewiesen, daß jede 
neue Ausgabe, die mich hier in 
Offenburg erreicht, durch viele Hände 
geht und es mir selten gelingt, mein 
Exemplar in Ruhe zu lesen; zu viele 
warten ja bereits darauf. 
Mit solidarischen Grüßen 

Jürgen Pfläging 
Offenburg 



An das Redaktionsteam des "Licht
blick" 

Betr.: Leserbrief v. Themas Rung im 
Lichtblick, Aug./Sept. 1987 

Sehr geehrtes Redaktionsteam. 

Anbei sende ich lhnen eine Reaktion 
auf o. g. Leserbrief mit der Bitte um 
Veröffentlichung. 

Lieber Themas Rung, 

Es spricht eigentlich für die Redak
tionsgemeinschaft und ihren Verant
wortlichen Redakteur, wenn sie Briefe 
solch "außerordentlicher" Art trotz
dem veröffentlicht. 

Ich habe Deinem Wunsche entspro
chen und die Seite 28 der Juliaus
gabe aufgeschlagen. Wenn ihr Inhalt 
nicht so knastspezifisch wäre, könnte 
man glauben, Artikel aus einem 
Exemplar der Stiftung Verbraucher
gemeinschaft vor sich zu haben. 
Meine Meinung dazu: Bedankenswert 
gut recherchiert! Außerden sachlich, 
zutreffend und witzig, was man von 
Deinem Leserbrief weniger behaupten 
kann. 

Schau, auch ich trinke Filterkaffee, 
weil ich auf einen gewissen Stil beim 
Kaffeetrinken nicht verzichten 
möchte. Außerdem kann ich es mir 
auch erlauben. Ich habe keine 
"Geschäfte" mit Kaffeebomben etc. 
am laufen. Somit kann ich mir trotz 
magerer DM 90.- Einkauf mtl. meinen 
Kaffee "zelebrieren". 

Stil ist alles, Themas! Würde ich mich 
nur aufpeppen wollen, würde ich 
~eher auch nur Nescafe kippen. 

Übrigens, beim "Brühen" lasse ich, 
sozial, meine Mitgefangenen mitrie
chen. Beim "Trinken" lasse ich, 
sozial, meine Mitgefangenen mittrin
ken, zumindest manchmal. Ein Schuft, 
wer mir Schlechtes unterstellt. 

Du Themas, hast schlechte Karten, 
wenn Du Deine persönliche Kiste mit . 
M. G. auf dieser Ebene klären willst. 
Du solltest den "roten Schleier" von 
den Augen nehmen und den von Dir 
zitierten Artikel nochmal lesen. 

Nur mit Polemik kommst Du nicht 
weiter. 

In diesem Sinne mit freundlicher 
Hochachtung 

Hans Joachim Winheim 
Berlin-Tegel, TA l 

Liebe Redaktion! 

Habe seit Anfang Juli 87 erstmal hier 
wieder für einige Zeit Platz 
genommen. 

Wer bei soviel unvorstellbarer Power 
in Euren Artikeln zuletzt verlieren 
dürfte, sollte wohl klar sein, beson
ders moralisch. Die (k)alten 
unmenschlichen Taktiker und Fuchser 
werde~ bei allem Eifer auf Dauer 

gegen unsere Lebendigkeit nur immer 
stumpfer und starrer werden. 

Hoppelehen ist tot. Viele werden 
sicher wie ich mit Euch darüber 
traurig sein. Frau Hoppel hat aber 
die Jahre bestens "ihren Mann" 
gestanden, und es wäre Euch und uns 
zu wünschen, wieder so ein Kanin
chen zu bekommen, was "auf die 
Schlange kuckt". Einen "Russen"? 
\oJer spendet ein Karnickel? 

Venceremos 

Gerhard Knoop 
Berlin-Moabit 

PS: Der Kinderbauernhof in SO 36 
spendet bestimmt eins. Schreibt 
mir vielleicht kurz, ob ich das in 
die Hände nehmen soll. 

Werter "Lichtblick" 

Aufgrund der letzten Ausgabe, 
welche mir gefallen hat, ein Punkt, 
woran man merkt, wie wenig der 
Gefangene - dessen "Freizeit" von 
seiten der Anstalt, insbesondere der 
"göttlichen TA 11", Ober, gestaltet -
im Raume steht. 

lch gehe davon aus, daß speziell das 
Haus ll ("Müllkasten"!) genarmt, 
reichliche Nichtarbeiter ohne eigenes 
Verschulden hat. Der einzige Mehr
zweckraum wurde leider nicht mehr 
für Tischtennisgruppen etc. genutzt. 
Nein, man hatte, überladen mit 
defektem Zellenmobiliar, diesen 
zweckentfremdet auf lange Zeit! 
jetzt kommt die absolute Krönung: 
man bindet Blumen für die Herren 
Beamten! 

Fazit: Ein Gefängnis ist für Gefan
gene gebaut, nicht jedoch für Beamte, 
die billig Blumengebinde kaufen 
können! Der Beamte verdient für 
Auf- und Zuschließen schon mehr als 
genug für diese Tätigkeit. Als Arbeit 
im eigentlichen Sinne kann man 
dieses ja wohl kaum werten! 

Ein Mehrzweckraum, wie früher 
gehabt, baut Aggressionen ab durch 
Gemeinschaftsspiele. Einschluß hin
gegen hat nur negative Seiten. Wo 
bleibt die sogenannte Wiedereinglie
derung laut Gesetz? Dies muß schon 
in der Haftzeit anfangen! 

Ich möchte, daß dieser Brief 
ungekürzt im Lichtblick erscheint! 
Bin mal gespannt, wann Gefangene 
sich laut dem "Göttlichen" Decken 
vors Fenster hängen lassen. Ich 
nehme an, dann werden die Kame
raden wach! 

Klaus Förster 
(Filetmäßig alte Schule) 
Berlin-Teg.el, TA ll 

NS: Man könnte ja den Freistunden
hof zum Grillen für Beamte 
anbieten! 

Liebe Redaktionsgemeinschaft, 

aufrichtige Teilnahme anläßtich des 
Verlustes eines verdienten Redaktions
mitgliedes! 

Der Tod von Frl. Hoppe! hat mich 
sehr betrübt! Eingedenk alter Zeiten 
und der Schwierigkeiten, die mit der 
Anwesenheit von Tieren in dieser 
Anstalt verbunden waren, hoffe ich, 
daß es allen Redaktionsmitgliedern 
auch ohne körperliche Anwesenheit 
von "Hoppelchen" gelingt, wie bisher 
gute Arbeit zu leisten. 

Der Geist von Hoppel wirkt aus dem 
Hasenhimmel weiter in die Lichtblick
redaktion hinein und wird für 
phantasievolle, kritische aber auch 
verständnisvolle Beiträge sorgen. 

Oder gibt es Bestrebungen, ein neues 
lebendiges Maskottchen zu erwerben? 
Soll ich, als Trost in trauriger Zeit, 
eine hübsche weiße Maus spendieren? 

Herzliche Grüße 

G. Ziegler 
Berlin 
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An den Lichtblick! 

Möchte mich heute persönlich an 
Euch wenden. Habe den Lichtblick 
vom August/September durchgelesen. 
lch bin ganz Eurer Meinung was die 
U-Haft in Moabit angeht. lch bin 
sechs Monate schon in der U-Haft. Es 
ist wirklich unerträglich, wie wir als 
Menschen oder Tiere behandelt 
werden. 

lch persönlich möchte das erzählen, 
was ich als U-Häitling am eigenen 
Körper bzw. selbst durchgemacht 
habe, die Schikanen. Am 8. 7.87 um 9 
Uhr im Saal 672 hatte ich meinen 
Haupttermin vor einem Schöffen
gericht, angeklagt wegen zwei Dieb
stählen (die beiden Geschädigten 
haben alles wiedererhalten). Habe 15 
Monate Strafe offen gehabt von 
draußen, war mit 15 Monaten auch 
draußen. 

Der Staatsanwalt hat für die beiden 
Diebstähle einmal vier Monate und 
einmal fünf Monate beantragt; 
zusammen mit den 15 Monaten ins
gesamt zwei Jahre. 

Bis zum Termin hatte ich einen 
Pflichtverteidiger, der mich unter 
Druck gesetzt hat. Er hätte angeb
lich mit meinem Richter gesprochen 
zwecks Einstellung des Verfahrens 
wegen der beiden Diebstähle, wenn 
ich den Diebstahl eines Platten
spielers zugebe was ich auf 
Anraten des Anwalts auch sagte. Das 
heißt, ich mußte meinen eigenen, 
selbst gekauften Plattenspieler an 
einen Geschädigten geben, wo ich 
weder die Wohnung noch den Typ 
selber kenne. 

lm Namen des ungerechten Richters 
bekam ich für die beiden Diebstähle 
- für die der Staatsanwalt zusammen 
neun Monate beantragt hatte - je 
acht Monate, also insgesamt 16. Für 
den auf Anraten des Anwaltes einge
räumten ein Jahr, plus die offenen 
15 Monate. Macht alles zusammen ~8 
Monate. 

Am 10.7.87 bin ich gleich in Beru
fung gegangen, weil das Urteil noch 
nicht rechtskräftig ist und habe mir 
gleich einen anderen Anwalt 
genommen. Am 10.8.87 bin ich als 
U-Häftling ohne mein Verschulden 
nach Tegel in das Haus 11 verlegt 
worden. Ich habe meinen Fall dort im 
Haus mehreren Gefangenen der Sta
tion 8 erzählt und gesagt, daß ich 
doch Untersucher bin. Habe wie alle 
anderen Gefangenen eine Straferkarte 
erhalten, mit einem Strafmaß von ein 
bis zwei Jahren, jedoch ohne Eintra
gung für Beginn und Ende. Am 
17.8.87 bin ich dann wieder nach 
Moabit zurückverlegt worden. Nun 
weiß angeblich keiner wie es dazu 
kam. Wahrscheinlich hat man mir eine 
BVG-Karte in die Hand gedrUckt. 

Seit diesem 
schief. Kein 

Zeitpunkt läuft alles 
Einkauf, obwohl ich 
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Eigengeld habe, kein Besuch usw. Das 
Jahrespaket und ein Brief von meiner 
Verlobten ging zurück mit dem Post
stempel 'Unbekannt verzogen', obwohl 
ich seit dem 27.3.87 in Haft bin. 
Warte nun schon seit drei \'fochen 
darauf, daß meine Privatsachen sowie 
das Radio aus Tegel wieder nach 
Moabit kommen. Welcher Gefangene 
soll all die Schikanen erdulden, die 
ich durchmachen muß? 

Was man mit einem U-Gefangenen 
alles machen kann. Erst diese Urteile, 
dann die Verlegung nach Tegel. 
Keinen Staatsanwalt oder Richter 
stört das, was hier abläuft, aber 
wenn ein enger Verwandter oder ... 
einfährt, dann ist er auch schnell 
wieder in der Freiheit. Im deutschen 
Knast gibt es nach meiner Meinung 
absolut keine Menschenrechte und 
keine Menschenwürde. 

Es wäre gut, wenn das im Lichtblick 
veröffentlicht werden könnte. lch bin 
gerne bereit, meinen Fall durch 
Unterlagen zu beweisen. 

Es grüßt Euch alle 

Peter Reiniger 
Berlin-Moabit 

Wehrte Redaktion, hallo ]ungs! 

Herzliche GrUße an Euch - eines 
ebenso Betroffenen wie lhr selbst. 

Auch hier bei uns im schönen Lande 
Nordrhein- Westfalen taucht hin und 
wieder mal eine Eurer prima Knast
zeitschriften auf. Ich muß sagen, 
sehr informativ, vor allem auch 
in Rechtsfragen zugunsten der 
Gefangenen u. a . 

Besonders fiel mir die Darstellung 
zum Artikel ins Auge betreffs der 
sogenannten "Aasgeier" von draußen, 
die vorhaben, im Knast zum Millionär 
zu werden - die Kaufleute, die uns 
ihre weitüberzogenen Preise auf
zwingen ... 

Ich möchte Euch einige Daten über
mitteln, bei denen Ihr Eure Sorgen, 
so meine ich, schnell - wenigstens 
was einige Preise bei Euch angehen -
vergessen sollt-et. Wie Ihr wißt, 
wurde in diesem Jahr der Kaffeepreis 
von allen Röstereien drastisch herab
gesetzt. Besonders wichtig für uns im 
Bau, da wir ja alle einen sehr 
bedeutungsvollen Verschleiß an 
diesem Getränk haben. 

Es stand u. a. in der Tagespresse 
vom 14.7.1987 sehr klar zu lesen, 
wie stark die Kaffeepreise gesunken 
sind, doch seltsamerweise - auch hier 
bei uns in NRW - bei dem Knastkauf
mann scheint diese Information nicht 
bekannt zu sein, oder er hat kein 
Radio, Fernseher und ist des Lesens 
unkundig ... 

Zum Beispiel liegen erstens unsere 
Kaffeepreise noch über denen, wie 
sie bei Euch angeboten werden -
auch noch seit der Senkung der 
Kaffeepreise Juli 87. Zweitens wird 
bei uns das 200 g Glas Nescafe seit 
einigen Monaten immer für DM 12,45 
verkauft. Drittens, und das ist der 
absolute Knüller, die "]acobs Krö
nung" 500 g für sage und schreibe 
DM 13,95 - auch vor wie nach dem 
14.7.87 ... 

Ich habe mir dann - ich saß in der 
]VA Essen ein - von der ]VA Geldem 
eine Preisliste schicken lassen vom 
Monat Juli 1987. Zur weiteren 
Obersicht zwei Einkaufslisten aus der 
JVA Essen. Ihr werdet dort auf 
Preise stoßen, die bei Euch wohl erst 
noch "erfunden" werden müssen .. . 
Vergleiche besonders die Liste der 
JVA Essen mit der aus der JVA 
Geldern. lhr kommt aus dem Staunen 
nicht mehr heraus. Vor allem ver
gleicht diese Listen mit den bei Euch 
vorhandenen Preisen zum Einkauf für 
Gefangene. 

Ich meine, lhr habt noch Glück 
gegen unsere Millionäre oder die, die 
es noch werden wollen. lch wäre 
Euch sehr verbunden, ich erhielte ein 
Echo auf meine Informationen an 
Euch. 

Betreff des Zucker- und des MehleiD
kaufs haben wir hier keinerlei 
Beschränkungen - bisher noch nicht. 
lm übrigen dUrfen in Essen keine 
Cola-Dosen gekauft werden. Gnmd: 
sie könnten aus den Zellenfenstern 
geworfen werden Dann dUrfte 
überhaupt kein Einkauf stattfinden .. . 

ln Hagen wiederum ist der Einkauf 
von Cola-Dosen erlaubt . .. So hat 
jede Anstalt ihre Eigenarten - doch 
diese Preiswuchenmgen schreien und 
stinken zum Himmel. 

Zum Schluß eine Besonderheit zum 
Nachdenken - oder zum Rechnen ... 
Also wie gesagt ]VA Essen 200 g 
Nescafe DM 12,45. Jedoch im Besuchs
automaten - Zuwendungen fUr Gefan
gene , vom gleichen Kaufmann 
bestückt, 100 g Nescafe sage und 
schreibe DM 8,-; bei 200 g dann 
ganze DM 16,-. 

So, das wär's denn. Ich hoffe, ich 
konnte Euch ein wenig für den näch
sten Lichtblick beisteuern 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Moczadlo 
Hagen 



Betr.: Der in der Ausgabe Aug./Sept. 
87 von -kali- veröffentlichte 
Artikel über die neueste 
Amnestie in der DDR und über 
die Handhabung in der BRD. 

Hallo Lichtblicker! 

0. g. Artikel nehme ich zum Anlaß 
meines Schreibens. Anliegend ein 
Brief vom Bundespräsidialamt, der 
sich mit der in der BRD bestehenden 
Problematik hinsichtlich von Amne
stien in nicht zu überzeugender Art 
und Weise auseinandersetzt. 

Muß es immer einen "besonderen 
Anlaß" geben, um Gnade auszuüben? 

Es verwundert mich immer, wenn ich 
Berichte in Zeitungen lese oder aus 
den Berichten in Fernsehsendungen 
entnehme, in denen Menschenrechts
verletzungen in den Ostblockstaaten 
oder in der Dritten Welt angepran
gert werden. Andererseits hier der 
praktizierte Straf- bzw. auch sehr 
oft Verwahrvollzug, der - von den 
Massenmedien, aber auch von allen 
Parteien (dies bezieht sich auch 
bundesweit auf die "Grünen") - tot
geschwiegen wird. 

Besteht dieser "besondere Anlaß" 
nicht längst, wenn man an die Tat
sache denkt, daß Gefangene, 
aufgrund fehlender Gelder für den 
angeblichen modernen Strafvollzug, 
kaum an effektiven Behandlungsmaß
nahmen teilnehmen können, weil die 
Anstalten nicht mit dem notwendigen 
qualifizierten Personal ausgestattet 
werden können? 

Besteht dieser "besondere Anlaß" 
nicht längst, wenn man an die Tat
sache denkt, daß sich die Vollzugs
anstalten zu wahren Brutstätten von 
"Aids-Infektionen" entwickeln? 

Besteht dieser "besondere Anlaß" zu 
einer allgemeinen Amriestie nicht 
längst, unter Berücksichtigung der 
Tatsache, daß die meisten Gefan
genen ihre Strafzeit als sinnlos emp
finden, da diese ihre sozialen, fami
liären und beruflichen Möglichkeiten 
zerstört, was nicht in Einklang der 
Grundsätze wie §§ 2, 3 und 4 
StVollzG zu bringen ist, weil nichts 
für die Gefangenen geschieht. 

Und besteht letztendlich dieser 
"besondere Anlaß" nicht in Bezug 
auf die Tatsache, daß die Pfennig
beträge als Entlohnung für Gefan
genenarbeit nur einen rrdnllnalen 
Prozentsatz im Vergleich zu den 
normalen Tariflöhnen darstellen ... , 
so daß Gefangene mit einem 
Schuldenberg im Rücken, mit einem 
noch größeren Schuldenberg 
aufgrund von Zinsen, Kosten usw. -
den ''modernen Strafvollzug" - der 
angeblich auf Resozialisierung aus
gerichtet ist wieder verlassen. 
Nordrhein-Westfalen sieht noch nicht 
einmal einen Anlaß, wie z. B. das 
CDU-regierte Niedersachsen, einen 

Amnestie in der DDR und Handhabung in der BRD 

Resozialisierungsfond für Gefangene 
einzurichten. 

Wenn also der Staat nur in der Lage 
ist, eine begrenzte Anzahl von 
Gefangenen an einem Behandlungs
vollzug teilnehmen zu lassen, so kann 
er nicht an den anderen einen reinen 
Verwahrvollzug praktizieren. 

Diese oben erwähnten Mißstände im 
bundesdeutschen Strafvollzug dürften 
eher einen schwerwiegenden Eingriff 
in die Strafrechtspflege darstellen 
als eine allgemeine Amnestie, wenn 
davon ausgegangen werden kann, daß 
der Grundgedanke der "Resozialisie
rung" - und nicht der "Asozialisie
rung" und damit geförderter Krimi
nalität - Sinn und Zweck der Straf
rechtspflege ist. 

Dieses sind Tatsachen und können 
nicht zerredet oder übersehen 
werden. Gleiches gilt für die Praxis 
der Strafaussetzung nach § 57 StGB, 
wonach der Gesetzgeber lediglich 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit für 
eine straffreie Lebensführung und 
nicht eine angenommene Sicherheit 
verlangt. 

Entstehungsgeschichte und Gesetzes
zwecke legen daher auch für diese 
Fälle nahe, daß im Zweifel bei einer 
nicht eindeutigen günstigen Prognose 
die dem Verurteilten weniger bela
stende Rechtsfolge der Reststrafaus
setzung zur Bewährung, anstatt der 
weiteren Strafvollstreckung im Voll
zug zu wählen ist. Im · Ergebnis 
bedeutet dies, daß nur bei einer 
eindeutig ungünstigen Prognose eine 
bedingte Entlassung ausscheidet 
(Terhorst in MDR 12/78, S. 976). 

Dies wird aber von vielen Strafvoll
streckungskammern verkannt, da der 
Text des § 57 StGB keine. klaren und 
unmißverständlich zwingenden Vor
gaben gibt und somit Tür und Angel 
für emotionale Auslegungen öffnet 
und damit das Institut der Strafrest
aussetzung zu einem reinen Lotterie
spiel werden läßt. 

Hier besteht ebenfalls für den 
"Gesetzgeber" dringender Handlungs
bedarf, welcher immer wieder dazu 
öffentlich aufgefordert werden muß. 

Es wäre erfreulich, wenn der Licht
blick OLG-Beschlüsse in Bezug auf 
den Wahrscheinlichkeitsgrad zu Prog
nosen nach § 57 StGB noch mehr 
veröffentlicht, um für jeden Gefan
genen unter den Lesern diese Proble
matik durchschaubarer zu machen. 

Bis auf weiteres verbleibe ich mit 
freundlichen Grüßen 

Werner Spanka 
Willich 

Es folgt der Bescheid vom Bundes
präsidialamt auf die Eingabe von 
Werner Spank.a vom 18. Juli 1987: 

BUNDESPRÄSIDIALAMT 
Bonn. den 3. August 1987 

Sehr geehrter Herr Spanka, 

der Herr Bundespräsident hat Ihren 
Brief vom 18. Juli 1987 erhalten, mit 
dem Sie sich mit der Frage einer 
Amnestie befassen. 

Eine Amnestie, ein Straferlaß allge
meiner Art bei einer unbestimmten 
Anzahl von Fällen, kann nur im 
Rahmen eines Gesetzes erlassen wer
den. Die Gnadenbefugnis des Bundes
präsidenten im Sinne des Artikels 60 
Absatz 2 des Grundgesetzes umfaßt 
nur Einzelentscheidungen und bezieht 
sich in Strafsachen nur auf 
Verurteilungen durch ein Oberlandes
gericht in erster Instanz wegen Ver
letzung von Straftatbeständen des 
Staatsschutzes. 

In der Bundesrepublik Deutschland 
gab es eine Reihe von Amnestien. Ich 
darf hier auf das Straffreiheitsgesetz 
von 1949, das Straffreiheitsgesetz 
von 1954, das Straffreiheitsgesetz 
von 1968 und das Straffreiheits
gesetz von 1970 verweisen. Mit die
sen Amnestien sollte ein Schlußstrich 
unter die außergewöhnlichen Verhält
nisse der Kriegs- und 'Nachkriegszeit 
gezogen oder aber auch eine Rechts
korrektur aufgrund späterer Straf
rechtsänderungen vorgenommen werden. 

Die gesetzgebenden Körperschaften 
des Bundes, die ein Amnestiegesetz 
beschließen könnten, sahen seit 1970 
keinen besonderen Anlaß für eine 
Amnestie. Es kommt hierin die Auf
fassung zum Ausdruck, daß eine 
Anmestie einen schwerwiegenden Ein
griff in den gesetzlich geordneten 
Gang der Strafrechtspflege darstellt, 
der nur gerechtfertigt werden kann, 
wenn ein wirklich zwingender Anlaß 
besteht und alle anderen Mittel zu 
einer gerechten und gleichmäßigen 
Regelung eine Zustandes versagen. Es 
wird auch darauf hingewiesen, daß 
der Sinn für den Ernst strafrecht
licher Gebote und Verbote verloren 
gehen könnte und auch die Tatkraft 
und die Bemühung um sachgerechte 
Entscheidung bei Polizei, Staats
anwaltschaft und Strafrichtern beein
trächtigt werden könnten. 

Ihren Brief habe ich zum Anlaß 
genommen, dem Bundesminister der 
Justiz von Ihrem Begehren Kenntnis 
zu geben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Spath 
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Telefongespräche nur 
im Ausnahmefall 
Verbot fllr Hungerstreikende ln Tegel 

FQr die tm Hugentretk be-
11adltchea Frau1111 lD der Haft• 
uatalt Plötzeuaee gibt es oacb 
Ausaage voo Juauuprecber 
Volter Klbue ein .generelles 
Telefoa verbot mit Ausnah· 
mea•. Die Fr~ueo dür1ten le
dlgllcb mJt lbren Verteidigern 
und lD driogeoden persön· 
Heben Aogelegenbelten tele
IoDieren. teilte Kä.bo e gestern 
auf Aalrage mtt. Ober die Aus
nahmen entscbledeo die zu· 
sULDdlgeo JusUzbeamtlooeo 
vorOrL 

Die Verein igung der Berliner 
Strafverteidiger hatte krili· 
siert, daß entgegen Kähnes An
gaben vorn Vortag ein generel
les Teleionverbot bestehe, das 
auch für Gespräche mit Rechts
anwälten und Ver-.·andten 
gelte. Dtese Maßnahmen der 
Anstaltsleitung bezeichnete 
die Vereinigung als .grob 
rechtswidrig'. 

Kähne " ·arl der Ve reinigung 

hingegen einen .Mangel an 
Verantwortung· vor. Bei den 
streikenden Frauen handele es 
sieb um drogenabhängige In
S4ssionen. Daher heiße Kritik 
an den Abschirmmaßnahmen 
indirekt, den Drogenhandel in 
die Anstalt in Kauf zu nehmen. 

. Ebenfalls rechtswidrig" sei 
das Verbot aller Besuche von 
Vollzu~eilerlnnen während 
einer genehmigten Solidaritäts· 
kundgebung in der Nähe der 
Strafanstalt am gestrigen Don· 
nerstag, meinten die Strafver
teidiger. Die Reaktion der An· 
Stall sei .unverhältnismäßig". 

In der neuen Strafanstalt 
Plötzensee befinden sich seit 
dem I 2. August in wechselnder 
Zahl Frauen im Hugerstreik. 
die bessere Haftbedingungen 
fordern. Das Telefonverbot lür 
die Steikenden hat die An· 
staltsleitung kürzlich mit dem 
Hinweis auf die .Störung der 
Ordnung· in der Haftanstalt 
ausgesproc-hen. Ibn 

(Die Tageszeitung vom 4.9.1987) 

Hungerstreik der Frauen in Plötzensee abgebrochen 

»Keine Niederlagace 
Gestern haben die Frauen ln der Haftanstalt Plotzensee Ihren 
Hungerstreik abgebrochen. Oer Sol/daritatsstrelk der Gefange
nen in Tegel ging noch weiter. 
Seil dem 12. August waren ZU· 

nächst fünfund späteracht Frauen 
im Knasf Plötzensee im unbefri· 
steten Hungerstreik. Mehrere 
Frauen hatten ste-h tageweise der 
Nahrungs\·erweigerung ange
schlossen. ln einer Erklärung 
schrieben sie gestern: • Wir been· 
dendiesen Hungemreik nich! mit 
dem Gefühl der Niederlage.• Die 
Reaktionen hätten gezeigt, glau· 
bendie Frauen, daß •Sie vor nichts 
mehr Angst haben als vor unserer 
Solidarität•. Sie würdenden Hun
gerstreik abbrechen, trotzdemsie 
nur•vagemündlicbeZusagen•be· 
kommen hätten. 

Als drogenabhängige Gefan· 
gene leben die Frauen in Haus V 
unter Sonderhaftbedingungen. 
Mit ihrem Hungerstreik wollten 

sie unter anderem unzensieneo 
Briefverkehr und die Abschaf
fung der Trennscheibe erreichen. 
DieGefängnisleitung hatte bereits 

. nach einigen Tagen ein absolutes 
Telefonverbot über die Frauen 
verhängt. Sie durften weder ihre 
Anwälte noch Angehörige anru· 
fen. 

Der Solidaritätsstreik von mehr 
als 40 ausländischen und deut· 
sehen Gefangenen in Tegel ging 
gestern noch v.oeiter. Allerdings 
Yo'llrde von •Druck• berichtet. der 
aufeinzelneGefangenenausgeübt 
werde. Vier Hungerstreikende 
seien als ·Rädelsführer• verhön 
worden, hieß es nach lnforrnatio· 
nen aus Tegel. Justizsprecher 
Kähne bestreitet allerdings Re· 
pressaliengegendieGefangenen. 

taz 

(Die Tageszeitung vom 1.9.1987) 

Selbstmord in Haftanstalt Tegel 

»Kein Fremdverschuldencc 
Der 31/lhrlge Bernd R. hat si'h am Sonntag auf der Station sechs 
der Tellantialt IIR Tegel dn Leben genommen, Indem er sich 
mit einer R~tlerk/inge Schnittmietzungen an Hals und Armen 
zufügte. Gerüchts, der Tod 111 auf Fremdverschulden zurückzu· 
führen, 1/eht die Justlzverwa/tun~ durch Obduktion und krimi· 
nalpol/rel/lchs Untenuchungen WldBTiegt. 
Bemd R .• seit September 1985 in habe wegen Drogenabhängigkeit 
Haft und wegen Diebstahls zu hohe Schulden gehabt, habe sich 
zweieinhalbJabrenveruneilt, sei bedroht gefühlt und daher um 
•nicht erkennbar suizidal gewe- Schutz und Einschluß gebeten. Es 
sen• , erkläne der Justizsprecber. könne sich um eine ·Eintreibak· 
Einsofongerufeoer Sanitäter und tion• gehandelt haben. Der Jusuz
ei.ll'Arzt hätten oach der Ent.dek· sprechererklänedazu,esseirich· 
ku.ng der Tat nur noch den Tod tig, daß Bernd R. me~s um 
feststellen können. Die Kripo sei Einschluß und dann wteder um 
gerufen worden, die Station uit- Zusammenlegung gebeten habe. 
wellig unter Vmchluß gehalten, Doch seine Befürchtungen seien 
alle Gefangeoen befragt worden, wohl mehr •in den psychischen 
eine Obcluktiollsei VOIJenommen Bereich gegangen•. Man habevon 
wordeo, die ~rlei HiJvieise ihm eine scllriftliche Erklärun~, 
ta.r Fremdeinwirkung gegeben daß er nicht eingeachlossen selll 
bille. woUe. Die Untersuchungco 

1D Tqellorp der Selbstmord seblössen jedenfalls mit deut· 
-ailtdervietteindicsemJahr- lieber Sicherheit Fremdeinwir· 
10fort lllr Gaikbte. Der Maou kungaus. mJc 

\Ule wanrnen vom J.~.l':JO/ J \Uer 

Insassen der JVA Tegel solidarisch 
mit Hungerstreik der Frauen 

Ausl 
Straf2 

Justiz ignoriert Minimalforderungen 
Mit Schlüssel und 
In der Slrafaostalt Tege 

Titer waren nach Aog 
nachwemachten Schlüsse!J 
HOOlnge ga~n l.b.r Vorha 
wieder in l.b.rem Zellengeb· 
nachmJttag Identifiziert " 

(DW/dpa). Der vor drei Wochen von 
Insassionen der neueo Fnaueohaftanstalt 
in Plötz.eosee b~onnene Hungerstreik 
weitet sich aus. Jetz! verweigern auch 22 
in der Justizvollzugsanstalt Tegel inhaf· 
tierte Mlnner das Anstalts~ea. Sie wol· 
len damit die Forderungen der in wech· 
seinder Zahl im Hungersfreik befindli
ehtn Fnauen nach besseren Hartbedln· 
gungen fiir Drogenabhlngige untersrüt· 
zen. Das bestiligte am Mittwoch Justiz· 
spreeher Volker Kihne auf Anfrage. 

men wie .Telefonverbote" müßten auf· 
gehoben werden. Alle in der NA pra,kti· 
zierten Einschränkungen und Restrik· 
tionen liefen unter dem Stichwon . Dro· 
gen". Humanisieruns und Fonentwick
lung von Vollzugskonzepten fielen hier 
völlig unter den Tisch, erkläne die AL 
im Namen der Frauen weiter. Mit den 
höchsten Sicherheitsstandards ausgerü
stet und mit einem Finanzaufwand von 
177 Mill ionen DM erbaut. erft.ille die 
neue JVA fUr Frauen in keiner Weise die 
Anforderungen eines humanen Straf· 
vollzugs. Die räumliche und personelle 
Ausstattung der Justizvollzugsanstalt 
ft.ir Frauen werde modernsten Sicher
heilsanforderungen gerecht. Die Praxis 
des Strafvollzugs stehe unter dem Pri
mat von Sicherheit und Ordnung. Von 
besseren Vollzugs- und ResoZialisie
rungsbedingungen und von Freiheit 
nach innen. wie einst vom Senat propa
giert. sei längst ke ine Rede mehr. Trenn· 
scheibe bei Besuchen. Kollektivbestra
fu ngen bei Bagatellvemößen einzelner 
Frauen gegen die Vollzugsordung. routi
nemäßige Postkontrollen und Urinun
tersuchungen unter entwürdigenden 
Bedingungen belasteten den Alltag der 
Drogenstation. Unte r dem Postulat .,Si
cherheit und Ordnung" und Justizspre
cher Volker Kähnes Argument von .. Wir 
wollen keine Drogen101en" würden die 
ohnehin spärlichen Gefangenenrechte 
noch weiter heruntergeschraubt. 

Nach der Schilderung de 
hatte ein Beamter auf einem 
8 Uhr 45 vier Mlinner bemerk 
eine Dienstmütze trug. Er 
Arbeitskolonne voo Häftling• 
Justizvollzugsbediensteten g• 
vier waren in Riclttung Hau 

Kähne bezweifelte erneut .die Ernst
haftigkeit des Hungerstreiks" der Män
ner in Tegel. Deren Stretkabsicht sei der 
Anstaltsleitung am Dienstag nac'hmittag 
auf einem unter einer Tür durchgescho
benen Zenel bekanmgegeben worden. 
Am Minwoch morgen hänen noch 22 
der ursprünglichen 25 Unterzeichner die 
Anstaltsnahrung verweigert. Außerdem 
hänen sie vor der Ankündigung einge
kauft und Gelegenheit gehabt, sich mit 
Lebensmineln zu versorgen. versuchte 
Kähne den Protest herumerzuspielen. 
Die Justizverwaltung lehnt die Forde· 
rungen der Frauen ab. weil damit der 
.. Drogenhandel in die Anstalt" in Kauf 
genommen wUrde. meinte Kähne. 

Se<:hs Meter vor diesem 
Zaun mit einem Tor. Für ·d: 
die Häftlinge einen nachgen 
der ~im Versuch des Aufscl: 
abbrach. Die vier überklettert 
woraufhin der Beamte auf der 

Einer der vier warf sodann • 
Reizgasbehälter in den Ausgt 
jedoch niemand verletzt wu 
der Hält.linge bedrohte die 
Turm mit einem Schrecksch• 
aber schließlich in Richtung d 

Oie vier kletterten ansch 
Zaun zurück und verschwan• 
staJt lll. aus der sie gekomme 
111 ist überwiegend mit 
belegt. 

Die Fraktion der' Alternativen Liste 
(AL) hat in einer Erklärung vom Min
woch erneut die . minimalen Forderun
gen" der Stretkenden umerstützt. Auch 
von der Anstaltsleitung während des 
Hungerstreiks angeordnete Maßnah-

Identifiziert wurden bis g. 
erst zwei der ,;er. Einer ist ei 
der 1977 zu einer 18jähriget 
worden " 'ar. Diese setzt si 
Einzelstrafen lür verschiedet 
men, darunter Raub. Oie g 
machte acht Jahre wegen rä 
sung aus. 

(Berliner Morgenpost 
vom 16.9.1987) 

Auch' n Rekord 
sy. Die Parlamentarier-Frage 
an den Senat schien unver
fänglich und einfach zu be. 
antworten: Welche Aufgaben 
haben Gruppenleiter im 
Strafvollzug? Schließlich 
sind es Beamte; und ihre Vor
gesetzten sollten ja eigentlich 
wissen. was sie dort t un. 

Hätte der FDP·Abgeordne
te Karl-Heinz Baetge geahnt, 
welch unendliche Mühsal er 
damit dem Hause des Justiz
senators aufbürdete, hätte er 
seine Wißbegier unterdrückt. 
Denn obwohl er dies bereits 
am 5. Juli 1984- also vor mehr 
als drei Jahren- zu erfahren 
hoffte, wartet er noch immer 
auf eine Antwort. 

Jetzt hat er wieder einmal 
daran erinnert - aber erfahren 
hat er es immer noch nicht. 
Denn die Justizbehörde ver
weist ihn nur auf einen Zwi
schenbescheid: Eine .. einheit
liche, alle Vollzugsbereiche 
abdeckende Beschreibung" 
sei nicht so schnell zu erstel
len. da .,die Aufgabenfelder 
anstaltsbezogen konkreti
siert" werden müßten. Ein 
Trost freilich wird dem Abge. 
ordneten zuteil: .,Voraus. 
sichtlich Anfang nächsten 
Jahres" würden die .,hierfür 
erforderlichen Arbeiten abge
schlossen sein". 

Da keimt denn Ehrfurcht 
im Gemüt des Bürgers: Drei
einhalb Jahre- .,voraussicht
lich" - plagt sich die Justiz
verwaltung, um herauszufin
den, was ihre Beamten nun 
wirklich treiben. Das ist deut· 
sehe Gründlichkeit -so etwas 
macht uns niemand nach. 

Falls auch der Abgeordnete 
Baetge dieser Meinung sein 
sollte - sicherlich registriert 
auch das Guinness-Buch der 
Rekorde solche Höchstiei· 
stungen mit Vergnügen. 

(Die Wahrheit vom 10.9.1987) 

Vergewaltigte 
für Staatssekretär 

nur "Stücke" 
W es t b e r I i n <DWl. Nachdrücklich 

1·erurteilte di• Vorsiuende des parlamen· 
tarischen ff"3uenausschussts. Helga 
Hentschel. am Miu,.och die lnauenver· 
achtenden Bemerkungen des Swtssekre· 
tiirs der Justizverwahung, •on Stahl. Die· 
ser baue in der Sittung erklärt. das Urteil 
eines Gerichtes (15 Jahre Haft !Ur einen 
Vergenltiger 1·on acht Fntuen) sei .zu 
hart". Es seien doch .nur acht Stück" ge· 
tfesen. Alle Fnaktiooen im Ausschuß kriti· 
sierten diese Bemerkung. 

(Süddeutsche Zeitung vorn 29 
BUBI SCHOLZ, ehemaliger Box-Euro 
ist aus der Berliner Justizvollzugsan! 
entlassen worden. Als er die Haftanst< 
warteten auf ihn fünf Fernsehteams, 2 

tragungswagen, etwa 15 Photographen 
Rolls·Royce. Scholz setzte sich in di• 
von seinem Anwalt gelenkte Luxuska 
fuhr in Urlaub. Der frühere Boxer 
wegen fahrlässiger Tötung seiner 
unerlaubten Besitzes von SchußwaffE 
Jahren Haft verurteilt worden. 

(Der Tagesspiegel vom 2.9. 

Eigentlich war von Stahl aufgefordert 
worden, über Maßnahmen gegen Ge
walt gegen Fra<~en zu berichten und dar
über. welche Vorschläge bereitS ganz 
oder teilweise umgesetzt sind. Hent· 
schel erklärte, daß von Stahls Äußerun· 
gen zeigten, wie wenig Sensibilität in 
der Justizverwaltung flir die Probleme 
zu Fragen von Gewalt gegen Frauen 
vorhanden seien. Die Ausschußvorsil· 
zende wiU darauf dringen. daß daraus 
Konsequenzen gezogen werden. 

Von Lehrbauhof geflücht• 
Häftling in Neukölln gef. 

Der 22jährige Häftling. der am ver~; 
Donnerstag von einem Marlenfelder 
hof geflüchtet war, wurde gestern früb 
Wohnung an der Neuköllner Allee le• 
men. Der Mann verbüßt seit Oktobe 
Jahres eine Freiheitsstrafe von dr• 
Jahren wegen Raubes in der Juslizvo 
stalt Plötzensee. Wie berichtet, en 
während einer Zwischenprüfung zum lv 

(Der Tagesspiegel vom 24.9.1987) 

Nach Ausbruchsversuch nur einen 
der Täter sicher identifiziert 

Von den vier Häftlingen der Stralanstall 
Tegel. die vor knapp zwei Wochen einen 
erfolglosen Ausbruchsversuch unte.rnommen 
hatten, konnte bislang nur eloer mit Sicherheil 
identifiziert werden. Dies teilte Justizsprecher 
Kähne gestern auf Anfrage mit. Er korrigierte 
damit frühere Angaben, wonach zwei der Täter 
eindeutig wiedererkannt worden seien. Wie 
berichtet, halte das Ausbrecherquartett am 
12. September sein Fluchtvorhaben noch vor 
dem Haupllor des Gellingnisses aufgegeben und 
war wieder im Zellengebäude verschwunden. 

Wie Kähne weiter milleilte, konnten inzwi· 
sehen drei weitere Haftlinge als mögliche 
Beteiligte ermittelt werden, ohne daß sie sicher 
identifiziert sincL Alle vier Beschuldigten ver· 
weige.rn jegliche Anga~n. Oie Herkuolt der 
bei dem Ausbruchsversuch verwendeten Waffe 
wurde ebenfalls noch nicht geklärt: es· handele 
sich möglicherweise um einen umgebauten 
Revolver, sagte Kähne. 

Weitere Auskünfte zu den Verdichligen 
verweigerte der Sprecher gestern unter Hinweis 
auf die laufenden Ermittlungen der Kripo. (Tsp) 

Arbeit 

Freie Stellen in 

Die 2750 Arbeits- w 
den Berliner Haltanstt 
ausgelastet. Wie Jus 
Anfrage sagte, sind di 
85 Prozent, die 545 I
Prozent ausgelastet. Di• 
großen Berliner Vollz 
Moabit weicht allerdin· 
Bel einer Belegung m: 
waren von den 1428 
Ausbildungsplätzen nu 

Anders die Lage in 1\o 
Mangel an ArbeitspHi 
Moabiter Häftlinge sl 
plätze zur Verfügung. 
berücksichtigen, daß : 
cbungsgelangene für 
Frage kommen. Derze 
Arbeitsplätze an U-H 
unter den Strafgelang 
didaten für die 200 qu. 
vorbanden selen. sagt• 

Von den 600 Moablte 
nur 65 Prozent einen 
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uch aus Tegeler 
rtstalt gescheitert 
breckschußrevolver - Nur zwei identiitziert 
t gestern früh ein Au.bruchsversuch gescheitert. Die vier 
n von JusUzsprecber Neuhaus Im Besitz von zwei 
lner Tränengasdose und eines Scllreck.schußrevolvers. Dte 
, noch vor dem Haupttor der Anstalt auf und verschwanden 
e. Nur zwei von Ihnen waren, wie Neuhaus sagte, bls gestern 
:en. 

ustizsprechers 
1chturm gegen 
m denen einer 

sie für eine 
fie von einem 
rt werde. Oie 
r unterwegs. 

ndet sich ein 
' Tor besaßen 
ten Schlüssel, 
~ns allerdings 
en Zaun dann, 
rm Alarm gab. 

" sogenannten 
ies Turms, wo 

Eiri weiterer 
nten auf dem 
volver, den er 
~rms wegwarf. 

md über den 
in der Teilan
ren. Das Haus 
:zeithäftlingen 

cn nachmitlag 
iihriger Mann. 
rafe verurteilt 
IUS mehreren 
'elikle zusam· 
e Einzelstrafe 
ischer Erpres .. 

Später Y,'\Jrde ein zweiter Mann als Teilneh
mer der Aktion beschuldigL Er ist nach 
Angaben von Neubaus 29 Jahre alt und sitzt 
vier Jahre wegen schweren Raubes ein. Die 
Ausbrecher trugen Handschuhe bei ihrem 
Unternehmen, so daß eine Identifizierung durch 
Fingerabdliicke nicht möglich sei. Oie Kripo 
ermittelt in der Strafanstalt wegen Gefangenen. 
meuterei. 

Spektakuläre Fluchten 
Zuletzt hatte es im September 1985 eine 

spektakuläre Flucht eines Häftlings der Straf. 
anstalt Tegel gegeben. als der 48jährige. wegen 
eines Bankraubs verurteilte Eberhard Babst 
während einer Ausführung seinen zwei Bewa
chern entkam. Babst konnte erst zwei Wochen 
später gelaßt werden, nachdem er einen 
weiteren Bankraub versucht und zwei Raub
überfälle begangen hatte. Er soll in dieser Zeit 
auch eine Taxifahrerio durch einen Schuß 
schwer verletzt haben. 

Im August 1984 hatten zwei wegen Totschlags 
verurteilte Männer im Alter von 31 und 32 
Jahren ein l och in die Außenwand eines 
Hauses der Strafanstalt Tegel geschlagen und 
waren dann mit Hille einer Leiter über die 
Mauer geklettert. Anschließend hatten sich die 
Ausbrecher in der Wohnung einer 32 Jahre 
alten Gruppenleiterin der Anstaft versteckt. Die 
Häftlinge waren bereits einen Tag nach ihrem 
Ausbruch von einem Justizbeamten zufällig auf 
der Straße entdeckt und lestgenommen worden. 

\Die Iagt5ZtlLWlg YUIII LU.:J.J.;JO}} 

Faustrecht im Knast 
Butzbacher Knastbeamter wegen Körperverletzung verurteilt 

Rollkommando im Einsatz I Ein Häftling: .Kein Einzelfair 
Frankfurt (taz)- Ein sogenann· 
tes 'Rollkommando· von acht 
Vollzugsbeamten bringt seit ge· 
raumer Zeit die Häftlinge der Ju· 
stizvollzugsanstalt Butzbach 
(Hessen) mit rüden Methoden zur 
Ruhe. Am Donnerstag wurde nun 
einerder Beamten wegen gemein· 
sam begangener Körperverlet· 
zung im Amt vom Friedberger 
Amtsgericht zu 39Tagessätzen zu 
je 60 Mark verurteilt. Der verur· 
teilteBeamtehatte Mitte 1986mit 
sieben Kollegen den Fall Peter A. 
auf seine Weise gelöst: Die 
Truppe hat den Inhaftierten .übel 
zusammengeschlagen und mit 
Gummiknüppeln und Fußtritten 
traktiert." Peter A. stellte nach 
dem Vorfall Strafantrag gegendie 
Beamten. Die Klage wurde aber 
nur gegen .den Rädelsftihrer der 
Aktion" zugelassen. 

Zu dem Zwischenfall kam es. 
alsder Beamtedem Häftling Peter 

A. das Radio aus der Zelle wegge· 
nommen hatte, Als dieserdann er· 
boßt die Einrichtung der Zelle 
kleingemacht hatte , rücktedasbe
rüchtigte ·Rollkommando' an. 
Nach der .Behandlung· setzten 
sie den Inhaftierten auf unbe· 
stimmte Zeit in einer Beruhi· 
gungszelle fest. schilderteder An· 
waltJürgen Fischerdie Vorgänge. 
Erst nachdem der Gefängnispfar· 
rer den Anwalt auf die Sache auf. 
merksamgemacht habe , sei Peter 
A. wieder aus der Beruhigungs
zelle entlassen worden. Wie der 
Häftling gegenüber der taz er· 
klärte, sei dieser Vorfall .. leider 
kein Einzelfall" . Auch andere In· 
haftierte·seien immer wieder den 
groben Aktionen der Vollzugsbe
amten ausgesetzt. Der Leiter der 
JV A Butzbachmeintdagegen,daJ1 
• solche Vorkommnisse stau· 
stisch gesehen gering· seien . 

RalfVolk 

Haftanstalt 
Plötzensee 

).8.1987) 
(fsp) 

PR ESSESPIEGEL 
LKE22E2bl ECEr 

UJer 1agessp1ege1 vom zu.~.!~/ 1 

807 Haftplätze sollen 
als Reserve gehalten werden 

Inlolge der liickl!u!igen Zahl der Inhaftierten 
in den Berliner Justizvollzugsansl4lten werden 
807 Haftpl!tze stiUgelegt, was mit Personaleln
sparungen von 260 Stellen verbunden Ist. Daa 
geht aus einem vom Senat beschlossenen 
Bericht des Justizsenators Scholz filr das 
Abgeordnetenbaus hervor. Danach ist die 
Gesamt•ahl der Inhaftierten von 4256 im Jahre 
1984 auf jetzt 3279 Gefangene zuliickgegangen. 
Der deutlichste Rückgang ist bei den Untersu
chungsgefangenen registriert W<lrden. 1981 
waren es noch I !62, gegenwärtig sind es 497, 
davon 29 Frauen. 

Der Justizsenator hat deshalb die endgültige 
Schließung von zwei Nebenanstalten in Char· 
lotteoburg und Neukölln mit insgesamt !55 
Plätzen veranlaßt. Oie außerdem zur Stillegung 
bestimmten 807 Haltplätze in den vier großen 
Haltanstalten gelten als Plätze .minderer Qua
lität•. Sie werden jedoch in Reserve gehalten, 
für den Fall, daß die Zahl der Gefangenen 
wieder steigt. 

Nach der Realisierung aller Vorhaben werden 
in den Justizvollzugsanstalten in Berlin 3716 
Hallplätze zur Verfügtmg stehen, zuzüglich der 
Reserve von 807 Plätzen. Die Einsparung der 
260 Stellen ermöglicht eine Reduzierung des 
Stellenmebrbedarfs. der durch den Neubau der 
Jugendstrafanstalt Plötzensee und einer Teilan· 
stalt in Tegel entsteht. Ober diesen Mehrbedarf 
konnte die Justizverwaltung jetzt keine Anqa· 
ben machen. (fsp) 

(Bild Berlin vom 9.9.1987) 

Frauen tordem 
Liebeszellen 

·ieein (Süddeutsche Zeitung (Die Tageszeitung vom 5.9.1987) . Kn SI eister, 
Tegel 
erließ. 
Ober-

:n!.~ • vom 29./30.8.1987) . Hungerstreik bröckeh Im a 
1985 Hygrene-Verordnung gegen Atds N hd d' F d H fta 

d · • ac em 1e rauen er a n· 
I ~::i . ab 1. Sept ember in_ Kratt . stalt Plötzensee ihren Hunger-

MÜNCHEN (SZ) - D1e bayerl$C~e Hygume- streikamvergangenenFreitagab
Verordnung zur Verme1dung von Atds·lnfektio- brachen bröckelt jetzt auch der 7) 

wollen Ihre Ehe über d ie Ion· 
ge Heftze lt outrecht erhol· 
ten, bei der Entloss~ng ei
nen Partner h<iben, dem sie 
nicht fremd geworden sind. 
Sie fürchten euch, do6 ihre 
Männer Im Tegeler Knast 
homosexuell werden, sich 
dabei mit Aids anstecken." 
in den Niederionden gibt es 
schon solche Uebeszetlen. 
Die Höftlinge dort sollen we· 
niger aggressiv sein, sich 
noch der Entlassung besser 
wieder Im normalen leben 
zurechtfinden. 

nen tritt am I. September 1987 in. Kr~~· In_ ihr Solidari;äts·Hungerstreik der 
werden Vorstchtsmaßnahmen bet Tatigketten _ . . 

Von HllDBURG BRUNS 
Slo wolloe •h ll1ron 

Mbnom t<hlafon, llat».n 
tlch schon Drei·Monatl· 
Spritzen gego11 olno 
SchwangonebOtt got».n 
lauen. Jetzt foreiom :rwol 
Frauen, dlo Jn dor Hofton-
11alt PWSUOIIIOO lot».na• 
lönglldl olntlt.on (Mindo· 
11ont tl Jahre), Uot».uol
lon I• Knatt. 

Aufsicht, sie können sich nur 
überm Tisch die Hände rel· 
chen. vorgeschrieben, bei denen eine Übertragung des Manner 1m Teg_eler Knast tmm~r 

Aids-Erregers nicht ausgeschlossen werden mehr ab. Verhore u~d Repress1· 
nen kann. Dazu gehören in erster Linie Akupunktur. onen gegen d1e Streikenden von 

Mitglieder des Pe titions· 
ausschusses hobe ndie Frou· 
en besucht. Der Vorsitzende 
Kori·Helnz Baetge (FDP): 
,.Ich bin gegen lntlmzellen, 
glaube nicht, do6 es im Sinne 
desStrofvotlzugesist." 

>au- Körper- und Schönheitspflege. Rasieren beim Seiten der Sicherheitsabteilung 
Friseur, TäU>wieren und Ohrlochstechen. Oie wurdenvondrinnenalsGrundbe· 
Verordnung enthält außerdem Vorschriften über nannt. Einegenaue Zahlder noch 
</ie ordnungsgemäße Beseitigung von Abfällen. hungernden Gefangenen war ge
Überwacht wer?e~ dte Hyg1ene-Vorsch~tften von Stern nicht in Erfahrung zu brin· 
den Gesundheitsämtern und den Kre1sverwa!- . . .. 

>an- tungsbehörden. Nach Mitteilung des lnnenmini- gen. Ern J~st1zsprecher erklarte. 

in er 
om
:ten 
talb 

er steriums können Verstöße mit einem Bußgeld bis nur noch etn Insasse aus Haus Ili 

SPD-Polhlkertn 
rar Modelitersuch 

Alexonder von Stahl, lu
stlzstootssekretör: ,.Wir leh· 
nen Intimze llen ob, weil sie 
im Strofvotlzugs9esetz nicht 
vorgesehen Sind." Frou 
Holzhüter: .. Gesetze kenn 

~~p) zu 50 000 Mark geahndet werden. halte den Streik für bessere Haft· 
(Der Tagesspiegel vom 25.8.1987) bedinguogenaufrecht. raz 

lätze in den Gefängnissen 

Ihre Mönner sitzen echt 
Kilometer entfernt in Tegeler 
Geföngniszellen. Bisher dür
fen sich die Poore elnmol im 
Monat sehen. Aber nur unter 

Für einen Modellversuch man ändem. Mon mue ent· 
in Berlln setzt sich dagegen scheiden, ob Strafe oder 
lngrid Holzhüte r (SPD) beim bessere Choncen noch der 
Justizsenat ein: .. Die Frauen Entlonungwtchtlgersind.d 

1r zum Teil besetzt 
el - Mangel in Moabit - Wenig Arbeitsunwillige 
Jsbildungspllltze in 
sind nur zum Teil 
echer Kähne auf 
15 Arbeitsplätze zu 
dungspl!t%e zu 75 
ation in den beiden 
1stalten Tegel und 
.rk voneinander ab. 
!0 Strafgefangenen 
eler Arbeits· und 
4 besetzt. 
.. wo es SOßar einen 
gibt. Für die 1065 

nur 524 Arbeits· 
oi ist allerdings zu 
alle 465 Untersu· 

n Arbeitsplatz in 
ieo dort rund !30 
~e vergeben. weil 
nicht genug Kan· 
~rten Arbeitspl~tze 
Sprecher. 
~gefangenen haben 
itsplatz.. Eine Ver-

legung nach Tegel kommt aach Angaben des 
Sprechers nicht in Frage, weil dort vor allem 
die .Langstraler· mit mehr als drei Jahren Haft 
untergebracht werden sollen. 

Laut Auskunft des Sprechers sind unter den 
136 Unbeschältigten nur 20 A.rbeitsunwillige. 
Dies sei eine erfreulich niedrige Quote. Sie 
hänge auch damit zusammen, daß Vollzugs· 
Iockerungen bei Arbeitsunwilligkeil gestrichen 
werden können. (fsp) 

Zahl der Strafgefangenen 
um 260 zurückgegangen 

In den Berliner Haftanstalten waren am 
31. März dieses Jahres insgesamt 2824 Strafge
fangene u.nd Sicherungsverwahrte unterge· 
bracht. Die.s waren nach einer Mitteilung des 
Statistischen Landesamtes 260 weniger als am 
gleichen Vorjahrestag. 

Die Zahl der weiblichen Strafgelangeneo 
nahm im gleichen Zeitraum allerdings um 1t 
auf 121 zu, während die Zahl der jugendiichen 
Gefangenen von 327 auf 298 zuliickging. (I'sp) 

(Volksblatt Berlin vom 16.9.1987) 

Einkäufe der 
Häftlinge 

eingeschränkt 

ker, ein 1 Oer Pack Teelichte 
und eine Tube Alleskleber er· 
Iaub!. Justizsprecher Waller 
Neuhaus betonte, daß die Liste 
nach eine Er!ahrungsaus· 
lausch mit westdeutschen 

Aus Sicherheitsgründen Haftanstalten zustande gekom· 
wurde die .Sortiments· und men sei. 
Preisliste Nr. 6" für Strafgel an· Vorwürfe eines Berliner 
gene ln Berliner Haftanstalten Rechtsanwalts im Namen von 
geändert. Sie können von lh· mehr als 70 Häftlingen, es han· 
remTaschengeld zum Belspiel dele sich um Willkür und Schi· 
keine Produktein Trelbgasdo· kane, wies er mit dem Hinweis 
senmehr kaufen. weil diese zu auf Sicherheitsbelange zurück. 
WaHen umfunktlonierl wer· Es könne auch keine Rede da· 
den können. Auch der Ver· von sein, daß Gefangene in ih· 
kauf von Muskatnüssen Ist rer Ernährung beeinträchtigt 
grundsätzlich verboten, weil würden, da zum Beispiel drei 
ihr Genuß eine haschla<:hähn· Kilogramm Zucker immer 
Hebe Wirkung hervorrufen noch eine erhebliche Menge 
kann. darstelle. 

Eine Relbe weiterer Dinge Andererseits müsse die üe· 
wurden limitiert. So sind pro fahr des Mißbrauchs berück· 
Monat künftig nur noch ein sichtigl werden, so Neubaus. 
10er Pac.k Z!lndhölzer, jeweils v. B. 
drei Kilogramm Mehl und Zuk· 

(Berliner Morgenpost 

vom 26.8.1987) 

Strafgefangene 
lernen kochen 
Pochierte Lachsschnitte und Eis

parfait bildeten 1\lr die Bedienste
ten in der Stra1\tollzugsanstait in 
Tese] den Menü-Rahmen. Zur Er
öffnung der Lehrküche im Getäng. 
nis an de!' Seidelstra.Be hatten ge. 
stem zehn kilnftlae .Köclle das Es
sen~t. 
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Die Küche in Tegel ist ein Thema, 
Uber das man eigentlich in jeder 
Ausgabe berichten müßte. Schon seit 
langem hängt uns das Tegeler Essen 
zum Halse heraus und trotz stän
diger Reklamationen wird es auch 
nicht besser. 

Im vorigen Jahr hatten wir ein 
Gespräch im Beisein der Insassen
vertreter mit dem Leiter der Küche, 
und danach war das Essen für einige 
Zeit besser. Inzwischen ist man aber 
längst in den alten Trott zurUck
gefallen, und es gibt "herrlich Zer
kochtes" . Mich wundert immer wieder, 
wie man mit den guten Zutaten so 
einen Mist fabrizieren kann - das ist 
auch schon eine Leistung. Man darf 
nicht denken, daß die Zutaten, die 
hier angeschafft werden, minderwer
tiger Qualität sind - im Gegenteil. 
Die Wirtschaftsverwaltung achtet 
darauf, daß die Zutaten eine gleich
bleibend gute Qualität haben, und man 
spart auch nicht mit der Bewilligung 
von Gewürzen. Wo die allerdings blei
ben, ist uns nicht klar, denn im 
Essen sind sie kaum zu spüren. 

Gerade in letzter Zeit ist das Essen 
noch schlechter geworden. So gab es 
am letzten Sonntag zum Beispiel 
Rosenkohl, der im Wasser schwimmend 
serviert wurde. Auch die Kartoffeln 
sind wie eh und je zerkocht, aber 
das liegt ja an dem Transport mit 
den Thermophoren. 

Vor einiger Zeit hat sich ein Gefan
gener schriftlich bei der Küche be
schwert, weil das Mittagessen aus 
einem undefinierbaren Brei und Apri
kosen bestand. Da er einen empfind
lichen Magen hat und sich öfter 
setbst Reis kocht, war ihm unver
ständlich, wanun das so zerkocht 
wird. Die Antwort der Küche lautete 
sinngemäß: "Der Reis wird gekocht 
(zerkocht), und die Aprikosen ver
stärken den Eigengeschmack. Der 
Gefangene hat keine Ahnung". Dieses 
ist in dürren Worten zusammengefaßt 
die Begründung, die auf dem Vor-

melder zu dem Gefangenen zurückkam. 
Dazu ist zu sagen, daß Reis selbst
verständlich gekocht wird, aber nicht 
zerkocht. Wenn man hier in der 
KQche der Meinung ist, der Reis 
müßte zerkocht werden, um als 
Pampe an die Gefangenen verteilt zu 
werden, so könnte man sich auch mit 
Kleister aus der freien Wirtschaft 
versorgen lassen, der wäre bi.lliger. 

Daß Essen auch schmackhaft und 
preiswert gekocht werden kann, 
beweist die Lehrküche, die für die 
Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt 
Tegel ein täglich wechselndes Kan
tinenessen zubereitet. Es ist äußerst 
schmackhaft und auch von den 
Fleischportionen her nicht zu bemän
geln. Da geht es, daß man mit einem 
Betrag zwischen drei und vier Mark 
Entstehungspreis gutes und abwechs
lungsreiches Essen herstellt. Warum 
ist die Küche nicht dazu in der 
Lage? 

Wenn in Zukunft das Mittagessen in 
den Betrieben eingenommen wird und 
die Gefangenen nicht mehr die Mög
lichkeit haben - wenn ihnen das 
Essen nicht schmeckt -, sich rasch 
selbst etwas zuzubereiten, wird es 
sicherlich Ärger geben. Denn dann 
ist jeder auf das Mittagessen ange
wiesen, und wenn es eine Wasser
suppe gibt, wird es kaum die Leute 
zum fleißigen Weiterarbeiten ani
mieren. Vielleicht sollte wieder eine 
Besprechung stattfinden, bei der die 
lnsassenvertreter, der Leiter der 
Küche und der Leiter der Wirtschaft 
zusammen über die Probleme sprechen. 

Wer hier in der Anstalt richtige 
Arbeit von den tnsassen fordert, muß 
auch dafür sorgen, daß die Leute 
ausreichend und sättigend ernährt 
werden. In vielen westdeutschen 
Anstalten ist es üblich, daß die 
Arbeiter ein sogenanntes Arbeiter
frühstück erhalten. So etwas gibt es 
hier in der Justizvollzugsanstalt 
Tegel nicht. Vielleicht sollte das mal 
eingeführt werden. -gäh-

.. DJ:lMJT IHR. FILFT-STER.J< DOCH 
t1UGJ.{ MOR.GW SO JlER:l.Jl!lFT 

GELINGT /~!5~~ 

22 'der lichtblick' 

Kaackis 
koc 

Am 25. August 1987 wurde nach 
langer Bauzeit über dem Sprech
zentrum lVlll eine Lehrküche der 
Universal-Stütung Helmut Ziegner 
eröffnet. Diese Einweihung fand im 
Beisein der Berliner Presse statt, die 
am nächsten Tag mit großen Ober
schriften wie "Haute culSIDe im 
Gefängnis" über diesen Anlaß berich
tete. 

Die Lichtblick-Redaktion war zu 
dieser Eröffnung nicht eingeladen. 
Man befürchtete offenbar, wir würden 
das kalte BUffet - das mit großer 
Pracht aufgebaut war - alleine ver
speisen. Vielleicht war auch Sorge 
vorhanden, daß wir die Schönfärberei 
ein wenig klargestellt hätten. 

In Zusammenarbeit mit der Bundes
anstalt für Arbeit hat die Universal
Stiftung mit Geldern der Klassen
lotterie diese Lehrküche eingerichtet. 
Die Klassenlotterie stellte 150.000,
DM zur Verfügung und 190.000,- DM 
gab die Bundesanstalt für Arbeit als 
Zuschuß. 

Die Lehre dauert zwei Jahre und 
wird von der Industrie- und Handels
kammer anerkannt. Die gesamte Aus
bildung erfolgt hier in der Justiz
vollzugsanstalt Tegel, und auch die 
Berufsschule findet innerhalb der 
Mauern statt. Ausbilder ist der von 
seinen Lehrlingen als angenehmer 
Ausbilder geschilderte 39jährige 
Küchenmeister und Chefkoch Bernd 
Witte. Leider sind die von den Lehr
lingen zubereiteten Speisen nicht .für 
den Verzehr durch Gefangene be
stimmt. Mit diesem Essen wird eine 
Kantine, die ebenfalls an die Lehr
kUehe angeschlossen ist, betrieben. 
Alle Mitarbeiter dieser Justizvoll
zugsanstalt sind einhellig der Mei
nung, daß das Essen hervorragend ist. 
Wir hätten es natürlich viel schöner 
empfunden, wenn die Lehrlinge für 
uns Gefangene gekocht hätten. Dann 
wäre sicherlich mal wieder etwas 
Vernünftiges auf den Teller gekommen, 
was in letzter Zeit von unserer 
Küche nicht mehr zu erwarten ist. 

Ich halte die Ausbildung zum Koch in 
der Justizvollzugsanstalt Tegel für 
die vernünftigste Lehre, die man als 
Gefangener machen kann. An Köchen 
besteht in der freien Wirtschaft 
immer Mangel. Wenn man heutzutage 
sich die Stellenangebote ansieht, ist 
zu sehen, daß Köche wieder dringend 
gesucht werden. Darum bietet sich 
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für Strafgefangene eine Ausbildung 
zum Koch geradezu an, um nach der 
Entlassung aus der Haft in die Frei
heit gleich einen Arbeitsplatz zu 
bekommen. 

Natürlich sind zum Erlernen dieses 
Berufes ein paar Vorbedingungen zu 
erfüllen. So benötigt man eine Schul
bildung bis zum Hauptschulabschluß. 
Außerdem ist der Nachweis über eine 
mindestens dreijährige versicherungs
pflichtige Tätigkeit zu erbringen. 
Dabei wird auch die Tätigkeit inner
halb der Justizvollzugsanstalt ange
rechnet. Zusätzlich sollte man nach 
eineinhalb Jahren urlaubsfähig sein, 
weil die letzten sechs Monate Praxis 
in einem Ausbildungsbetrieb außer
halb der Justizvollzugsanstalt Tegel 
absolviert werden sollen. Das ist 
dann eine sogenannte praxisnahe 
Arbeit und gehört mit zur Ausbildung. 
Mit der Kochausbildung hat man 
bereits in der Justizvollzugsanstalt 
Hannover gute Ergebnisse erzielt. 

Das von der Lehrküche hergestellte 
Essen kostet um fünf Mark, wobei in 
diesem Betrag ein 40 %iger Verwal
tungsaufwand enthalten ist, der das 
Essen nach meiner Meinung unnötig 
verteuert. Nach Auskunft der dafür 
zuständigen Abteilung wäre dies so 
von der Justizverwaltung angeordnet 
- und dann muß es auch so gemacht 
werden. 

Erstaunlich ist auch die Qualität der 
in der Lehrküche verarbeiteten 
Lebensmittel. Es kommt keine einzige 
Büchse auf den Tisch. Alles was dort 
verzehrt wird, ist in der Küche 
frisch zubereitet. Das Essen ist 
schmackhaft, die Fleischportionen 
sind groß, und reichlich. Ein Justiz
bediensteter erzählte mir, daß man 
sogar bei Eintopf Nachschlag 
bekommen kann, was er aus keiner 
anderen Kantine kennt. Auch seien 
die Eintöpfe mit einem sehr großen 
Fleischanteil versehen, und das läßt 
natürlich bei uns Gefangenen Neid 
aufkommen. 

Vielleicht sollte unsere Küchenab
teilung einmal bei dem Küchen
meister Witte in die Lehre gehen und 
bei ihm lernen, wie man schmack
haftes Essen zubereitet. Denn wenn 
man die 40 %igen Verwaltungskosten 
abrechnet, kostet das Mittagessen 
auch nicht viel mehr, als hierfür im 
Verpflegungsplan bei uns vorgesehen 
ist. -gäh-

Knochenfund inThgel 
Vor ein paar Tagen kam ein Mitge
fangener in die Lichtblick- Redaktion 
und entnahm aus einer mitgeführten 
Plastiktüte einige Knochen, die er 
auf meinen Schreibtisch legte. Auf 
meine erstaunte Frage was das soll, 
gab er mir lachend zur Antwort, daß 
das Katzen- oder Hundeknochen sind. 

Das verwunderte mich, denn obwohl ich 
medizinisch nicht sehr gebildet bin, 
war doch eindeutig zu ersehen, daß 
der Kiefer ein menschlicher Kiefer 
war, und daß die Zähne dieses 
Kiefers mit Karies befallen waren, ist 
auch sofort zu erkennen gewesen. 

-NE" ~fcZ.E· 1-<.RIZ..E r 

Der Gefangene erzählte anschließend, 
daß er diese Knochen von verschie
denen Gefangenen der Teilanstalt I 
zusammengetragen habe, denn am 
Vormittag habe man bei Bauarbeiten 
vor dem Versorgungszentrum neben 
einem Gulli diese Knochen gefunden. 
Der Bauwerksbeamte besprach sich 
mit einem anwesenden Kollegen und 
erklärte dann, daß das keine 
menschlichen Knochen sind. Seiner 
Meinung nach sind das Hunde- oder 
Katzenknochen, keinesfalls jedoch 
menschliche. Einige der dort arbei
tenden Gefangenen widersprachen 
dieser Meinung, weil sie den Fund für 
Menschenknochen hielten und 
irgendwie ist es doch merkwürdig, 
wie sie dort hingekommen sind. Die 
Diskussionen ergaben nichts , und die 
Arbeit wurde fortgeführt. Ein paar 
Gefangene nahmen sich Teile des 
Knochenfundes mit auf ihren Haft
raum. Erst am Nachmittag fiel das 
einem anderen Mitgefangenen auf, 

der von diesem Vorfall gehört hatte. 
Er sammelte die Knochenteile ein und 
zeigte sie schließlich mir am 
nächsten Vormittag. 

Den Bauhandwerkern ist eigentlich 
allgemein bekannt, daß bei Knochen
funden während der Durchführung 
von Ausschachtungen diese Bauar
beiten sofort gestoppt und die 
zuständige Staatsanwaltschaft bzw. 
Kriminalpolizei informiert werden 
müssen, um zu verhindern, daß 
Spuren von einem eventuellen 
Kapitalverbrechen zerstört werden. 
Die Folge davon wäre eine Einstel
lung der äußerst wichtigen Arbeiten 
für den Fahrweg des Versorgungs
zentrums gewesen. und das wollten 
die Baubeamten sicherlich nicht. 

So machte man aus Menschenknochen 
Tierknochen. Damit ist diese Angele
genheit jedoch nicht erledigt. Die 
Abteilung Sicherheit wurde einge
schaltet und holte die Knochen von 
dem Gefangenen ab. Sie übergab den 
Fund der Kriminalpolizei, die ein 
Verfahren daraufhin eröffnet hat. 
Man darf auf das Ergebnis der 
Ermittlungen gespannt sein. 

Bei meinen Recl}erchen in dieser 
Angelegenheit erzählten mir zwei 
Mitgefangene, daß sie schon einmal 
von einem Knochenfund bei Aus
schachtungsarbeiten - im Jahre 1985 
- gehört haben. Dieser · Fund es 
handelte sich um ein menschliches 
Skelett ohne Kopf - sei damals ver
tuscht worden, weil an dem Fundort 
irgendein Gebäude errichtet werden 
sollte. Trotz intensiver Nachfor
schungen gelang es mir nicht, 
weitere Informationen zu erhalten. 
] edoch ist mir von einem anderen 
Gefangenen ein eindeutiges Beweis
stück für diesen Skelettfund über
geben worden. Es verwundert mich 
'sehr, daß in derart gesicherter Um
gebung - wie es die Justizvollzugs
anstalt Tegel nun einmal sein soll -
ein (fast) komplettes Skelett ver
schwinden kann. 

Dabei eröffnen sich einem ungeahnte 
Möglichkeiten, und man kann natür
lich darüber spekulieren, wo der 
Kopf geblieben ist. Der Fund eines 
menschlichen Skeletts ist schon 
außergewöhnlich, und da nur der 
Kopf fehlt, scheidet meiner Meinung 
nach eine natürliche Todesursache 
aus. Menschen ohne Gehirn soll es ja 
geben, sie sind mir sicherlich auch 
schon öfter begegnet, aber einen 
Menschen ohne Kopf habe ich noch 
nicht gesehen, jedenfalls nicht mehr 
lebend. -gäh-
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Selbstmord mit ? 
Am Sonntag, dem 6.9.1987, ist einer 
unserer Mitgefangenen. der 30jährige 
Bernd R. aus der TA l der ]VA Tegel, 
ums Leben gekommen. Nach offizieller 
Verlautbarung hat sich Bernd R. selbst 
getötet. Die Umstände dieser 'Selbst
tötung· sind merkwürdig. B. wurde 
beim Einschluß zur Zählung um 17 
Uhr blutend in seinem Haftraum auf
gefunden. 

Von diesem Zeitpunkt an, ungefähr 
17 .OS Uhr, war Hausalarm. Alle 
Insassen der TA I blieben bis zum 
Nachteinschluß um 22 Uhr unter Ver
schluß. Wer heißes Wasser wollte, der 
durfte nach 21 Uhr in Begleitung von 
zwei Beamten in die Spülzelle gehen. 
Auf der Station 6, wo B. in seinem 
Haftraum tot aufgefunden worden war, 
durchsuchte die Kriminalpolizei noch 
am gleichen Abend jede Zelle nach 
Blutspuren in Kleidung und Wasch
becken von B. 's Mitgefangenen; viel
leicht hat man auch nach einer 
\'laffe gesucht. Am Montag, dem 7.9.87, 
durften die Arbeiter der TA l erst 
gegen 10 Uhr in ihre Arbeitsbetriebe 
gehen. 

Die Gefangenen der Station 6 blieben 
am gleichen Tag noch bis gegen 16 
Uhr unter Einzelverschluß und wurden 
einzeln von der Kripo verhört. 

Der lange Alarmzustand und die 
ungewöhnlich lange Dauer der Ermitt
lungen der Knpo zeigen, daß an 
dieser 'Selbsttötung' etwas merkwürdig 
ist. In der Regel wird in derartigen 
Fällen mit einem Achselzucken dar
über hinweggegangen. 

B. hatte etwa zweieinhalb Jahre Haft 
hinter sich und wäre in ca. acht 
Wochen entlassen worden. Mitgefan
gene - mit denen er befreundet war, 
die ihn täglich sahen, mit ihm spra
chen und mit denen er an seinem 
Todestag noch verabredet war - schil-

Ein Ärgernis besonderer Art ist die 
vor der ]VA Tegel angebrachte 
Schließfachanlage. Sie wurde seiner
zeit aus Sicherheitsgründen instal
liert; es sollte unterbunden werden, 
daß Besucher überhaupt irgend etwas 
in die Anstalt mitnehmen können. 

Mittlerweile ist die Anlage als 
Sicherheitseinrichtung überholt; sie 
kann weder einen eventuell beabsich
tigten Schmuggel verbindem noch 
Sicherheit bieten für die persön
lichen Gegenstände der Besucher. Da 
die Anstalt zudem noch jede Haftung 
ablehnt und ihre Schließfächer nicht 
einmal unter ständiger Aufsicht hält, 
muß sich jeder Besucher quast einem 
russischen Roulette aussetzen, ob 
seine Sachen nicht doch mal geklaut 
werden. 
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dem ihn als einen psychisch stabilen 
Mann. der schon Pläne fUr die Zeit 
nach seiner Entlassung aus der Haft 
machte. 

B. war in den Wochen vor seinem Tod 
verängstigt, weil er sich von Mitge
fangenen bedroht fühlte und um sein 
Leben fürchtete. Diese Angst des B. 
war auch der Hausleitung bekannt. 
Die, die B. gut kannten, schließen 
eine Selbsttötung völlig aus, zumal B. 
noch kurz vor seinem Tod im Haus 
unterwegs war. um sich Tabak zu 
leihen. Nicht nur die gesamten Um
stände dieser 'Selbsttötung', sondern 
auch die Art der Verletzungen durch 
die B. ums Leben kam, sind ungewöhn
lich. Wie aus gut unterrichteter 
Quelle zu erfahren war, hatte B. 
Verletzungen (Schnitte) am rechten 
Unterarm sowie an der rechten Hals
schlagader. Diese Verletzungen soll 
sich B. - laut Justizsprecher - mit 
einer. Rasierklinge selbst beigebracht 
haben. Ein von mir in dieser Sache 
befragter Arzt schließt aus, daß sich 
jemand so wie geschildert selbst ver
letzt. 

Schlim, im Gefängnis zu sein; noch 
schlimmer, im Gefängnis zu sterben -
besonders schlimm wäre es aber, hier 
ermordet zu werden! Ob Mord oder 
Selbstmord, ich glaube, bei vernünf
tigem Handeln der Verantwortlichen 
hier könnte B. noch heute am Leben 
sein. Wie wenig das Leben eines 
Gefangenen fUr die Justiz zählt, 
wissen ~ alle. Viele Selbsttötungen 
hätten verhindert werden können, 
wenn man sich zeitig genug um die 
Probleme und Sorgen dieser Menschen 
gektimraert hätte. Das wird nicht 
getan! ich meine sogar. daß man 
Gefangene aus Nachlässigkeit und 
durch unqualifizierte justizbedien
stete in den Tod treibt. Als Beispiel 

SCHLIESSFACHMISERE 
Da man als Besucher schließlich 
nicht nackend zur Sprechstunde an
treten kann, ohne Wohnungsschlüssel 
und Brieftasche, bzw. Handtasche und 
Portemonnaie, sowie in der Regel 
auch AutoschlUssel, Führerschein und 
Fahrzeugpapiere (gerade diese Sachen 
soll man ja laut polizeilicher Emp
fehlung nicht im Auto zurücklassen), 
geht es wohl kaum, ist man auf die 
Gewährleistung einer sicheren Unter
bringung dieser Sachen angewiesen. 
Daß nun ausgerechnet die Justiz in 
dieser Angelegenheit gleichgtiltig mit 
den Schultern zuckt, nach dem Motto 
"Jeder Besucher kommt schließlich 
auf eigene Gefahr her, und wenn ihm 
aus unseren Sicherheitsfächern etwas 

ein Vorfall, wie er sich am 11.9.87 in 
der TA l ereignete: 

Dem Gefangenen Sch. wurde auf 
Anordnung der stellvertretenden 
Anstaltsleiterin sein Fernsehgerät aus 
dem Haftraum entfernt. Dieser Gefan
gene arbeitet seit vielen Jahren in 
einem Bereich, in dem er der Jahres
bilanz der \Yirtschaftsbetriebe in der 
]VA Tegel zu positiven Zahlen 
verhilft. Dazu sollte man wissen, daß 
Sch. seit über elf Jahren in Haft 
und seit April 1980 im Besitz einer 
Einzelfernsehgenehmigung ist. 

Diese Einzelfernsehgenehmigung er
hielt der Gefangene aufgrund eines 
Augenleidens, an dem sich bis heute 
nichts geändert hat. Vor allem aber 
bekam er die Erlaubnis wegen seines 
psychisch labilen Zustands und nach 
einem Suizidversuch vor ungefähr 
zehn Jahren. Die Erteilung dieser 
Genehmigung erfolgte auf ärztliche 
Anordnung des Anstaltspsychologen 
und der Augenärztin. Diese Anordnung 
ist nie widerrufen worden. Trotzdem 
erlaubte sich die stellvertretende 
Teilanstaltsleiterin die Erlaubnis zum 
Einzelfernsehempfang zu entziehen. 
Das auf die Gefahr hin, daß sich 
noch ein Gefangener das Leben nimmt. 
Wieviel Menschenverachtung bein
haltet doch diese Handlungsweise! 
Sicherlich hätte der Teilanstaltsleiter 
des Hauses 1, wenn er anwesend 
gewesen wäre, dem Gefangentm diese 
Erlaubnis nicht entzogen. Als Diplom
psychologe weiß man, wie sich ein 
psychisch labilerr suizidgefährdeter 
Gefangener in einer derartigen Situ
ation verhalten könnte. 

Zum Glück für den Gefangenen 
ordnete der Anstaltspsychologe noch 
am gleichen Tage an, daß dem 
Gefangenen sein Fernsehgerät wieder 
ausgehändigt wird. 

Uns alle aber macht ein solcher Vor
gang betroffen. Er zeigt, mit welcher 
menschenverachtender Ignoranz ~ 
hier verwaltet werden. -kali-

gestohlen wird, ist dies ein besuchs
immanentes Restrisiko ... ", kann 
eigentlich nur als Verhöhnung aller 
Angehörigen und Freunde von Gefan
genen angesehen werden. Es er
scheint nicht einsehbar, warum hier 
keine andere Regelung getroffen wird. 

Das Mindeste wäre doch, daß die 
Schließfächer ordnungsgemäß in
standgehalten werden - sie sind der
zeit zum überwiegenden Teil schad
haft -, und daß sie in Zukunft be
wacht werden. Sollte eine ständige 
Beaufsichtigung der Schließfachan
lage nicht gewährleistet werden kön
nen, muß diese eben in den inneren 
Pfortenbereich der Anstalt verlagert 
werden. Keinesfalls dürfen die Privat
sachen unserer Besucher weiterhin 
ungeschützt bleiben. -kra-
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Wichtige_. Biaweis 
Jeweils montags, mittwochs und frei
tags hält sich in der Justizvollzugs
anstalt Tegel ein Urkundsbeamter des 
Amtsgerichts Wedding auf, um hier 
Amtsgeschäfte vornehmen zu können. 

Montags und freitags behandelt er 
Strafsachen und mittwochs vor
wiegend Zivilsachen. Wer zivilrecht
liehe oder strafrechtliche Angelegen
heiten zu regeln hat, kann sich per 
Vormelder zum Urkundsbeamten vor-
melden. Bei ihm könneP i.che 
Rechtsgeschäfte erl,.,.,. d. 
h. es kann ~~" 1ei 
ihm Beruf~ 't 
sowie bei 
nach § 
Anträge ge& 
rungen verfaß 
beamte ist bei 
nach bestem WU. 
Antragsteller zu 

Ich habe den Ei 
Serviceangebot vie. 
wird. Verschiedene t 

auf diese Möglichke>. , waren 
ganz erstaunt, daß ~'-' etwas in 
Tegel gibt und haben sich dann an 
den Urkundsbeamten gewandt. Daß 
der Urkundsbeamte so wenig bekannt 
ist liegt, glaube ich, daran, daß die 
Anstalt seine Anwesenheit nicht 
besonders schätzt. Er, der von Amts 
wegen neutral sein muß, berät die 
Gefangenen natürlich auch bei ihren 
Anträgen, und so mancher Erfolg 
wurde durch ·seine Mithilfe für den 
Gefangenen erstritten. 

Es gibt viele Gefangene, die der 
Meinung sind, daß ihre Anträge her
vorragend verfaßt sind und so wört
lich als Antrag an das Gericht ab
gehen sollten. Vor solchen eigenen 
Anträgen ist zu warnen. Der Urkunds
beamte kennt sich in seinem Metier 
genau aus und weiß, wie z. B. 
Revisionsbegründungen verfaßt sein 
müssen. Er ist auch in der Lage, 

sämtliche Zivilsachen einzuleiten, 
bzw. weiterzureichen. 

So z. B. wer einen Zahlungsbefehl 
bekommen hat, kann innerhalb der 
gesetzlichen Frist Widerspruch gegen 
den Zahlungsbefehl einlegen. Bei dem 
Urkundsbeamten kann auch Voll
streckungsschutz beantragt werden, 
wenn ein Gläubiger vollstrecken läßt. 

Ich habe den Eindruck, daß dieser 
Mann ohne Vorurteile, seiner Pflicht, 
neutral gegen beide Seiten zu sein, 
nachkommt . Wer Probleme in recht
lichen Dingen (so z. B. Anstalt, 
Gerichte usw. ) hat oder Zivilansprüche 
geltend machen will, kann sich ver
trauensvoll an ihn wenden. 

Auf den Vormelder ist zu schreiben: 
An den Urkundsbeamten des Amts
~erichts Wedding in der JVA Tegel. 
fer nicht zum Urkundsbeamten zum 
l.chsten Termin gerufen wird, soll 
·ich beim Stationsbeamten nach

fragen, warum er nicht zum Urkunds
beamten gebracht wird. Ich habe 
irruner wieder davon gehört, daß Vor
melder verschwunden, bzw. nicht 
angekommen sind. 

Deshalb hier noch einmal der Tip: 
Wer zum nächsten Urkundsbeamten
Sprechtag nicht geholt wird, sollte 
sich gleich an den Stationsbeamten 
wenden und fragen, warum er nicht 
rübergebracht worden ist und gleich:.. 
zeitig einen neuen Vormelder schrei
ben mit dem Vermerk 'Zweiter Vormel
der, dringend" . -gäh-

Sprechzeiten des Urkundsbeamten des 
Amtsgerichts Wedding in der JVA 
Tegel : 

Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr 
(Strafsachen) 

Mittwoch von 9 bis 12 Uhr 
(Zivilsachen) 

'JCKE' $TEVFRN Z.RHLEN WIE 'N 

JRRER ~~ riHf.(- DR MR(.I.(J(K DO.GH 
LlfBER NE LIC.HTBLIC.I($PE'ND~ 
UND SErz. DLI VON Dfl ST&UER RB 

Dfl WEE.'fo JC.K, D11T 'vv'RT SINN
VOLLET MIT DEM JE'LD PR$.s'I~R.T f 
f.IL~'O fl LL EI u;: F:S': 

OER BfR.LIJIE 

MIT DEM VERME.:RK: 

LlC.J.4TßLJCK • SONDE.RKOWTO 
31 - 00 -132.- 7-03 

Am Rande bemerkt 

Personalmangel 
Es häufen sich die Beschwerden von 
Mitgefangenen aus der Teilanstalt I, 
daß keine Beamten auf den Stationen 
sind und kaum noch die Möglichkeit 
besteh-t, irgendwelche Wege - wie z. 
B. Sachen von der Hauskammer holen 
oder ähnliches zu erledigen. 
Besonders gravierend ist es auf der 
Station 12, wo seit Wochen häufig 
mittags keine Post ausgegeben wird, 
weil einfach kein Beamter auf der 
Station ist. Beamte von anderen Sta
tionen kommen nur zum Einschließen 
während der Mittagszählung und 
lassen sonst nichts von sich sehen. 
Deshalb wird oft die Post erst am 
Nachmittag verteilt, und das ist 
eigentlich nicht im Sinne des Straf
vollzugsgesetzes. 

Es ist quasi unmöglich, ein ganzes 
Haus mit nur neun oder zehn Beamten 
zu besetzen; noch im Vorjahr waren 
es ständig 14 bis 17 Beamte, die im 
Hause Dienst taten und heute sind es 
manchmal nicht einmal neun. Da die 
Beamten auch noch Turmdienst haben, 
fallen sie für zwei oder mitunter für 
vier Stunden aus. In dieser Zeit sind 
die Stationen ohne einen Beamten. 

Dann gibt es auch noch Beamte, die 
sich lieber in der Zentrale als an 
ihrem Dienstort aufhalten. Darum ist 
es kein Wunder, wenn man manchmal 
den ganzen Vor- oder Nachmittag 
keinen Beamten auf der Station an
trifft. Angeblich ist Sicnerheit und 
Ordnung so wichtig; wie wird Sicher
heit und Ordnung aufrechterhalten, 
wenn so wenig Beamte im Dienst sind? 

Hier sollte die Senatsverwaltung für 
Justiz einmal schnell reagieren und 
die Zahl der Beamten erhöhen oder 
die der Gefangenen verringern. Ich 
kann mir nicht vorstellen, daß bei 
einer Amnestie die Gefangenen nicht 
in die Freiheit entlassen werden 
wollen. Das wäre sehr personalent
lastend und sicherlich nicht nur für 
die Gefangenen erfreulich. 

Die Beamten des allgemeinen Voll
zugsdienstes, die ihren Dienst auf 
den Stationen versehen, werden als 
Gruppenbetreuer bezeichnet. Im 
Moment ist von einer Betreuung 
nichts zu bemerken und deswegen 
weisen wir auch noch einmal darauf 
hin, daß das Verteilen des Mittag
essens eigentlich Aufgabe des Beam
ten ist. Wenn er die Verteilung schon 
nicht selber vornirrunt, so sollte er 
zumindest die Essensausgabe beauf
sichtigen - so sieht es jedenfalls das 
Strafvollzugsgesetz vor. Gehandhabt 
wird es aber im Haus I schon lange 
nicht mehr so. äh' -g -
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ich habe so das Gefühl, hier stimmt 
etwas nicht mit unserer . National
hymne! Nachdem ich den Lichtblick 
seit über drei Jahren lese, wird es 
Zeit, daß auch ich mal etwas dafür 
tue, und zwar mit einem Bericht, 
welcher bis jetzt noch nicht ver
öffentlicht wurde. Da ich indirekt 
damit zu tun hatte, bin ich wahr
scheinlich am ehesten prädestiniert, 
um darüber zu berichten. 

Es geht um die schwere Körper
verletzung vom 24.8.1987 um ca. 21 
Uhr in der Teilanstalt lll auf der 
Station C 3. Bis heute wurde über 
diesen "Mordversuch" an einem 
unserer Kollegen der Öffentlichkeit 
gegenüber geschwiegen. Daher sehe 
ich mich verpflichtet, darüber zu 
berichten. 

Korrunen wir erst einmal zum Tat
bestand: Am Montag, dem 2f,.8.87, um 
ca. 21 Uhr wurde ein Kollege von 
uns, den ich persönlich nur mit 
seinem Rufnamen "Siggi." kenne, in 
einer körperlichen Auseinander
setzung von einem Mitgefangenen mit 
dem Messer schwer verletzt. Daß es 
zu dieser Tat überhaupt konunen 
konnte, liegt meiner Meinung nach an 
dem Fehlverhalten der Anstaltsleitung 
der ]VA Tegel. Damit jeder Unein
geweihte die ganze Tragweite der< 
Verfehlungen zu erkennen vermag, 
muß ich weiter ausholen. 

Uber das Opfer kann ich nicht viel 
sagen, außer daß er ein ruhiger und 
zurückhaltender Mann ist. lch habe 
einige Monate auf der Station C 3 
gelegen und kann daher sagen, daß 
er in keiner \Veise unangenehm auf
gefallen ist. Ganz im Gegenteil! 
Seinen Kontrahenten kenne ich dafür 
um so besser. Kennengelernt habe ich 
diesen Messerhelden schon 1984, als 
ich nach Tegel kam und in der 
Druckerei als Schriftsetzer einge
stellt wurde. Er hat zu der Zeit den 
Rest seiner Strafe abgesessen und 
sollte nach 1 talien abgeschoben 
werden. Schon damals war er auf
grund seiner neonaz.istischen Nei
gungen kaum zu ertragen. Man sah 
ihm vieles nach, wie es ja so tiblich 
ist, wenn man weiß, daß er - wie 
man bei uns sagt - "sowieso nicht 
alle Tassen im Schrank hat"! Auch 
die Justiz sah dies wohl so, denn 
sonst hätte sie nicht seine ständigen 
Beleidigungen vom "Schließer" bis 
zum Bundespräsidenten einfach einge
stellt. Man wollte diesen ''lrren" 
einfach los sein! Er hat sich frei
willig zum Antritt der SV 5icherungs
verwahrung) gemeldet, wenn er hier
bleiben dürfe! 

Kurz nach seiner Abschiebung war er 
schon wieder in Berlin, besuchte 
seinen ehemaligen Arbeitgeber mit 
der Absicht, ihn zu töten, da er ihn 
angeblich um seinen Lohn als Kraft-
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... Sicherheit über alles ... 
fahrer betrogen habe. Nur die Lade
herrmmxng der Waffe rettete das 
Opfer. fazit: Acht Jahre Freiheits
entzug, und dies war ihm noch zu 
wenig. Er wollte LL (lebenslänglich) 
haben. Eine solche Forderung kann 
doch nur ein Irrer stellen! Ein der 
Szene Unerfahrener würde jetzt das 
Argument einwerfen, dann wUrde man 
diesen doch in eine Heil- und 
Pflegeanstalt emweisen. Bei weitem 
nicht, jedenfalls nicht in Berlin. So 
ein Haftplatz ist viel billiger. 

Außerdem ist er ein guter Arbeiter, 
und so was ist bei der Justiz ja sehr 
gefragt! Die moderne Sklavenhaltung 
ist ein sehr großer \Virtschaftsfaktor, 
und der muß unter allen Umständen 
aufrechterhalten werden! 

Nachdem unser sizilianischer Vendetta
Ablegec im Januar 1986 wieder in 
Tegel landete, wurde er sogleich mit 
Handkuß in der Druckerei empfangen. 
Dieses Empfangskomitee bestand natür
lich nur aus Bediensteten der 
Druckerei! Nur, die Zeiten ändern 
sich, auch im Knast. Die jUnger 
Gutenbergs müssen auch hier 
umdenken, der Bleisatz ist out! Es 
war meistens nicht genug Arbeit für 
einen da, geschweige denn für zwei. 
Aber höflich, wie ich nun mal bin, 
habe ich unserem italienischen Gast
arbeiter meine Arbeit gerne über
lassen! Arbeit macht frei - nur mich 
nicht! 

Trotzdem war auch er meistens ohne 
Arbeit und diese Untätigkeit machte 
ihn nervös und aggressiv, so daß es 
wiederholt zu Streitigkeiten zwischen 
ihm und den anderen Kollegen kam. 
Vor allem aber mit mir. Da ich mich 
weder beleidigen lasse noch bedrohen, 
arteten diese Querelen mit der Zeit 

soweit aus, daß er mir drohte, mich 
eines Tages abzustechen; und dies in 
Gegenwart von Zeugen sowie der 
Bediensteten. Die Betriebsleitung und 
die Arbeitsverwaltung war nicht in 
der Lage - oder wollte nicht -, 
diesem Einhalt zu gebieten. Und so 
sah ich mich genötigt - aus einem 
gewissen Selbsterhaltungstrieb heraus 
-, die Arbeit zu kündigen, mit der 
Begründung, daß mir mein Leben 
wichtiger sei als die se~ensreiche 
Arbeit für die Druckerei. 

Da ich in der glücklichen Lage bin, 
zwei Berufe zu haben, habe ich die 
Möglichkeit wahrgenommen und in 
meinem ersten Beruf als Friseur im 
Haus 111 angefangen. Allerdings war 
dies mein kürzestes Arbeitsverhältnis, 
das ich je hatte - vom 1.5.86 bis 
zum 30.6.86! Eine Jungfrau wUrde 
sagen, daß man ihr ein unsittliches 
Angebot unterbreitet habe; ich bin 
keine, aber in manchen Dingen 
ebenso empfindlich. Bei Akteneinsicht 
hätten die VDLs sehr schnell mit
bekommen, daß ich mich nicht zum 
Kanarienvogel eigne; auch nicht mit 
der Aussicht aur Haftvergünstigungen 
(Urlaub etc.). Unter den gegebenen 
Umständen sah ich keine Möglichkeit, 
mein Arbeitsverhältnis AUfrechtzu
erhalten und kUndigte. 

Fachkräfte sind Mangelware, ganz 
besonders im Knast. Dies wurde mir 
sehr drastisch klar gemacht, indem 
man jede meiner Bemühungen um eine 
neue Arbeitsstelle intrigierte. Es 
blieb mir also nichts anderes übrig, 
als das Angebot der Druckerei anzu
nehmen, nachdem man mir versicherte, 
daß es mit unserem italienischen 
Gastarbeiter keinen Ärger mehr geben 
werde! So fing ich am 1.9.86 wieder 
in der Setzerei an, und em1ge 
Wochen ging es auch ganz friedlich 
zu Dann war der Waffenstillstand 
wi ~der dahin (genau wie in der 
Ubrigen Weltgeschichte, und jeder 
gab dem anderen .die Schuld)! 

lch wurde zur Arbeitsverwaltung 
zitiert und ermahnt, Ruhe zu geben. 
Der VDL des Hauses lll hat mich und 
einen anderen Kollegen aus der 
Setzerei zu sich kommen lassen und 
uns beide in Gegenwart von Zeugen 
genötigt, Ruhe zu geben, oder wir 
wUrden beide von der Arbeit ab
gelöst. Es ist doch sehr bedenklich, 
d.!oß es im ganzen Betrieb nicht einen 
Kollegen gab, der mit diesem Mann 
auskam; trotzdem versuchte der 
Betrieb, diesen "guten Arbeiter" zu 
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halten! Da ich eigentlich ein fried
liebender Mensch bin, gingen mir 
diese Querelen auf den Senkel, und 
ich hatte auch keine Lust, wegen 
Körperverletzung Nachschlag zu er
halten, oder eventuell sogar ein 
Messer in die Rippen zu bekommen! 
Nachdem ich den Betriebsleiter, die 
Arbeitsverwaltung, den Teilanstalts
leiter sowie den VDL auf die Gefähr
lichkeit dieses Mannes hingewiesen 
habe und voraussagte, daß er in 
einem der nächsten Monate jemanden 
abstechen würde, um Nachschlag zu 
erhalten, ich aber dafür sorgen 
würde, daß ich nicht derjenige sein 
werde welcher ... , diese Hinweise 
aber nicht berücksichtigt wurden, 
hielt ich es für geraten, erneut den 
Betrieb zu verlassen. Ich habe mich 
daher zu schulischen Maßnahmen 
gemeldet und besuche seit dem 
11.5.87 die Realschule in Tegel. 

Nachdem nun meine Vorhersage ein
getroffen ist, ist man jetzt sehr 
darum bemtiht, die ganze Angelegen
heit zu vertuschen. Da es ganz 
offensichtlich ist, daß Fehler 
gemacht und alle Warnungen in den 
Wind geschlagen wurden, die nicht 
nur von meiner Seite ausgesprochen 
worden waren. Dieser Tötungsversuch 
hätte verhindert werden können. 
Aber nach meiner Meinung gilt 
anscheinend das Motto: Sicherheit 
und Ordnung nur für die Belange der 
Bediensteten. Bei Gefangenen scheint 
man eher dahin zu tendieren: Was 
tut's, nur ein Verbrecher weniger! 

Zudem, wie kann sich ein Knacki 
erdreisten, den "gelehrten Herren" 
der ach so unfehlbaren (blinden) 
"Göttin der Justitia" Ratschläge zu 
erteilen! Woran liegt es, daß solche 
Fehleinschätzungen ständig vor
kommen? Vielleicht daran, daß sie 
ausfUhrende und nicht denkende 
Organe sind? Oder krankt es daran, 
daß jeder etwas zu sagen haben, 
aber keiner die Verantwortung tragen 
will? Es ist ja allgemein bekannt, 
daß der liebe Gott auch einen Fehler 
gemacht hat! Nur ein deutscher 
Beamter ist "unfehlbar"! 

Aufgrund dieser Oberheblichkeit 
müssen viele leiden. So auch unser 
Kollege, der vielleicht auf Lebens
zeit ein kranker Mensch sein wird, 
und natürlich ist niemand außer er 
selber schuld! Seine Klagen auf 
Schadenersatz (sofern man gesund
heitliche Schäden Uberhaupt mit Geld 
abfinden kann) werden wie das Horn
berger Schießen ausgehen. Eine 
Krähe hackt der anderen kein Auge 
aus, und Schuld sind sowieso immer 
die anderen! Daß hier viele Fehler 
gemacht wurden, beweist schon 
alleine die Tatsache, daß sie ver
schwiegen wird! 

Adolf Schuh, TA I 

Das Spiel ist aus ••• 

Am 12.9., einem Samstagmorgen, wiJ;d 
gegen 8.45 Uhr durch Auslösen des 
Alarms die Ruhe urplötzlich unter
brochen. Stimmengewirr, Getrampel, 
hektisches Schließen deuten darauf 
hin, daß irgendwo etwas Nichtalltäg
liches geschieht. 

Gegen mittag (vorsorglich schon ist 
alles unter Verschluß) werden die 
ersten Gerüchte gestreut, viel Dich
tung, wenig Wahrheit. Genaueres 
erfährt man abends mittels TV: miß
lungener Ausbruch, zwei der vier 
Täter indentüiziert, die Ermittlungen 
dauern an, ist zu vernehmen. Nichts 
zu vernehmen ist Uber die Art und 
Weise der weiteren Ermittlungsftihrung. 

Nach dem Alarm konzentriert sich 
zwecks Fahndung nach weiteren 
Tätern ein großes Beamtenaufgebot 
im Haus 111. Auf dem C-Flügel wird 
man schließlich fündig. Ein Bedien
steter erkennt den dort unter
gebrachten Strafgefangenen Günter B. 
als einen der Fluchtverdächtigen und 
außert dies lautstark. B. beteuert 
mit Nachdruck, aber vergeblich, seine 
Unschuld. Er wird ergriffen und 
befindet sich kurz danach in einer 
jener berüchtigten Bunkerzellen 
(besonders gesicherte Hafträume) auf 
der Station B 1. Dort verpaßt man 
ihm Teile des Anstaltsdrillichs und 
gibt ihm zu verstehen, daß das Spiel 
aus ist, und die Lage sehr ernst sei. 

Er soll seine Komplizen und die Her
kunft der \'laffe nennen; ob er denn 
nicht wisse, was auf Meuterei etc . 
steht. B. ist zu diesem Zeitpunkt 
noch zuversichtlich, ein Irrtum, eine 
Verwechslung denkt er bei sich. 
Gegen mittag erscheint erneut eine 
Abordnung. Ohne Schuhe wird B. 

einem erweiterten Kreis von Auf
klärern vorgeftihrt. Nach seiner 
Befragung, die ohne nennenswertes 
Ergebnis verläuft, wird B . . wieder in 
das B 1 Verlies gesteckt. Seine 
Zuversicht schwinde t allmählich, und 
er beginnt das Undenkbare zu denken 
.. . Moabit, Hochsicherheitstrakt, Iso
lation, Zerstörung ... Sein Adrenalin
spiegel steigt bedrohlich, Kopf- und 
Atembeschwerden stellen sich ein, er 
schreit, schlagt gegen die Tür, nichts 
tut sich. 

Aus Wut, Haß, Verzweiflung und weil 
B. kein geeigneteres Mittel hat, um 
auf sich aufmerksam zu machen, zer
bricht er schließlich einen Plastik
löffel, mit dem er sich im Anschluß 
daran verletzt. Die stark blutende 
Wunde am Handgelenk wird in einem 
öffentlichen Krankenhaus genäht. 
Anschließend fährt man B. in die JV A 
Tegel zurtick und bringt ihn auf die 
psychiatrisch- neurologische Abteilung 
(PN ), wo der "Behandlungsvollzug" 
seine Fortsetzung findet. Die Fach
leute sind sich einig: B. ist akut 
suizidgefährdet, deshalb darf er auch 
jetzt nicht in einem normalen Haff
raum untergebracht werden. Gegen 
seinen ausdrücklichen Willen ver
bringt man B. in einen "Spezi.alraum" 
ohne sanitäre Einrichtung, ohne 
Wasser, aber bestückt mit hoch
modernen Videokameras. 

Mittlerweile ist es Montag geworden. 
Allmählich dämmert es auch den 
]ustizoberen, daß man in Sachen 
Günter B. fehlgegriffen hat. Das 
Geißelprogramm endet so abrupt wie 
es begonnen hat. Mißmutig (er hätte 
so gut ins Konzept gepaßt) entläßt 
man B. auf seine Zelle. 

Keiner der Verantwortlichen hat 
irgend etwas zu bedauern, denn 
schließlich hat B. es sich selbst 
zuzuschreiben, daß er ca. 185 cm 
groß, mittelblond und von kräftiger 
Statur ist! 

1/lfl BE/ IHNEJv 
)1/(H!J 6lFIIN!JEN 

}IAB[#t 1fT SE/IR 
1/EROliCHTiq/ 
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LIEDERABEND MIT BETTINA WEGNER 
Auf die Initiative eines kulturinter
essierten Mitgefangenen hin besuchte 
Bettina Wegner am 2. September eine 
Gesprächsgruppe im Bereich Ill/E. In 
einer sehr lockeren Runde - zunächst 
waren nur die Mitglieder der 
Gesprächsgruppe anwesend - erzählte 
Bettina Wegner von ihrem persön
lichen Werdegang und beantwortete 
weitere Fragen aus ihrem Leben. 

Anschließend wurde die Runde auch 
Hir die übrigen Insassen von lll/E 
geöffnet, und es versammelten sich 
mehrere Interessierte im Gruppenraum. 
Bettina Wegner trug nun aus ihrem 
großen Repertoire ca. 20 Lieder vor. 
Ihre Texte sind sehr aussagefähig, 
sozialkritisch und vor allem glaub
würdig. Bettina Wegners Lieder 
zeugen von echter Betroffenheit, ihr 
überzeugendes Engagement für 
Frieden und Freiheit kommt in ihren 
realistischen, aus dem Leben gegrif
fenen Stücken einfach und klar zum 
Ausdruck. Man glaubt Bettina Wegner 
ihren Protest gegen die herrschenden 
Verhältnisse in "Ost und West" auch 
schon deshalb, weil die von ihr 
beschriebenen Umstände größtenteils 

auf eigenen Erfahrungen beruhen. 
Desweiteren tritt bei allem, was 
Bettina Wegner sagt oder singt eine 
saubere Recherche hervor; das heißt, 
ich habe alle Texte sofort verstan
den und kann nur sagen: "Jenau, so 
isset!" 

Bettina Wegners Lieder behandeln 
eindringlich und anschaulich 
bestimmte politische oder soziale 
Geschehen quer durch unsere Gesell
schaft. Sie bringt in ihren Texten 
ausschließlich ihre eigene Meinung, 
ihre eigene Erfahrung und ihre 
eigene Betroffenheit zum Ausdruck, 
und sie tut dies mit einer Aufrichtig
keit, die einfach nur bewundert 
werden kann. 

Wir haben Glück: Bettina Wegner wird 
wiederkommen! Außerdem will sie sich 
in ihrem Kollegenkreis umhören, ob 
nicht der eine oder andere Musiker 
ebenfalls Freude daran hätte, die 
Tegeler Kulturszene etwas zu beleben 
und sich ihrem Besuch anzuschließen. 

Bettina Wegner, danke fllr den 
eindrucksvollen und vor allem auch 
besinnlichen Abend!!! - kra-

EINKAUF IN TEGEL 
Leider gibt es über den Gefangenen
monatseinkauf schon wieder etwas 
Unerfreuliches zu berichten. Mit der 
neuen Sortiments- und Preisliste Nr. 
6 - gültig ab 1.9.87 - kam eine 
unangenehme Uberraschung ins Haus. 

Gleich auf der ersten Seite - bei 
den Tabakwaren und Zubehör 
s toßen wir auf eine "Anordnung der 
Justiz" : Der Einkauf von Streich
hölzern ist auf 10 Schachteln pro 
Monat limitiert ... Ei der Daus, soll 
nun mit dem Umweltschutz endlich 
ernst gemacht und dem Erhalt unserer 
lebenswichtigen Wälder durch einen 
Bann des Holzkommerzes auch im 
Strafvollzug Rechnung getragen 
werden!? Oder ist es vielmehr so, 
daß in Westdeutschland mal ein paar 
"Reibeflächen" übereinander gelegen 
haben, und daß deshalb in Berlin 
(West) gleich die große "Sprinkleran
lage" eingeschaltet wird (von wegen 
der Streichholz-Einheit mit dem Bund) . 

Den Sinn dieser Maßnahme zu hinter
fragen, unterlassen wir tunlichst; es 
dürfte ohnehin nichts Stich( flammen)
haltiges bei herauskommen. Wer mehr 
als zehn Päckchen Zündhölzer 
braucht, der bestellt bei seinem Nach· 
barn, und so weiter und so fort .. . ! 

Bei den Lebensmitteln der gleiche 
Schildbürgerstreich. Auf Anordnung 
der Justiz dürfen nur noch jeweils 
drei Kilogramm Zucker und Mehl pro 
Monat eingekauft werden. ln diesem 
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Fall fällt es uns Jedoch schwer, den 
Umweltschutz zu bemühen. Was könnte 
wohl als Auslöser der staatlichen 
Zucker- und Mehlrationierung in 
Frage kommen? Vielleicht die beab
sichtig te Lebensmitte lversorgungsan
gleichung mit der DDR anläßtich des 
Honecker- Besuches in Bonn!? Oder 
soll auch hier nur wieder mit dem 
Zaunpfahl gewunken werden, daß wir 
nämlich als Gefangene "kleinere 
Brötchen" backen müssen .. . ? Wie 
dem auch sei, bei Mehrbedarf müssen 
wieder die Nachbarn bemüht werden. 

Weiter geht es mit der Rationalisie
rung von Teelichtern. Auch hier nur 
zehn Stück pro Mann und M9nat! 
\'larum? Na ist doch klar: Damit die 
Gefangenen nicht zu "helle" werden 
... Den größten Ulk finden wir jedoch 
unter der Position 'Schreibwaren' . 
Dort ist der Artikel S 10 auf Anord
nung der Justiz ersatzlos gestrichen 
worden. Ja, der gute UHU-Alleskleber 
wurde hier unter Staatsschutz 
gestellt ... Wir meinen allerdings, daß 
düis nicht aus "ornithologisch" 
begründetem Edelmut (sozusagen 
"Artenschutz" ) geschehen ist, viel
mehr muß hier ein echter "Uhu" vor 
dem Herrn am Werk gewesen sein ... ! 

Hauptsache es kommt niemand auf die 
Idee, sich den künstlich herbei
geführten Bestellengpaß durch die 
Installierung eines Schwarzmarktes 
zunutze zu machen ... -kra-

BRILLE 
Jeder, der auf eine sogenannte 
''Sehhilfe" (sprich Brille) angewiesen 
ist, wird sicherlich aufmerken und 
freudig erregt konstatieren, daß es 
ja langsam auch Zeit wird, dem hie
sigen Vertragsoptiker die dicken 
"Reibachäuglein" mal alternativ "blau 
einzufärben". Da wir uns jedoch 
freiheitlich demokratischen Grund
sätzen sehr verpflichtet fühlen und 
nebenbei auch mit der Friedens
bewegung sympathisieren, wollen wir 
dazu nur einen besonders gut gepol
sterten Boxhandschuh verwenden. 

Gemeckert wurde über den Optiker 
schon reichlich, gemacht hat man 
bisher jedoch nichts. Sei es, daß von 
seiten der Gefangenen keine sach
gerechten Beschwerden eingereicht 
wurden, oder daß die Anstalt auch 
von ihrer Fürsorgepflicht her keinen 
Grund zum Einschreiten sah. Bevor 
also diese Firma nicht dazu übergeht, 
unsereinen echte "Klobrillen" als 
fachgerechte Optik auf die arg 
gebeutelten "Luken" zu drücken, 
wird sich von Amts wegen an dem 
mißlichen Zustand nichts ändern. 

Der Leidensweg eines zukünftigen 
Brillenträgers beginnt nach der fach
ärztlichen Untersuchung. An dieser 
Stelle muß erwähnt werden, daß die 
derzeit für uns zuständige Augen
ärztin eine fachlich hervorragend 
qualifizierte und auch menschlich 
sehr anständige Persönlichkeit ist, 
die in vorbildlicher Weise auf die 
Sorgen und Nöte ihrer Patienten ein
geht, und von der man sich - gerade 
als Gefangener - sehr gut behandelt 
fühlt. Nun wird man also zum Optiker 
überwiesen, und hier heißt die Parole : 
"Bullaugen auf beim Brillenkauf!" Je 
nachdem, inwieweit die Krankenkasse 
die Kosten übernimmt, muß man für 
seine Wunschbrille mehr oder weniger 
zuzahlen; wobei allerdings eher 
"mehr" die Regel ist. 

Wenn man im Vorführzimmer des Opti
kers gelandet ist ("Souterrain" 
selbst für harte Knastverhältnisse, 
und dementsprechend wird man dort 
auch behandelt ... ), fühlt man sich 
zeitweilig in ein Antiquitätengeschäft 
versetzt. Die vom Optiker mit
gebrachten Musterkoffer, bzw. deren 
Inhalt, können partiell noch für den 
Trend der fünfziger Jahre Zeugnis 
ablegen. Gefangene, die allergisch 
gegen Staub sind oder schon eine 
"Staublunge" haben, sollten also die 
Luft anhalten, bis die "Nachkriegs
ladenhUter" mittels neuzeitlichem 
Poliertuch auf den heutigen Stand 
gebracht sind. Anschlie ßend kann die 
"große Auswahl" beginnen. Die fach
liche Beratung durch den Optiker ist 
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· odea- dea- Knick in dea- O'ptik 
allerdings nicht erwähnenswert, weil 
sie so gut wie gar nicht stattfindet. 
Wer also nicht genau weiß was er 
will, bzw. nicht über etwas "Brillen
erfahrung" verfügt, der läuft Gefahr, 
die angebotenen "Micky-Maus-Gestelle' 
für "Porsche-Design" o. ä. zu halten. 
Korrigiert wird er vom Optiker jeden
falls nicht. Wegen des enormen Zeit
drucks muß die Auswahl schnell 
gehen. Die nächsten Kunden trampeln 
vor der Zellentür schon ungeduldig 
herum, laufend wird die "Beratung" 
unterbrochen, weil ständig neue 
Gefangene zugeführt werden, es gibt 
Rückfragen etc. Kurzum, in der 
Optil<erkabuchte herrscht ein hin und 
her und auf und zu. Sofern man sich 
also nicht gänzlich über die Nudel 
schieben läßt und seine Brille quasi 
unbesehen bestellt, wird ein zweiter 
Anlauf erforderlich. 

Wer nun annimmt, daß der Optiker 
einen von sich aus anfordert, bzw. 
daß man automatisch zur nächsten 
"Koffervisite" geholt wird, der 
verguckt sich gewaltig. Jetzt ent
wickelt sich die gewünschte und 
meist auch dringend benötigte Brille 
zu einer Art "Querfeldeinmodell" und 
verschwindet für einige Zeit im 
"Zulieferdschungel" des Optikerladens. 
Als betroffener · (Knast-) Kunde muß 
man nun seinerseits "sportliche" 
Ambitionen entwickeln und seiner 
Brille auf den Fersen bleiben. Das 
heißt, man muß für jeden Gang zum 
Musterkoffer extra . einen Antrag 
stellen, denn selbst wenn der Optiker 
die fertige Brille dabeihat, wird man 
von ihm nicht benachrichtigt! 

Da der Optiker äußerst scharf auf 
Geld ist, karm man das Beratungs
interesse dieses Geschäftsmannes zu
mindest zeitweilig aktivieren, indem 
man Sonderwünsche äußert, die extra 
berechnet werden und die Ladenkasse 
ordentlich klingeln lassen. Nun ist es 
bei unserem Knastoptiker aber eine 
Sache, Sonderwünsche zu äußern und 
eine andere Sache, diese auch 
ordnungsgemäß erfüllt zu bekonunen; 
kassieren tut der Herr jedoch in 
jedem Fall ... 

Wir wollen natürlich nicht behaupten, 
daß die Justizverwaltung uns mit 
diesem Vertragsoptiker - quasi aus 
"Paritätsgründen" einen wegen 
Betruges vorbestraften Geschäftsmann 
aufs mittlerweile entsetzte Doppel
auge gedrückt hat, jedoch können 
wir uns des Eindrucks nicht erwehren, 
daß diese Firma uns Gefangene als 
eine Art Freiwild ansieht, das für 
"optische Experimente" benutzt 
werden kann. Wir verkennen nicht, 
daß die "soziale Marktwirtschaft" 

längst nicht das hält, was ihr Name 
eigentlich verspricht, Uhd daß so ein 
kleiner "Krauter" wie unser Optiker 
letztlich auch nur um seinen Lebens
unterhalt kämpft. Allerdings können 
wir uns nicht vorstellen, daß er es 
sich leisten könnte, gegenüber seinen 
Kunden draußen so ein Geschäfts
gebaren an den Tag zu legen, 

Als typische Beispiele seien genannt: 

1. Schlechte Beratung. Selbst die 
besseren Kassengestelle werden nur 
auf hartnäckiges Nachfragen hervor
geholt oder müssen überhaupt erst -
"beim nächsten Mal" - mitgebracht 
werden. 

2. Die Kostenberechnungen sind teil
weise fehlerhaft und außerdem 
unkorrekt. Für den Gefangenen ist 
nicht ersichtlich und somit auch 
nicht überprü.fbar, was die einzelnen 
Posten kosten, bzw. wie sich die 
Rechnung insgesamt zusanunensetzt. 
Insbesondere wird der Anteil der 
Krankenkasse vom Optiker bei der 
Berechnung nicht klar dargelegt. Man 
erfährt also nicht, wieviel die 
Krankenkasse in dem jeweils kon
kreten Fall an Kosten überninunt. Man 
erhält in der Regel nur die Auskunft, 
daß man soundsoviel für seine Brille 
zuzahlen muß (sofern man mehr als 
nur die einfache Kassenausführung 
haben möchte) . Eine richtige Rech
nung bekonunt man als Gefangener im 
übrigen auch nicht in die Hand. Man 
darf zwar die sogenannte Abtritts
erklärung unterschreiben, abrechnen 
tut der Optiker jedoch nur mit der 
Anstalt. Außerdem werden mitunter 
auch Leistungen berechnet, die im 
Endeffekt gar nicht erbracht \rorden! 

- Beispiel: Ein Gefangener bestellt eine 
Brille mit getönten Gläsern, der 
Optiker liefert aber die Brille ohne 

getönte Gläser und berechnet trotz
dem den Preis für getönte Gläser .•• 
Da Vorkasse Pflicht ist ohne 
Vorausbezahlung des vollen Preises 
holt der Optiker nicht einmal den 
Staublappen aus der Hosentasche -, 
ist der Knastkunde inuner in der 
schlechteren Position. Reklamationen 
sind auch schon deshalb schwierig, 
weil es für Laien schließlich schwer 
ist, Fehler sofort zu bemerken. Wer 
kann schon auf Anhieb feststellen, 
ob die Gläser wirklich "entspiegelt" 
sind, ob sie auch in der richtigen 
Stärke geschliffen wurden, oder ob 
eine bestellte Tönung tatsächlich 30 
% beträgt und nicht etwa nur 10 % 
etc. Da solche Mängel erst mit der 
Zeit sichtbar werden, die Unterschrift 
unter den Vertrag aber sofort getä
tigt werden muß, hat der Optiker kaum 
Regreßansprüche zu befürchten. 

3. Die langen Lieferzeiten! Es mag ja 
noch nachvollziehbar sein, daß der 
Optiker mit seiner "WC-Garnitur" nur 
einmal in der Woche zu uns kommen 
kann. Die Augenärztin schafft es 
auch nur wöchentlich, und insofern 
sind diese beiden Termine wenigstens 
sinnvoll miteinander gekoppelt. Es ist 
jedoch auf die Dauer einfach nicht 
zumutbar, daß zwischen der ersten 
Vorsprache beim Optiker und der 
Aushändigung der bestellten Brille 
mitunter Monate liegen ... Ich selber 
hatte Glück und mußte "nur" fünf 
Wochen auf meine Brille warten. 
Anders betrachtet habe ich durch 
meine. Vorausbezahlung dem Optiker 
für diesen Zeitraum ungewollt ein 
zinsloses Darlehen gewährt . .. 

Die Liste der Negativbeispiele ließe 
sich beliebig weiterführen. Da wir mit 
diesem Beitrag jedoch nur einen An
stoß zu einer besseren Behandlung 
der hiesigen Optikerkunden geben 
wollen, verzichten wir erstmal auf 
weitere Sachdarstellungen. Wir möch
ten dennoch alle Betroffenen auf
rufen, sich mit Beschwerden un~ Fach
fragen verstärkt an die Optiker
Innung Berlin, Apostel-Paulus- Straße 
12, 1000 Berlin 62, Tel. 782 60 24 
und darüber hinaus auch an die Ver
braucherzentrale Berlin e. V., Bay
reuther Straße 40, 1000 Berlin 30, 
Tel. 2 19 07-0 zu wenden! 

Zu guter Letzt, "unser" Optiker
meister wirbt draußen mit dem voll
blumigen Spruch: Fa. - ihr 
Fachgeschäft für gutes Sehen" . Da 
lachen ja die Hühner . •. wir sehen 
dies hier drinnen überhaupt nicht 
gut, und selbst das sprichwörtliche 
"blinde Huhn" würde bei dem derzei
tigen ''Staubtuchangebot" kein Korn 
finden können. - kra-
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Ikebanagruppe in der 

Seit Anfang Mai 1987 gibt es in der 
Teilanstalt ll der JVA Tegel eine 
lKEBANA-Blumensteckgruppe. Die 
beiden Fotos auf diesen Seiten zeigen 
Arbeiten dieser Gruppen, die während 
einer Ausstellung im August 1987 
zu bewundern waren. 

Die Gruppe trifft sich sennabends 
und senntags jeweils von 9 bis 11 
Uhr und von 12.15 bis 16 Uhr. 
Begonnene Arbeiten können auch in 
der 'Yoche von 15.45 bis 19.30 Uhr 
fertiggestellt werden. An dieser 
Gruppe dürfen Insassen der ]VA Tegel 
aus der Teilanstalt 11 teilnehmen. ln 
dieser Gruppe sollen theoretische und 
praktische Kenntnisse aus dem flori
stischen Bereich vermittelt werden. 
1m theoretischen Teil werden Form
lehre, Gestaltungslehre, Farblehre und 
Pflanzenkunde ~elehrt. Im praktischen 
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Teil werden Arbeitstechniken und die 
Verarbeitung von Zierpflanzen und 
Seidenblumen geübt. Außerdem lernt 
man die verschiedenen Bindetech
niken vom Blumenstrauß über 
Advents- und Weihnachtsgestecke bis 
zum Grabgebinde. 

Die Gruppe ist auf lnitiative eines 
Gefangenen der TA Il gegründet 
worden. Er ist F1orlst aus Leiden
schaft, und es war wirklich sehr 
erstaunlich, was bei der Ausstellung 
im August alles zu sehen war. Leider 
konnten nur Beamte die Blumenge
stecke besichtigen und käuflich 
erwerben. Das finden wir nicht 
richtig. Nach unserer Meinung hätte 
diese Ausstellung vordringlich für 
Gefangene sein sollen, denn wir 
Gefangene haben kaum die Möglich
keit, unseren Angehörtgen draußen 

mit irgendwelchen Dingen eine Freude 
zu bereiten. Da hätte sicherlich 
mancher gerne auf einen Teil seines 
Einkaufs verzichtet und diese 
schönen Ikebana-Gestecke seinem 
Angehörigen als Geschenk mitgegeben. 
Vor allen Dingen, weil diese wunder
schönen Gestecke äußerst preiswert 
waren, da nur die Entstehungskosten 
berechnet wurden. 

Zu recht haben sich viele Gefangene 
darüber beschwert, daß sie sich 
diese Ausstellung nicht ansehen 
konnten, und daß die ausgestellten 
Stücke nur von Beamten gekauft 
werden durften. Man beachte dazu 
bitte auch unser:e Leserbrtefseite, wo 
sich ein Gefangener aus der TA ll in 
launiger Weise dazu ausgelassen hat. 

Schirmherr dieser Gruppe ist Pater 
Vincenz, der katholische Anstalts
geistliche, der auch für die Finanzen 
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TAII 
verantwortlich zeichnet. Bedauer
licherweise bekommt die Gruppe kaum 
Unterstützung durch die Sozial
pädagogische Abteilung. Sie bekam 
nur einmal einen geringen Betrag, 
sozusagen als Grundausstattung, und 
muß sich nun selbst aus dem 
Verkaufserlös der hergestellten 
Gestecke finanzieren. 

Schön, daß aus der Initiative eines 
einzelnen heraus, eine gut funktio
nierende Gruppe entstanden ist, in 
der man auch noch sehen kann was 
hergestellt wird. Vielleicht sollte die 
Sozialpädagogische Abteilung diese 
Gruppe in Zukunft großzügiger unter
stützen. Erfreulich findet es der 
Gruppengründer, daß die Beamten aus 
der Teilanstalt 11 ihn unbürokratisch 
unterstützen und bei Materialeng
pässen auch schon mal ein Teil 
schnell zum Dienst mitbringen. -gäh-

f. 

HintergedanJren (S) 
Kolumne mit Lektüre-Tip von Salamander Zelsky 

"Schluß mit diesen negativen Schlag
zeilen, mit der verantwortungslosen 
Miesmacherei, der Nestbeschmutzung. 
Die Geschäfte sollen schließlich 
weiterlaufen ... " 

Diesen zitierten Forderun~en folgt 
der Real-Krimi "Antes & Co. 
Geschichten aus dem Berliner Sumpf" 
von Michael Sontheimer und Jochen 
Vorfelder, erschienen im Rotbuch 
Verlag. 

Die Skandal-Chronik ist ein schöner 
Beitrag zur 750-Jahr-Feier einer 
Halb-Stadt, in der sich die Halbwelt 
durchgesetzt hat. Der Kalender des 
Stadt-Jubiläums hat ausgedient. Die 
Festivitäten geraten in Vergessenheit: 
Berlin sieht Sterne! 

Anlaß genug, den 'Mann des Jahres' 
zu kreieren: Professor ist er, und er 
hat sich um den Unfrieden der Stadt 
verdient gemacht - mit Leidenschaft 
und Härte gelang es Wilhelm Ahhha 
Kewenig, eine drohende Friede
Freude-Eierkuchen-Stimmung im Keim 
zu ersticken. Diesem Manne schulden 
wir Dank. Neue Maßstäbe mußte er in 
seinem Amt als 'Drinnen- und Drau
ßen'-Senator ohnehin nicht setzen, 
handelt er doch nach wie vor ganz 
und gar in der Tradition, auf die ihn 
das Vermächtnis seines Vor- und jetzt 
Freigängers Heini Lummer verpflichtet 
hat. Schon in anderen Senatsfunk
tionen hatte sich der Vollstreckungs
professor Kewenig den Ruf eines 
sachlich zwar inkompetenten, aber 
nichtsdestotrotz wirkungsvollen Kahl
schlagpolitikers erworben: in grauer 
Vergangenheit war es bereits seine 
Absicht, die Medienlandschaft in eine 
priva !wirtschaftliche Goldgräberwüste 
zu verwandeln. Ost er der Vater der 
100,6-Geschmacklosigkeiten vom lau
fenden Band?) Die Berliner Universi
täten dürften seine Pläne, die Hoch
schuldemokratie an die Kette zu 
legen und die Ordinarien als Wissen
schaftspotentaten zu adeln, kaum 
ungeschädigt zu den Akten gelegt 
haben. (Als Initiator des Abschrei
bungsprojektes 'Akademie der Wissen
schaften zu Berlin' rangiert er hoch 
oben in der Hitliste des internen 

Senatswettbewerbs 'ankündigen, egal 
was draus wird'} , 

Dieser Senator enttäuscht nie. Innen, 
ganz in ihm drin, schlägt ein Herz 
für Berlin, während er draußen 
zuschlagen läßt. 

Nachdem die Besuche des französi
schen Präsidenten Mitterand und der 
Empire-Königin Elizabeth über die 
Bühne gegangen waren, ohne daß die 
Bevölkerung diese Blitzgastspiele 
wahrgenommen hätte, mußte nun bei 
dem Auftritt des Herrschers einer 
halben Welt endlich etwas passieren: 
freilich, man hätte die Mauer auch im 
Garten des 'Weißen Hauses' nachbauen 
können, ja man hätte sogar das Bau
werk aufs Stichwort per Knopfdruck 
sprengen können, man hätte dem 
amerikanischen Präsidenten die weite 
Reise an die Peripherie seines Macht
bereichs ersparen können, aber 
dann wäre ja in Berlin alles ruhig 
geblieben. Nein, so weit durfte es mit 
der realexistierenden Metropole nicht 
kommen. Das internationale Niveau 
von Berlin (West) wurde wieder einmal 
vor aller Welt zur Schau gestellt: Als 
der Innensenator den Bezirk Kreuz
berg als Geisel nahm, ließ er uns 
gewiß unausgesprochen mitteilen, 'was 
die in Santiago de Chile können, 
bringen wir doch schon lange auf die 
Beine im Gleichschritt' . 

Und als er im Konsumghetto der 
Innenstadt ein polizeiliches Kessel
treiben veranstalten ließ, zeigt er 
uns, daß Seoul nicht mehr konkur
renzlos in den internationalen Medien 
ist. 

Als ihm zuliebe die öffentlichen Ver
kehrsverbindungen zwischen den 
weißbeflaggten Stadtteilen und dem 
Homeland SO 36 unterbrochen wurden, 
war dieser Senator Wilhelm Ahhha 
Kewenig noch guter Hoffnung, die 
Berlin-Feier sowohl ohne Störung wie 
auch ohne Bevölkerung im Stile eines 
Manövers konventioneller Streitkräfte 
abzuwickeln. 

Also: für das nächste Stadt- Jubiläum 
wird sich der Herr Professor irgendwo 
eine neue Bevölkerung suchen müssen. 

Walter-Serner-Preis 1987 
Ende Oktober ist die letzte Möglich
keit verstrichen, am PULP- Preisaus
schreiben teilzunehmen. Der ' \valter
Serner-Preis wird diesmal zum vierten 
Mal verliehen. Wer also eine Kurzge
schichte schreiben will, muß das bis 
Ende Oktober getan haben, denn dann 
ist Einsendeschluß beim Krimiwettbe
werb des SFB-Magazins PULP. 

Die Geschichte soll hicht mehr als 
100 Zeilen mit je 65 Anschlägen lang 
sein. Sie muß unveröffentlicht sein 

und wird bei Prämierung eventuell 
gesendet. Das PULP- Magazin ist an 
jedem letzten Dienstag im Monat auf 
SFB I um 19.05 zu hören. 

Zuschriften zum Walter- Serner- Preis 
sind zu richten an: 

Sender Freies Berlin 
Abt. Kultur und Gesellschaft I 
Stichwort PULP 
Masurenallee 8 - 14 
1000 Berlin 19 
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Kleine Anfrage Nr. 3684 der Abgeordneten Kirsten 
Jörgensen-lß.lmann (AL) vom 29.7.1987 Uber "Umwidnnmg 
der Teilanstalt Ill der Justizvollzugsanstalt (]VA) Tegel" : 

1. Gibt es Pläne für eine Verlagerung der Teilanstalt Ill 
der Justizvollzugsanstalt Tegel? 

2. \•lenn ja, welche Unterbringung ist für die gegenwärti
gen Insassen der Teilanstalt lll geplant? 

3. Es gibt Gerüchte, daß die Teilanstalt lll mit ihrer 
derzeitigen Zellenausstattung für die Unterbringung von 
Aids-infizierten Gefangenen genutzt werden soll. 
Existieren solche Pläne für eine Absonderung Aids
infizierter Gefangener in der Teilanstalt Ill oder in 
anderen Häusern der Berliner Justi.zvollzugsanstalten? 

Anrwort des Senats vom 13.8.1987 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 18.8. ): 

Zu 1.: Im Rahmen der Zielsetzung des Justizvollzuges 
Altbauten durch Neubauten zu ersetzen, ist beabsichtigt, 
das alte Ven.rahrhaus der Teilanstalt 111 in der Justizvoll
zugsanstalt Tegel nach Fertigstelh.mg der zweiten neuen 
Wohneinheit stillzulegen. 

Zu 2.: Die Insassen des alten Verwahrhauses der Teilan
stalt lll sollen in anderen Bereichen der Justizvollzugs
anstalt Tegel untergebracht werden. 

~u 3.: Nein. 

Senator Ulf Fink 
für den Senator für Justiz und Bundesangelegenheiten 
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Kleine Anfrage Nr. 3685 der Abgeordneten Kirsten 
Jörgensen-Ul.lmann (AL) vom 29.7.1987 Uber " Umschluß
zeiten in der Teilanstalt l ll der Justizvollzugsanstalt 
(]VA) Tegel": 

1. Warum werden in der Teilanstalt lll der JVA Tegel sehr 
lange Verschlußzeiten - Aufschluß nur am Morgen für 
eine Stunde und am Abend zwischen 18 bis 22 Uhr, am 
Sonntag bereits um 15 Uhr (Nachtverschluß) - prakti
ziert, während in den Häusern I, IV und V zwischen 
7 bis 22 Uhr Aufschluß eingehalten wird? 

2. Liegt diese Handhabung der Verschlußzeiten in einer 
engen Personalsituation der Teilanstalt lll begründet? 

3. Verfolgt der Senat Pläne, die Aufschlußzeiten der Teil
anstalt lll positiv an die Häuser l , IV und V anzu
gleichen? 

Antwort des Senats vom 14.8.1987 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 17 .8. ): 

Zu 1. und 2. : Die in der Teilanstalt lll der Justizvollzugs
anstalt Tegel bestehenden Verschlußzeiten sind in der 
Fragestellung unzutreffend wiedergegeben. Richtig ist 
allerdings, daß in der Teilanstalt Ill (mit Ausnahme des 
\•lohngruppenvollzuges in der Teilanstalt lll E) längere 
Einschlußzeiten bestehen als in den strukturierten 
Bereichen der Teilanstalten 1, lV und V. Dies ist vorrangig 
aus Sicherheitsgründen notwendig . 

In dem panoptischen Gebäude der Teilanstalt lll, das auf
grund seiner Bauweise einen Vollzug in voneinander abge
grenzten \'Iohngruppen nicht zuläßt, sind nämlich 
Gefangene mit langen, teilweise sehr langen bzw. 
lebenslangen Freiheitsstrafen untergebracht, die zum Teil 
hochgradig fluchtlabil sind. Aufgrund des erheblichen 
Anteils ausländischer Insassen von derzeit fast 40 % 
bestehen wegen der verschiedenen Nationalitäten und 
unterschiedlichen Glaubensrichtungen zwischen den Gefan
genen ständig Rivalitäten, die immer wieder auch zu 
körperlichen Auseinandersetzungen führen. 

Aufgrund dieser problematischen Zusammensetzung handelt 
es sich bei der Teilanstalt 111 um einen a ußerordentlich 
sensiblen und störanfälligen Bereich . Eine Angleichung der 
in der Teilanstalt lii tagsüber bestehenden Einschluß
zeiten an diejenigen strukturierter Bereiche käme, selbst 
wenn eine erhebliche Steigerung der Personalausstattung 
möglich wäre, angesichts der damit gerade in der Teil
anstalt 111 verbundenen Sicherheitsrisiken nicht in 
Betracht. Die Personalsituation in diesem Bereich stellt 
daher keinen wesentlichen Grund fUr die dort praktizierten 
Einschlußzeiten dar. 

Zu 3.: Nein 

Prof. Dr. Rupert Scholz 
Senator für Justiz und Bundesangelegenheiten 
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§§ 7, 109 Abs. 1 StVollzG (Zurückstellung einer Behand
lungsmaßnahme im Vollzugsplan, Anfechtbarkeit) 

1. Enthält ein Vollzug_splan die Ang_abe, daß der Zeit
ptmkt für den Beginn einer Behandlungsmaßnahme noch 
nicht genannt werden könne, so liegt darin nur inso
weit eine anfechtbare Regelung, als die Anordnung 
eines sofortigen Beginns der Behandlungsmaßnahme 
unterblieben ist. 

2. Der: Gefangene hat keinen Anspruch auf Festsetzung 
des Beginns einer künftigen Behandlungsmaßnahme, 
sondern nur auf fristgerechte Fortschreibung des Voll
zugsp1ans. 

Beschluß des Kammergerichts vom 21. Januar 1987 - 5 Ws 
477/86 Vollz -

Grunde: 

Der am 26. Oktober 1983 inhaftierte Gefangene befindet 
sich seit dem 15. März 1985 in Strafhaft. Zwei Drittel der 
gegen ihn verhängten Freiheitsstrafe werden am 26. Juli 
1987 verbüßt sein, Strafende ist der 26. Mai 1989. Der 
Gefangene war zunächst in der Untersuchungshaft- und 
Aufnahmeanstalt Moabit. 

Am 25. Juli 1985 erstellte der zuständige Gruppenleiter in 
der UHA Moabit einen am 28. August 1985 vom Anstalts
leiter unterzeichnet~~ Vollzugsplan für den Gefangenen. 
Darin ist unter der Uberschrift "4. Einweisungsverfügung" 
zu Punkt l .1 festgestellt, daß der Gefangene nicht die 
Voraussetzungen für den offenen Vollzug gemäß § 10 
StVollzG erfüllt. Unter der Überschrift "8. Vollzugslocke
rungen" heißt es zu dem Punkt "8.1 Unterbringungen im 
offenen Vollzug nach § 10 StVollzG möglich ab" : "z.Zt. 
noch nicht absehbar" . In Nr. 7 wurde der Vollzugsplanung 
der Vollverbüßungszeitpunkt (26. Mai 1989) als voraussicht
licher Entlassungszeitpunkt zugrunde· gelegt. Die Fort
schreibung des Vollzugsplans gemäß § 7 Abs. 3 StVollzG 
ist in dreimonatigen Abständen vorgesehen (Punkt 15) . 

Die Erstellung, nicht aber der Inhalt des Vollzugsplanes 
wurde dem Gefangenen durch Schreiben der Leitung der 
UHA Moabit schriftlich bekanntgegeben. 

Aufgrund eines vorangegangenen Gesprächs mit dem 
Gruppenleiter erwartete der Gefangene, daß der Zeitpunkt 
der Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe in dem Voll
zugsplan als voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt ange
nommen, und daß nach zunächst weiterem geschlossenen 
Vollzug seine Verlegung in den offenen Vollzug ab 1. 
Januar 1986 festgelegt werde. Er beantragte mit Schrift
satz seiner Verfahrensbevollmächtigten vom 26. November 

1985 die entsprechende Änderung des Vollzugsplanes. Der 
Leiter der UHA Moabit lehnte diesen Antrag mit Schreiben 
vom 16. Dezember 1985 ab. 

Am 24. Dezember 1985 stellte die Verfahrensbevollmäch
tigte des Gefangenen Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
mit dem Ziel, den Leiter der UHA Moabit unter Aufhebung 
der Entscheidung vom 16. Dezember 1985 zu verpflichten, 
den Vollzugsplan dahin zu ändern, daß der Gefangene am 
1. Januar 1986 in den offenen Vollzug zu verlegen, und 
daß der Monat Juli 1987 der voraussichtliche Entlassungs
zeitpunkt aus der ·Strafhaft sei. Am 5. August 1986 hat 
sie diesen Antrag abgeändert. Abgesehen von einem im 
Rechtsbeschwerdeverfahren nicht mehr verfolgten Antrag 
zu Punkt 6.3 des Vollzugsplans, der hier deshalb dahin
stehen kann, hat sie nunmehr beantragt, unter Aufhebung 
der Angaben zu Punkt 7 und 8.1 des Vollzugsplans festzu
schreiben, daß der Gefangene voraussichtlich im Juli 1987 
zu entlassen, und daß er sofort in den offenen Vollzug zu 
verlegen ist, hilfsweise, den Anstaltsleiter zu verpflich
ten, den Verurteilten neu zu bescheiden. 

Am 15. Januar 1986 wurde der Gefangene aus der UHA 
Moabit zur weiteren Strafvollstreckung in die Justizvoll
zugsanstalt Tegel verlegt. Dort wurde der Vollzugsplan am 
16. Mai 1986 fortgeschrieben. Der Gefangene wurde 
daraufhin im Juni 1986 mit seiner Zustimmung in die 
Sozialtherapeutische Abteilung der Vollzugsanstalt verlegt. 

Das Landgericht hat den Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung in Form der Haupt- und Hilfsanträge V?.m 5. 
August 1986 als unzulässig verworfen. Es vertritt in Uber
einstimrimng mit dem Leiter der Justizvollzugsanstalt Tegel 
die Auffassung, weder die Festsetzung des Zeitpunktes, 
wann die Verlegung in den offenen Vollzug erfolgen soll, 
noch die des voraussichtlichen Entlassungszeitpunktes aus 
der Strafhaft enthalte eine anfechtbare Regelung i. S. 
des § 109 StVollzG; der Antrag auf Verlegung in den 
offenen Vollzug sei mit einem bisher nicht gestellten 
Verpflichtungsantrag zu verfolgen. 

Am 22. November 1986 hat die Verfahrensbevollmächtigte 
des Gefangenen fristgerecht Rechtsbeschwerde gegen diese 
Entscheidung erhoben. Sie rügt Verletzung sachlichen 
Rechts und beantragt, die Vollzugsanstalt unter Aufhebung 
der Entscheidungen zu Punkt 7 und 8.1 des Vollzugsplans 
zu verpflichten, den Verurteilten erneut zu bescheiden. 

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. 

1. Die Rechtsbeschwerde ist unzulässig, soweit Aufhebung 
und Neuentscheidung zu Punkt 7 des Vollzugsplans bean
tragt werden. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 116 
Abs. 1 StVollzG liegen nicht vor. 

Der Senat hat bereits in Übereinstimmung mit der Ent
scheidung der Strafvollstreckungskammer entschieden, daß 
die Angabe über den der Vollzugsplanung zugrunde 
gelegten voraussichtlichen Entlassungstermin aus der 
Strafhaft keine Maßnahme zur Regelung einer einzelnen 
Angelegenheit auf dem Gebiet des Strafvollzugs i. S. des 
§ 109 Abs. 1 Satz 1 StVollzG ist. Sie ist nur eine Ent
scheidungserwägung, die keine selbständige Regelungswir
kung hat, sondern erst im Zusammenhang mit einer auf sie 
gestQtzten Entscheidung über eine konkrete Vollzugsmaß
nahme oder im Zusammenhang mit einer aus diesen Erwä
gungen unterlassenen konkreten Vollzugsmaßnahme Rege-
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lungs,drkun~ ._.d .. n~l lSen.t L, H. v. 17. M,n I q133 - 5 \oJs 
''~' ~3 \'._,llz -: v~l. uuch ~'L~ ll<trrun Zf~trVo 1983. 21..71. 
·\nfechrbat· ist d<~her erst eine solche Entscheidun~ oder 
der~n Unterl<'lssun~ . wobei der Verurteilte im Falle der 
Unterlassung .wnäch~;t einen Antrag auf Anordnung der 
be.;:ehnen Vollzugsmaßnahme zu stellen hat. 

2. 51)\,·eit das Landgericht auch den Antrug auf Aufhebung 
det· Angaben zu 8.1 des Vollzugsplanes und Neuentschei
dung über den Zeitpunkt der Verlegung in den offenen 
Vollzug mit der Begründung zurückgewiesen hat, die 
Vollzugsanstalt habe insoweit keine konkrete Regelung i. 
S. des § 109 Abs. 1 Satz 1 StVollzG getroffen, ist die 
Rechtsbeschwerde zulässig. Es ist gebo[en, die Nachprü
fung der Entscheidung zur Fortbildung des Rechts in der 
Frage zu ermö15lichen, wann eine Angabe in einem Voll
zugsplan eine anfechtbare Maßnahme ist ( § 116 Abs. 1 
StVollzG). 

Die zulässige Rechtsbeschwerde hat jedoch keinen Erfolg. 

Die Vollstreckungskammer hat zu Recht entschieden. daß 
die angefochtene Angabe keine anfechtbare Maßnahme ist. 
Der Senat hat zwar im Zusammenhang mit Vollzugslocke
rungen entschieden. daß eine dazu in einem Vollzugsplan 
enthaltene Erklärung: ''Nur möglich, wenn nach § 159 
StVollzG befürwortet wird " in negativer Weise 
feststellt. daß Vollzugslockerungen fUr emen absehba
ren Zeitraum noch nicht in Betracht kommen, und deshalb 
als Maßnahme i. S. des § 109 Abs. 1 Satz 1 StVollzG 
anzusehen ist (Senat in ZfStrVo 198L., 370) . Entgegen der 
Auffassung des Beschwerdeführers folgt aus dieser Ent
scheidung jedoch nicht. daß auch die angefochtene 
Angabe zu 8 .1 eine anfechtbare Maßnahme ist. 

Allerdings ist die für Vollzugslockerungen vertretene 
Rechtsmeinung des Senats grundsätzlich auf 
Entscheidungen zum offenen Vollzug übertragbar, obwohl 
die im § 10 StVollzG geregelte Behandlungsmaßnahme des 
offenen Vollzuges nicht unter den Begriff der in § 11 
StVollzG geregelten und von et\o~as anderen Voraussetzun
gen abhängigen Vollzugslockerungen fällt . Anders als 
in dem von dem Senat entschiedenen Fall enthält der 
Vollzugsplan für den Verurteilten aber zwei Angaben zur 
Verlegung in den offenen Vollzug. Er enthält die auf den 
Zeitpunkt der Aufstellung des Vollzugsplanes abgestellte 

. Entscheidung, daß der Verurteilte fü:- den offenen Vollzug 
un~eeignet ist, und ordnet - unausgesprochen - als 
Behandlungsmaßnahme daher zunächst den geschlossenen 
Vollzug an. Dabei kann es hier dahinstehen, ob diese Ent
scheidung allein in den Angaben zu L. . l des Vollzugsplanes 
zu sehen ist oder auch in denen zu 8. 1. Jedenfalls ist 
dies der anfechtbaren ~aßnahme auf dem Gebiet dl!s 
Strafvollzugs gleichzusetzen, die in dem Beschluß des 
Senats in ZfStrVo 198l, 370 behandelt worden ist (vgl. 
auch OLG Koblenz ZfStrVo 1986, 58) . 
Die Angaben zu 8. 1 enthalten darüber hinaus die auf die 
Zukunft bezogene Erklärung, daß noch nicht absehbar sei, 
von welchem späteren Zeitpunkt an die Unterbringung des 
Verurteilten im offenen Vollzug möglich sei. Diese Angabe 
fällt in den Aufgabenbereich, im Vollzugsplan nicht nur 
die sofort anzuwendenden Behandlungsmaßnahmen festzu
setzen, sondern nach Möglichkeit ein langfristiges, die 
voraussichtliche Dauer des Vollzugs umfassendes Programm 
aufzustellen (vgl. OLG Hamm ZfStrVo 1979, 63 L). Hierzu 
können, müssen aber keine Zeitangaben gemacht werden. 
Es genügt die Angabe, daß eine Entscheidung noch nicht 
getroffen werden kann, wenn ausr eichende Erkenn misse 
über einen Gefangenen fehlen oder dessen Entwicklung 
nicht absehbar erscheint (vgl. Senat a . a . 0 . ). Wird der 
Beginn einer Behandlungsmaßnahme fUr einen zukünftigen 
Zeitpunkt fest~elegt, so liegt darin eine Regelung im 
Sinne des § 109 Abs. 1 Satz 1 StVollzG, auf deren Ein
haltung der Verurteilte Anspruch hat (OLG Ffm. ZfStrVo 
1985, 170), sofern sie nicht in zulässiger Weise wider
rufen wird. Beschränkt sich der Vollzugsplan auf die 
An$Zabe, daß der Zeitpunkt fiJr eine künfli~e Zl1aßnahme 
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noch nicht genonnl werden könne, so lieqt dutin keine 
unfechtl><•re Regelunq i. S. des § 109 StVollzG. Nur ein in 
JJ<!sem /.usdrrunenhang ~enannter besllmmter LeilJJUnkt zu 
erneuter künftiger Pnifung wäre eine anfechtbäTC keQ,e
lung (vgl. OLG Ffm. ZfStrVo 1985, 170; OLG .Celle ZfStrVo 
1985, 21..1 .. , 2f.5) . Im übrigen ist eine Entscheidung für die 
Zukunft gerade unterblieben. Dies verletzt den Verur
teilten aber nicht in seinen Rechten. Er wird durch das 
Unterlassen einer Entscheidung nur dann in semen Rechten 
verletzt, wenn er einen Anspruch auf sofortige Entschei
dung über eine künftige Maßnahme hätte. 

Das ist hier nicht der Fall. Vielmehr besteht hinsichtlich 
einer für die Zukunft begehrten Behandlungsmaßnahme nur 
ein Anspruch des Gefangenen auf fristgerechte Fortschrei
bung des Vollzugsplanes. Im übrigen kann der Gefangene 
eine von ihm gewünschte Behandlungsmaßnahme bereits vor 
Ablauf der Fortschreibungsfrist jederzeit beantragen, wenn 
er glaubt. daß er die Voraussetzungen dafür erfUUt. Die 
Entscheidung über einen solchen Antrag wäre wiederum 
eine anfechtbare Maßnahme. 

Da der BeschwerdefUhrer sich mit seinem Antrag auf ge
richtliche Entscheidung nicht gegen die Regelung des 
Vollzugsplanes wendet, ihn ab Erstellung des Vollzugspla
nes in den geschlossenen statt in den offenen Vollzug zu 
verlegen bzw. dort zu belassen, sondern ausdrücklich nur 
eine in den Bereich der Fortschreibung des Vollzugsplanes 
fallende Maßnahme begehrt und die allein darauf bezüg
lichen Angaben in Punkt 8 .1 des Vollzugplanes anficht, ist 
sein Antrag unzulässig, weil es insoweit an einer anfecht
baren Maßnahme i. S. des § 109 Abs. 1 Satz 1 StVollzG 
fehlt . 

Allerdings hat der Gefangene im November 1985 zunächst 
zutreffend seine Verlegung in den offenen Vollzug zum 
kurz bevorstehenden Zeitpunkt l.r Januar 1986 bei dem 
Anstaltsleiter beantragt und gegen dessen ablehnenden 
Bescheid in Übereinstimmung mit den oben genannten 
Rechtsgrundsätzen Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
gestellt. Er hat diesen Antrag jedoch durch seine neuen 
Anträge vom 5 . August 1986 ersetzt und damit zurückge
nommen. Dies war zulässig, weil die Frist des § 112 Abs. 
1 Satz 1 StVollzG für die Anfechtung der in dem Voll
zugsplan enthaltenen Regelungen mangels schriftlicher 
Bekanntgabe des Vollzugsplanes einschließlich seines 
Inhaltes nicht in Lauf gesetzt ,.;orden ist. 

Da der ablehnende Bescheid des Leiters der UHA Moabit 
vom 16. Dezember 1985 damit bestandskräftig geworden 
ist, ist auch der Hinweis in dem angefochtenen Beschluß 
des Landgerichts zutreffend. daß der Verurteilte sein Ziel 
der Verlegung in den offenen Vollzug nur durch einen 
neuen, zunächst in der Vollzugsanstalt zu stellenden 
Antrag auf Verlegung erreichen kann, falls seinem 
Anliegen inzwischen nicht bereits im Rahmen der von Amts 
wegen vorzunehmenden Fortschreibung des Vollzugsplanes 
entsprochen worden sein sollte. 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 121 Abs. L. 
StVollzG, 473 Abs. 1 StPO. 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhüfe , 36. Jahrgang, Heft 4, Seite 2L.5, September 
1987 



§§ 102, 109 StVollzG (Parteipolitische Aktivitäten eines 
Gefangenen in der Anstalt) 

1. Eine parteipolitische Aktivität eines Gefangenen kann 
disziplinarisch geahndet werden, wenn sie das geord
nete Zusammenleben in der Anstalt stört. Dies bedeutet 
jedoch nicht, daß jede parteipolitische Aktivität das 
geordnete Zusammenleben stört, und daß jede partei
politische Aktivität daher disziplinarisch geahndet 
werden kann. 

2. Ein Vermerk, mit dem der Anstaltsleiter für ein be
stimmtes Verllalten eines Gefangenen eine Disziplinar
maßnahme in allgemeiner Form ankündigt, ist keine 
Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf 
dem Gebiete des Strafvollzuges. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 23. Dezem
ber 1986 - Ws 640/86 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 36. Jahrgang, Heft L, Seite 252, September 
1987 

§ 103 StVollzG (Ersetzung einer Disziplinarmaßnahme 
durch eine andere aus Gesundheitsgründen) 

a) Nach den Grundsätzen des allgemeinen Verwaltungs
rechts ist die Vollzugsbehörde befugt, belastende Ver
waltungsakte (hier: eine Disziplinarmaßnahme) auch zu 
Ungunsten des Betroffenen abzuändern. 

b) Diese Befugnis steht der Behörde allerdings weder in 
zeitlicher noch in sachlicher Hinsicht unbegrenzt zu. 
So dürfen gesundheitliche Beschwerden des Gefangenen 
im Ergebnis nicht zu einer Verschärfung der ursprüng
lichen Maßnahme führen (hier. Ersetzung eines dreitä
gigen Arrestes wegen ärztlicher Bedenken hinsichtlich 
der Arresttauglichkeit durch eine vierwöchige getrenn
te Unterbringung des Gefangenen während der Frei
zeit). 

Beschluß des Kammergerichts vom 15. September 1986 - 5 
Ws 188/86 Vollz -

Entnorrunen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 36. Jahrgang, Heft t., Seite 252, September 
1987 

StGB § 56 f (Verlängerung der Bewährungszeit) 

Zu den Voraussetzungen der Verlängerung der Bewährungs
zeit anstelle des Widerrufs der Bewährung. 

BGH, Beschl. v . 11.3.1987 - l B]s 76/87- 2 StB 6/87 

Aus den Gründen: 
Das Hans. OLG Harnburg hat den Widerruf der Strafaus
setzung für erforderlich gehalten, weil die etwa ein Jahr 
nach Rechtskraft der Verurteilung von der Bf begangene 
schwerwiegende Betrugstat (Verurteilung durch das AG 
Düsseldorf am 14.10.1986 zu 1 J. 3 M. Freiheitsstrafe, 
deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt \YUrde) i. V. 
m. einem Diebstahl geringwertiger Gegenstände (Verurtei
lung durch das AG Hannover am 16.5.1986 zu einer Geld
stt"afe von 15 Tagessätzen) zeige, daß die Verurteilte 
nkht den \Villen zu straffreier !:'ührung habe. Der erken
nende Senat würde die Entscheidung auf der Grundlage 
der dem Hans. OLG Harnburg bekannten Umstände als 
Besch\verdegericht nicht anders getroffen haben. Nunmehr 
legt die Verteidigung Unterlagen vor, aus denen sich 
ergibt, daß die Verurteilte schwanger ist und 
voraussichtlich p.m 18.6.1987 entbunden werden wird. Der 
Senat nimmt an, daß die bevorstehende Mutterschaft der 
Bf, deren hauptsächliches Vergehen irrunerhin 3 Jahre 
zt.fückliegt, sie in Zukunft jedenfalls dann zu einer 
verantwortungsvolleren, straffreien Lebensführung veran
lassen wird, '"enn sie noch über eine ins Gewicht fallende 

Zeit hinweg unter Bewährung steht. Eine Verlängerung der 
bis zum 23.2.1987 laufenden Bewährungszeit um ein halbes 
Jahr würde allerdings nicht ausreichen. Die Bewährungs
zeit ist daher um ein volles weiteres Jahr zu verlängern. 

§ 56 f Abs. 2 S. 2 StGB in der Fassung des 23. StRÄG, 
der bestimmt, daß die Be\vährungszeit nicht um mehr als 
die Hälfte der zunächst bestirrunten Bewährungszeit ver
längert \verden darf, steht dem nicht entgegen. § 56 f 
Abs. 2 StGB i. d. F. des :20. StRÄG sowie i. d. F. EGStGB 
sah die nunmehr für Fälle der vorliegenden Art geltende 
Einschränkung der Verlängerungsmöglichkeit nicht vor. Da 
eine Verlängerung der Bewährungszeit um ein halbes Jahr 
hier nicht ausreicht, das geltende Recht daher zum Wider
ruf der Strafaussetzung führen müßte, ist die frühere 
gesetzliche Regelung daher für die Beschwerdeführetin das 
mildere Gesetz i. S. d. § 2 Abs. 3 StGB, das damit anzu
wenden ist (vgl. BGHSt 20, 26, 29/30; 20, 7t., 75; vgl. 
auch BGH NJW 1954, 39, 40) . 

Entnorrunen aus Strafverteidiger, 7. Jahrgang, Heft 8, Seite 
350, August 1987 

§§ 24 Abs. 3, 26 Satz 2 StVollzG (Einschmuggeln von 
Alkohol als bloßer Ordnungsverstoß) 

1. Das Einschmuggeln eines alkoholischen Getränks in eine 
Justizvollzugsanstalt verstößt nur gegen deren Ordnung 
und bildet eine Ordnungswidrigkeit nach § 115 Abs. 1 
Nr. 1 OWiG; es stellt nicht die Sicherheit der Anstalt 
in Frage. 

2. § 24 Abs. 3 StVollzG gestattet eine Durchsuchung des 
Besuchers nur aus Gründen der Sicherheit, nich t der 
Ordnung der Anstalt. 

Beschluß des ObedandesQerichts Celle vom 21.5.1986 -
3 ~vs 241186 (StrVollz) - -

Gründe: 

Der Antragsteller ist Verteidiger des Strafgefangenen M. , 
der in der Justizvollzugsanstalt Celle Il eine Freiheits
strafe verbüßt. Durch Verfügung vor:J 18.11.1985 ordnete 
der Leiter der Antragsgegnerin an, den Antragsteller für 
die Dauer von 6 Monaten vor dem Betreten der Justiz
vollzuqsanstalt zu durchsuchen. Anlaß dieser Maßnahme 
war e~ Vorfall anläßtich eines Besuchs des Antragstellers 
bei dem Strafgefangenen M. am . 31.10.1985. Vor dem 
Betreten der Anstalt hatte der an der Außenpforte 
diensthabende Beamte in der Aktentasche des Antrag
stellers eine Flasche spanischen Weinbrand bemerkt, als 
dieser die Tasche öffnete, um die Vollmachtsurkunde 
herauszunehmen. Der Verfügun~ vom 18.11.1985 liegt die 
Annahm~ zugrunde, der Antragsteller habe die Flasche 
dem Strafgefangenen M. übergeben wollen, was dieser 
bestreitet. 

Nach erfolglosem Widerspruch hat der Antragsteller 
gerichtliche · Entscheidung beantragt (Anfechtungsantrag). 
Durch den angefochtenen Beschluß hat die Strafvoll
streckungskammer den Antrag zurückgewiesen. Die Rechts
beschwerde des Antragstellers rügt Verletzung des sach
lichen Rechts und des Verfahrensrechts. Nachdem seit 
Erlaß der Maßnahr:Je vom 18.11.1985 6 Monate verstrichen 
sind;-- hat sie sich erledigt. 

Nach § 121 Abs. 2 StVollzG waren die Kosten des Verfah
rens und die notwendigen Auslagen des Antragstellers 
nach billigem Ermessen der Landeskasse aufzuerlegen. Die 
Rechtsbeschwerde war nämlich gemäß § 116 Abs. 1 
StVollzG zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung 
über die Abgrenzung des in § 24 Abs. 3 StVollzG verwen
deten Begriffs der Sicherheit von dem strafvollzugsrecht
lichen Begriff der Ordnung zulässig. Sie hätte ohne die 
inzwischen eingetretene Erledissung mit der Sachrüge 
Erfol~S gehabt. 
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Nach § 26 StVollzG sind Besuche von Verteidigern zu 
gestatten. Nach Satz 2 dieser Bestimmung gilt § -24 Abs. 
3 StVollzG entsprechend. Danach kann ein Besuch aus 
Gründen der Sicherheit davon abhängig gemacht werden, 
daß sich der Besu.cher durchsuchen läßt. Der hier ver
wendete Begriff der Sicherheit umfaßt nicht den Begriff 
der Ordnung der Vollzugsanstalt, er ist dem gewöhnlichen 
Sprachgebrauch entsprechend davon zu unterscheiden. Die 
Entstehungsgeschichte der Bestimmung ergibt . das unzwei
deutig. Vor dem Erlaß des Strafvollzugsgesetzes war eine 
Durchsuchung von Besuchern in der bundeseinheitlichen 
Dienst- und Vollzugsordnung nicht vorgesehen. Auch der 
Gesetzentwurf der Strafvollzugskommission enthielt sie 
nicht. Sie war in den Regierungsentwurf aufgenommen 
worden, um einem Bedürfnis der Praxis entsprechend "in 
extremen Fällen sicherstellen zu können, daß keine 
Waffen in die Anstalt eingeschmuggelt werden können" 
(BT -Drs. 7/918 S. 58) und hat ihre endgültige Fassung auf 
ein Änderungsbegehren des Bundesrats erhalten 
(SondAProt. S. 1830). Dementsprechend hat die Recht
sprechung die Durchsuchung von Verteidigern allein aus 
Sicherheitsgründen für zulässig gehalten (vgl. OLG Hamm 
NStZ 1981, 277; OLG Zweibrücken v. 7.7.1981 - VAs 2/81 
soWie - ausschließlich zur Untersuchungshaft - OLG Saar
brücken NJW 1978, 1446; ebenso Calliess/Müller-Dietz, 
StVollzG § 24 Rdz. 6; ]oester in: AKStVollzG. § 2L Rdz. 
18). Der abweichenden Auffassung von SchWind in: 
Schwind/Böhm, StVollzG, § 24 Rdz. 15, vermag der Senat 
nicht zu folgen . Die Durchsuchung von Besuchern nach § 
24 Abs. 3 StVollzG dient nach alledem nicht bloßen 
Ordnungszwecken. Das Einschmuggeln eines alkoholischen 
Getränks in die Justizvollzugsanstalt verstößt indes nur 
gegen deren Ordnung und bildet eine OrdnungsWidrigkeit 
nach § 115 Abs. 1 Nr. 1 OWiG, es stellt nicht schon ihre 
Sicherheit in Frage . Die Anstalt kann ihre Ordnungsinter
essen notfalls dadurch verfolgen, daß der Gefangene 
gemäß § 8L S!VollzG im Anschluß an den Besuch durch
sucht vird. 

Hiernach durfte der Vorfall vom 31.10.1985 auch dann 
nicht zum Anlaß der Durchsuchungsverfügung vom 
18.11.1985 genommen werden, wenn der Verdacht des 
Anstaltsleiters richtig wäre. Darüber, ob Besuche des 
Antragstellers aus anderen Gründen davon abhängig 
gemacht werden dürfen, daß er sich durchsuchen läßt, 
war nicht zu entscheiden. 

Oie Festsetzung des Streitwerts beruht auf §§ 48 a, 13, 
25 Abs. 1 Satz 3 GKG. 

Entnommen aus Zeitschrift rür Strafvollzug und Straf
rcilligenhil.fe, 36. Jahrgang, Heft 3, Seite 185, Juni 1987 

§ 33 StVollzG (Keine Paketbestellung durch Gefangene) 

Die Bestellung von Paketen durch Strafgefangene bei Ver
sandhäusern entspricht nicht der Intention des § 33 StGB. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 31.7 .1986 
- Ws 668/86 -

Aus den Gründen: 

Der Beschwerdeführer verbüßt in der JVA Straubing eine 
längere Freiheitsstrafe. 

Mit Beschwerdebescheid vom 22. Januar 1986 hat der 
zuständige Abteilungsleiter der ]VA Straubing (in Vertre
tung des Anstaltsleiters gern. Nr. 2 VV zu § 156 StVollzGl 
die Entscheidung des zuständigen Vollzugsinspektors auf
rechterhalten, wonach dem Strafgefangenen Kauf, Zusam
menstellung, Zusendung und Aushändi<sung eines \'ieih
nachtspaketes beim Großversandhaus QueUe versagt worden 
ist. 

Mit Beschluß vom 5. Mai 1986 hat die 3. auswärtige 
Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Regensburg in 

36 'der lichtblick' 

Straubing den Antrag auf qerichtliche Entscheidung 
zurückgeWiesen. Geqen diese . ihm am 7. Mai 1986 zuge
stellte EntscheidunQ, hat der Strafgefangene am 28. MC!i 
1986 zu Protokoll der Geschäftsstelle des Amtsgerichts 
Straubing Rechtsbeschwerde eingelegt. 

\-Jeqen der weiteren Einzelheiten wird auf die Begründung 
des angefochtenen Beschlusses sowie auf das Antrags- und 
Beschwerdevorbringen Bezug genommen. 

. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde 
et"\veist sich als unzulässig, weil eine Nachprüfung des 
angefochtenen Beschlusses weder zur Fortbildung des 
Rechts noch zur Sicherung einer einheitli.chen Recht
sprechung geboten ist. 

Oie von der Strafvollstreckungskammer gebilligte Praxis 
der Justizvollzugsanstalt Straubing bei der Regelung des 
Paketempfanges steht im Einklang mit der gesetzlichen 
Regelung des § 33 StVollzG. 

:>;:SE E,.. G.t,.,; GEV:O."'" 6~~~~,... 
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wr ~~~€ <•o..'V.E.R 6e."""'IJ1-"•tG 1 

u-.o seu..·c o.t .. ""' .... -..:crzDE-111 
c_.,.., .... .,'- ~~ e~•s,c::.HEN, 

C,.. .!4M lSF-·~~ S.~oo .... ~PE M~~ 
~ ... '"• !. E'll...A\18€1-J a-.5$ &• ~ .... 
s,o;..c; ... (i' GE"-lA~r:""AT'tG~N $...<f'I~I\J 

AI-I$•E11f I 

§ 33 StVollzG enthält allerdings keine ausdrückliche 
Bestimmung über den Absender der Pakete, die der Straf
g~fal'lgene erhalten darf. Eine Auslegung nach Sinn und 
Zweck soWie der Entstehungsgeschichte des § 33 StVollzG 
ergibt jedoch, daß die Bestellung von Paketen durch 
Strafgefangene bei Versandhäusern der Intention des § 33 
StVollzG nicht entspricht. Das Recht zum Paketempfang 
soll für den Strafgefangenen eine spürbare Erleichterung 
seiner Lebensführung bedeuten und der Festigung seiner 
Beziehungen zu Außenstehenden dienen (vgl. SchWind! 
Böhm, StVollzG, Rdn. 1 zu § 33) . Im Vordergrund beim 
Paketempfang steht somit die Kommunikation mit Personen 
außerhalb der Anstalt, namentlich mit Angehörigen (vgl. 
Calliess~1üller-Dietz, StVollzG, 3. Auflage, Rdn. 3 zu § 
33} . Dies ergibt sich aus der systematischen Stellung des 
§ 33 StVollzG im zweiten Abschnitt, vierten Titel des 
StVollzG (Besuche, Schriftwechsel, sowie Urlaub, Ausgang 
und Ausführung aus besonderem Anlaß) , der die wesent
lichen Regelun~en über Beziehungen des Gefangenen zu 
Personen und Stellen außerhalb der Anstalt zusammen
faßt . ln Übereinstimmung hiermit auch Nr. 6 Abs. 1 der 
bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften zum StVollzG, 
daß ein Gefangener, der kein Paket erhält, zum Ausgleich 
Nahrungs- und Genußmittel (in der Anstalt ) einkaufen 
darf. Nach dieser Verwaltungsvorschrift. die eine sinnvolle 
und rechtlich unbedenkliche Ergänzung des § 33 StVollzG 
darstellt. hat die JVA Straubinq im vorliegenden Fall ihre 
Entscheidung ausgerichtet. 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
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§§ 37, 41, 149 StVollzG (Arbeitsverweigerun~) 

1. Der angefoch tene Beschluß (2 St VK 759/86 - LG 
Kassel) wird aufgehoben und die Sac he zur neuen 
Ent scheidung, auch über die Kosten der Rec htsbe
schwerde, an die StVK des Landgerichts Kassel zurück
verwiesen. 

2. Der Gegenstandswert wird fur_ beide Rechtszüge a uf 
jeweils 1.000,- DM festgesetzt . 

Beschluß des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 
23. April 1987 - 3 {Ws) 225/87 {StVollzG) 

Aus den Gründen: 

Gegen den Antragsteller wird derzeit eine Freiheitsstrafe 
von 9 Jahren in der JustizvoUzugsanstalt Kassel I voll
streckt. 

Am 15. September 1986 verweigerte der Antragsteller die 
ihm von der Anstalt zugewiesene Arbeit. Zur Begründung 
trug der Antragsteller mit Schreiben vom 15.9.1986 vor, 
bei der Arbeitsplatzzuweisung seien die erforderlichen 
Belehrungen für Arbeitsschutz, Unfallschutz und Brand
schutz nicht erfolgt; er habe Arbeiten mit asbesthaltigen 
Bremsbelegen ausführen sollen, auf deren Gefährlichkeit 
für die menschliche Gesundheit auch durch Aufkleber 
hingewiesen worden sei; ferner habe es keinen Feuer
löscher in den Arbeitsräumen gegeben, schließlich sei auch 
ein Starkstromkabelanschluß defekt und damit gefährlich 
gewesen. Zusammenfassend hat der Antragsteller geltend 
gemacht, daß hinsichtlich dieser Gefahren und Mängel 
keinerlei Vorsorge getroffen worden und ihm daher die 
Arbeitsaufnahme nicht zurnutbar gewesen sei. 

Mit Bescheid des Anstaltsleiters (AL) vom 22.9.86 WUI:'de 
ohne Begründung im einzelnen festgestellt, daß del:' 
Antl:'agsteller wegen Arbeitsverweigerung selbstverschuldet 
ohne Al:'beit sei. 

Den hiergegen gerichteten Antl:'ag auf gerichtliche Ent
scheidung hat die Strafvollstreckungskammer mit der 
Begründung zurückgewiesen, die Ausführungen des Antrag
stellers erwiesen sich sämtlich als nicht stichhaltig. 

Hiergegen richtet sich die form- und fristgerecht einge
legte und in gleicher Weise begründete Rechtsbeschwerde 
des Antragstellers. 

Die Nachprüfung der Entscheidung ist zur Fortbildung des 
Rechts geboten ( § 116 Abs. 1 StVollzG). 

Die somit zulässige Rechtsbe schwerde ist auch begründet. 
Die Strafvollstreckungskammer durfte den Antl:'.ag auf 
gerichtliche Entscheidung nicht lediglich mit der 
Begründung zurückweisen, die Ausführungen des Antrag
stellers erwiesen sich sämtlich als nicht stichhaltig. 

Diese Begründung ist unzureichend und folglich nicht 
nachprüfbar. Der Antragsteller hat Gründe für seine 
Arbeitsverweigerung vorgetl:'agen und sie im einzelnen 
dargelegt. Von dieser Darstellung ausgehend sind bei einer 
Arbeitsaufnahme gesundheitliche Gefährdungen des Antl:'ag
stellers nicht auszuschlie ßen. Gesundheitsgefährdende 
Arbeiten dürfen einem Strafgefangenen aber nicht zuge
mutet werden. Mit der pauschalen Würdigung des 
Verbringens als nicht stichhaltig hat die Kammer gegen die 
ihr obliegende Pflicht, den Sachverhalt von Amts wegen 
aufzuklären, verstoßen. 

Hiernach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und 
die Sache zur erneuten Entscheidung, auch über die 
Kosten der Rechtsbeschwerde, an die Stcafvollstreckungs
kammer zurückzuverweisen ( § 119 Abs. 4 StVollzG) . 

Mitgeteilt von Andreas Gubig 

Anmerkung des Antragstellers: 

Dieser Beschluß ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. 
Einerseits wird (die endgültige Entscheidung bleibt abzu-

warten ) hier endlich den arbeitsrechtlichen EdeLdernissen 
Rechnung getragen, zum andel:'en findet nunmehr der 
Angleichungsgrundsatz (aus § 3 StVollzG) auch bei der 
Arbeit Berücksichtigung. Die oftmals schlechten Arbeits
bedingungen in Haftanstalten hat wohl jede(r)mann/frau 
schon einmal am eigenen Leibe spül:'en dürfen. 

Es ist anzunehmen, daß nunmehr bei Arbeitszuweisungen 
ordnungsgemäß verfahren wird und die Gesundheit des(r ) 
Gefangenen geschützt wird. 

§§ 108 Abs. 1, 109 Abs. 1 St VollzG (Ablehnender Bescheid 
eines nachgeordneten Bediensteten ) 

1. Wendet sich ein Gefangener gegen eine ablehnende 
Entscheidung eines nachgeordneten Bediensteten an die 
Anstalt sleitung , so ist dies der gesetzlich vorgesehene 
Weg, um eine anfechtbare Entscheidung des Anstalts
leiters zu veranlassen. 

2. Wird eine Beschwerde durch den nachgeordneten 
Bediensteten beschieden und erfolgt kein besonderer 
Hinweis, daß nicht der Anstalt sleiter entschieden hat, 
so wird seitens der Anstalt der Eindruck erweckt, der 
Anstaltsleit er selbst oder ein von ihm nach § 156 Abs. 
2 St VoUzG beauftragter Vollzugsbediensteter habe ent
schieden. Aus Gründen des Vertrauensschut zes muß der 
Gefangene dann so behandelt werden, als läge eine 
Entscheidung des Anstaltsleiters vor. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Frankful:'t a . M. vom 26. 
November 1986 - 3 Ws 9L.3/86 (StVollz) -

Entnommen aus Zeitschrift fur Strafvollzug und Straf
fälligenhille , 36. Jahrgang, Heft 4, Seite 252, September 
1987 

§ 68 StVoUzG (Vorenthalten von Zeitschriften) 

1. Eine periodisch erscheinende Zeitschrift kann ganz 
vorenthalten werden, wenn verunglimpfende, agitato
rische und in Schmähkritik gegen den Strafvollzug aus-
artende Tendenzen die gesamte Zeitschrift durchziehen 
und durch Erzeugung einer Verweigerungs- und Abwehr
haltung sowie durch Hinwirken auf eine Solidarisierung 
Sicherheit und Ordnung der Anstalt erheblich gefährdet 
und die Erreichung des Vollzugsziels bei den Gefange
nen in Frage gestellt werden. 

2. In derartigen Fällen braucht sich die Vollzugsbehörde 
nicht auf die Möglichkeit des Schwärzens oder Zer
stückeiDs der Zeitschrift einzulassen. 

3. Die Nachprüfung der Vorenthaltung einer Zeitschrift 
durch das Rechtsbeschwerdegericht erfordert nicht not
wendig die Wiedergabe des Inhalts der Zeitschrift im 
ganzen oder wesentlichen Passagen. Es reicht aus, daß 
die Beanstandungen durch eine charakterisierende 
Beschreibung im Kem deutlich dargestellt werden; es 
ist lediglich rechtsfehlerhaft, das Ergebnis ·einer Wer
tung der Schi:i.ften ohne jede Anknüpfungstatsache mit
zuteilen. 

Beschluß des Kammergerichts vom 6. Oktober 1986 - 5 Ws 
311/86 Vollz -

Entnommen aus Zeitschrift fur Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 36. Jahrgang, Heft 4, Seite 251, September 
1987 
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Hausmeister und - verwalter 

Der Senator ist Hausbesitzer. Er hat 
in der ganzen Stadt Hinterhäuser, 
weil die sonst keiner haben wollte. 
Zwei Häuser sind in Plötzensee, die 
anderen in Moabit, Tegel und Düppel. 
Und weil es Hinterhäuser sind, spielen 
auf den Höfen die Schmuddelkinder. 

Für all diese Häuser hat der Senator 
einen Hausverwalter V (wegen der 
fUnf Häuser) eingesetzt. Der soll 
Ruhe und Ordnung schaffen und 
Sanierungsideen entwickeln. Daher 
hat der Hausverwalter ganz viele 
Hausmeister eingesetzt, die ihm dabei 
he lfen sollen. 

Der Hausverwalter hat immer Angst, 
daß Uber Nacht ein Mieter auszieht 
oder ein Reporter kommt. Daher paßt 
er auf, daß die Hausmeister alles so 
machen, wie er es will. Und weil 
schlaue Hausmeister Fragen nach der 
Sanierung stellen, hat der Hausver
walter. viele ehemalige Hilfsarbeiter 
zu Hausmeistern gemacht, denn die 
müssen dankbar sein , und schlaue 
Fragen fallen ihnen nicht ein. Und 
wenn ein schlauer Hausmeister eine 
Sanierungsidee nicht gut findet, dann 
wird der Hausverwalter böse und 
schimpft, weil er sich doch so viel 
MUhe mit der Idee gegeben hat. 

Nun gibt es einige Hausmeister, die 
mag der Hausverwalter ganz beson
ders, weil bei ihnen alles so schön 
läuft: Sie kehren die Höfe mit eiser
nen Besen, putzen Klinken, werfen 
alten Trödel aus den Wohnungen weg 
und gucken ganz genau, wer alles zu 
Besuch kommt. Sie schreiben auch oft 

Briefe an die Mieter mit lauter 
rechtlichen Sachen. Weil diese Haus
meister aber nicht lange genug zur 
Schule gegangen sind, sti.rnmen die 
Briefe manchmal überhaupt nicht . 
Aber die Mieter wissen das auch 
nicht so genau und sind froh, wenn 
sie in ihren Wohnungen bleiben 
dürfen und nicht in den Keller um
ziehen müssen. 

Manche Mieterorganisationen meinen, 
daß diese Hausmeister zu einfach 
sind, um mit den Mietern richtig 
umzugehen. Das ist aber eine falsche 
Ansicht, denn Mieter in Hinterhäusern 
verstehen doch gerade eine einfache 
Sprache. Ein netter Hausmeister hat 
~al gesagt, daß seine ganz harten 
Kollegen nicht nur zu einfach sind, 

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLI GENHILFE IN BERLIN 

Sie können uns in den Haftanstalten 
Tegel und Plötzensee durch Vormelder 
bzw. über die Gruppenleiter erreichen 
oder einen Brief direkt an uns 
senden. Wir kommen zum persönlichen 

. Gespräch in den Knast oder Sie 
kommen in unsere Beratungsstelle. 

Wir bie t en in der Bera t ungsstelle 
eine Gruppe zur Vor bereitung der 
Entlassung an, die jeden Donnerstag
nachmittag unter der Leitung von 
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Herrn Knauer stattfindet. Teilnehmen 
können Frauen und Männer, die 
urlaubsfähig sind, die Genehmigung 
der Haftanstalt bekommen und ca. 
sechs bis zwölf Monate vor der 
voraussichtlichen Entlassung stehen . 

Über weitere Gruppenangebote infor
mieren wir Sie gern auf Anfrage. 
Unsere Broschüre "Wohin - was tun" 
können Sie kostenlos anfordern. 

um schwierige Dinge zu verstehen, 
sondern daß sie vor allem einen 
seelischen Knacks weghaben. Das ist 
aber eine ganz gemeine Behauptung, 
denn der Hausverwalter würde doch 
nicht Kranke beschäftigen. 

Von alledem weiß der Hausbesitzer 
nicht viel, weil er auf den 
Hausverwalter hört und eigentlich 
alles funktioniert. Und überhaupt: Wo 
soll man heutzutage Facharbeiter 
herkriegen? 

Aber so ganz zufrieden ist der Haus
besitzer auch nicht und deswegen 
will er seine Häuser bald verkaufen, 
dann ist er den Ärger los. 

Kurt-Dieter Lutz 
Leidender Senatsquerulant 

ArbelterwohlfaM der Stadt Berlln e.V. 
Caritasverband IOr Berfln e.V. 
Des Diakonieehe Werk Berlln e. r. 
Deutschef Patltl tlacher WohlfaM ,,..rband 
Stralf&lllgen· und BewlhrUf19ahltle e.tlln e.V. 

Spr echzeiten : 

Mo nt a g 
Dienstag 
Donnerstag 
Freitag 

und nach Vereinbaru ng 

Bundesallee 42/IV • 
1000 Berlln 31 

Telefon (030) 86 05 41 
*U- Bahn Berline r Str. 



Buch 
Franz Schneekluth Verlag 
Widenmayerstr. 3l 
8000 München 22 

Themas H. Block 

Flyjack 

Ein Routineflug von New York nach 
Chicago, und die Maschine der Trans
American Airlines hat für SO 
Millionen Goldbarren an Bord. 
Außerdem aber auch zwei compu
tergesteuerte Bomben. Eine wird 
während des Fluges gezündet und 
tötet den Kopiloten und die Ste
wardeß - und sie garantiert die Be
folgung aller Befehle, die aus dem 
Lautsprecher kommen. 

Dieser Thriller ist. ein spannender 
Roman um eine. Flugzeugentführung, 
die packend geschildert wird. 

Max Hueber Verlag 
lsmaning bei München 

-gäh-

Gisela Gassner, Hans- Jürgen Haug 

Im Innem des Landes 
Reportagen aus der Provinz 

Die Autoren berichten von ihrer Ar 
beit - für die ZDF Sendung 'Länder
spiegel' . 13 Geschichten aus diesem 
unserem Lande kann man hautnah 
mi'terleben. Der Leser erfährt auch, 
warum eine Stadt gegen eine Anne 
Frank Straße ist. Uber ein Waffen
SS-Treffen in Nesselwang kann man 
nur den Kopf schütteln und erstaunt 
feststellen, es gibt sie ja immer 
noch, die Unverbesserlichen. 

Warum eine Stadtbücherei in Oelde 
keine \'lallraffbücher führen darf 
kann der Leser auch erfahren. Der 
CDU - Stadtrat hat alle Bücher von 
Wallraff aus der Bücherei entfernen 
lassen, weil man den 'ohnehin schon 
staatsverdrossenen und zum Teil 
auch lebensverdrossenen jungen Men
schen diese als Information getarn
te Unterhaltung nicht zumuten' kön
ne. 

Dieses Buch zeigt die Provinz von 
einer Seite, die bestimmt nicht jeder 
kennt. Es gibt Seiten, die vielen 
Menschen als unmöglich erscheinen. 
Aber es gibt sie, die Provinz. die 
deutlich den Zustand der Bundesre
publik Deutschland zeigt. - gäh-

Franz Schneekluth Verlag 
Widenmayerstr. 34 
8000 München 22 

Evelyn Anthony 

Der Schlag des Albatros 

ln der Spitze des britischen Geheim
dienstes gibt es einen russischen 
Agenten. Wer ist es, der den Deck
namen 'Albatros' trägt? 

Davina, die Agentin klärt alles auf 
und überführt den Mauh..rurf. ln die
sem Thriller stimmt alles. Die eng
lische Atmosphäre ist gut einge f an
gen, und wer Agentenromane liebt, 
wird von diesem Roman nicht ent
täuscht sein. 

C. Bertelsmann Verlag 
Neumarkter Str. 18 
8000 München 80 

] im Harrison 

Ein wirklicher Held 

-gäh-

Das ist johnny Lundgren bestimmt 
nicht . Aber was er als Hausmann in 
der Blüte seiner Jahre erlebt, ist 
unterhaltsam und grotesk. 

\\Tenn ein Mann bemerkt, daß 
Hörner aufgesetzt \verden, dann 

ihm 
muß 
Held 

Buch 
er reagieren. Wie unser 
reagiert, kann man in diesem 
nachlesen. 

AG SPAK Publikationen 
Kistlerstr. 1 
8000 München 90 

Kiirninalpolitik und Strafvollzug 

-gäh-

Das Buch beschreibt die Reformbe
strebungen im Strafvollzug. Es 
kommen Sozialarbeiter, Beamte, The
rapeuten, Anstaltsbeiräte und ehren
amtliche Mitarbeiter zu Wort. 

Viele Mißstände im Strafvollzug 
werden angespr-ochen. Sehr interes
sant ist auch das Gespräch mit zwei 
Tegeler Anstaltsbeiräten, man kann 
erkennen, wie wenig diese tun kön-
nen. 

-gäh-

AG SPAK Publikationen 
Kistlerstr. 1 
8000 München 90 

"Selbst"-Mord in U-Haft 

Briefe und Dokumente 

Dieses Buch beschreibt die Vorgänge 
um die Selbsttötung eines Gefange
nen, der nach fünf Jahren U-Haft 
sein Leben in der ]VA- Moabit been
dete. 

Ein Ehepaar hat Briefe, Anträge und 
Gerichtsbeschlüsse veröffentlicht und 
so auf die menschenverachtende 
Praxis der Berliner Justiz hingewie
sen. Das Buch wurde im Oktober 1976 
das erste Mal aufgelegt, es hat aber 
an Realität nichts verloren- Die An
einanderreihung der Briefe und An
träge zeigt die Ohnmacht gegenüber 
dem System. Ein Mensch stirbt, und 
die Öffentlichkeit geht wieder zur 
Tagesordnung über. 

-gäh-

Räderberg 
im Pahl- Rugenstein Verlag 

Harald Poelchau 

Die letzten Stunden 

Harald Poelchau war von 1932 bis 
1951 Gefängnispfarrer in Tegel. Er 
hat in diesem Buch seine Erinne
rungen bis 1945 beschrieben. 

Groß ist die Zahl der Menschen, die 
er auf dem letzten Weg begleitet 
hat, und wenn man das Leid und die 
Qual der zum Tode Verurteilten 
nachliest, erstaunt mich, was ein 
einzelner Mensch alles ertragen 
kann. Poelchau schildert sachlich die 
Zustände im Dritten Reich. Was seine 
Schützlinge im Angesicht des Todes 
für Kraft bewiesen haben ist er
schütternd. Wie wenig der NS-Staat 
von einem Menschenleben hielt, be
schreibt der Autor an Hand von vie
len Beispielen. 

Dieses Buch war jahrelang vergriffen 
und ist jetzt als Neuauflage er
schienen. Mich hat es sehr betrof
fen gemacht. Es ist aber ein Be\veis 
dafür, daß es auch mutige Gefäng-
nisseelsorger gegeben hat. .. h 

- ga -
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